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Vorrede ,

In dieſer Fortſezung meiner Schrift , , Ein Punkt

auf' s 3 erhalten nun meine Leſer eine kurze Ueber -

ſicht der wichtigſten Geſeße und Einrichtungen , die

die preußiſche Monarchie während der Verwaltung

des Staatskanzlers Fürſten von Hardenberg erhal -

ten hat , nebſt einigen Bemerkungen über ihren Ein -

fluß auf die Gegenwart und Zukunft , Dex Stand -

punkt , von welchem ich die Dinge beträchtet habe ,

iſt ays den alten Provinzen genommen. Die Ver -

hältniſſe der neuen Provinzen kenne ich zu wenig ,

um mir über den Einfluß der Geſeße auf ihre - Ver -
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hältniſſe ein Urtheil anmaßen zu dürfen , Einige

Punkte habe ich aus Gründen , die Jeder anerkennen

wird , nicht ganz ausgeführt . Welche Scwierig -

keiten es hat , über lebende Perſonen und über Ver « -

hältniſſe zu ſchreiben , in denen man lebt , wird , wie

ich glaube , Jeder fühlen . Der ſpätere Geſchicht -

ſchreiber haf leichteres Spiel 3; er trägt zuſammen ,

was bis zu ihm über die Perſonen oder über die Zeiz

ten , welche die Gegenſtände ſeiner Geſchichtberzäh -

lung ſind , geſagt iſt , und ſehr häufig behält der -

ſelbe nur Necht , weil niemand mehr da iſt , der ihm

zu widerſprechen vermag . - Der Zeitgenoſſe , der

über lebende Verhältniſſe wahrhaft ſchreibt, “ verleßt

mit jedem Worte , welches ſeiner Feder entfährt , die

Perſönlichkeit des einen oder des andern Theiles ,

und wohl ganz beſonders in ſo bewegten Zeiten , als

die jekigen es ſind .

Die Veranlaſſung zu dieſem Werke habe ich

ſchon im erſten Theile. genannt . Der Zwe , den

ich mir weiter vorgeſeßt habe , iſt , zu "zeigen;
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wie nothwendig es ſey , daß der Thron in Kraft

und Würden bleibe ; wie Unordnung in den Fi - .

nanzen -; Willführ der Beamten und dev Verkauf

der Domainen die Kraft der Krone fcnäce:
ferner , worin der wahre Adel beſtehe , wodurch

dieſer herzuſtellen ſey und welcher Plaß ihm in

einer auf " Dauer berechneten Verfaſſung gebühre z

wie die Geſeßbgebung in vieler Hinſicht auf den

Wohlſtand und auf die Geſinnung der Untertha -

nen gewirkt habe ; wie viel Gutes angefangen ,

aber unvollendet geblieben ſeyz endlich, daß Mo -

narch . , Adel und Bürgerſtand , ihrem wahren In -

tereſſe naH , nicht feindſelig , ſondern ſchüßend

über und neben einander ſtehen müſſen , und daß

die richtige Stellung jedes einzelnen Theiles nuv

dann in Gefahr geräth , wenn dieſer nach mehr

Macht und Einfluß ftrebt , als ihm in ſeiner

Stellung gebührt ,

Gelingt es mir, über dieſe wichtigen Ges

genſtände mehr Klarheit zu verbreiten und die
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Anſichten : „der Gutgeſinnten über gewiſſe Punkte

zu „vereinigen , ſo wird dies Büchlein nicht ohne

1 Nußen geſchrieben ſeyn,



Den 6ten Juni 1810 übertrug der König dem Stäats2

kanzler , Freiherrn von Hardenberg , die Führung
der Geſchäfte , und wohl ſelten hat ein Miniſter unter

ſchwierigern Umſtänden das Ruder eines Staates über -

nommen .

Drei ' Hauptzweige der Verwaltung waren in ſeine

Hände gelegt : die auswärtigen Angelegenheiten , die

Fintanz - Verwaltung , und die innere Geſeßgebung .
Drei Miniſter hätten ſich unſterblichen Ruhm er -

werben können , wenn ſie verſtänden hätten , in jedem

dieſer drei verſchiedenen Zweige das auszuführen , was

dem Staatskanzler allein übertragen war .

Am mißlichſten befand ſich die politiſche Stellung
Preußens , beſonders in Beziehung auf Frankreich . Naz

poleon hatte im Frieden von Tilſit öffenbär einen grof -

ſen Fehler “ gemacht , den er bald einſah und bereuete ,

Um Preußen zu ſchwächen , hatte er die neuen Provin -

zen und ' alle iſolirte Theile des Reichs von Preußen gez

trennt , aber eben dadurch war Preußen mächtiger ges

worden , als vorher , denn nur Ein Wille blieb jekt in

der ganzen Nation , nämlich , das verhaßte Joch abzu -

ſchütteln , In eben dem Maaß aber , wie dies ſeine
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Beſorgniß erregte , ward ſeine Eitelkeit verlekzt , daß

Preußen , welches . er ſo ſchnell erobert hafte , ſich auf

keine . Weiſe vor ihm demüthigen wollte , ſondern ihn

Lkalt und mit Würde “ zurückſtieß . Sein Haß gegen

Preußen ward dadurch immer ſtärker und unverſöhn -

licher . Nur einem vollendeten Staat5mann konnte es

gelingen , unter dieſen Umſtänden , und bei ſo mancher -

lei , Napoleon kränkenden Veranlaſſungen , ihn immer

zu beſchwichtigen und jeden Ausbruch , zu verhindern ,

und doch . eine ehren = und würdevolle Stellung zu- bez

halten , die bei der ganzen Welt die Ucberzeugung er -

hielt , Preußen warte nur auf eine Gelegenheit , um mit

der . „größten Entſchloſſenheit gegen Napoleon aufzu -

treten .

Nicht minder ſchwierig . war die Lage der Finanzen ,

Preußen hatte durch . den Krieg ſo. unendlich viel gelitz

ten , daß man es für völlig erſchöpft halten mußte ; das

bei gab es Anforderungen ohne Ende ,

Frankreich forderte die Zahlung einer großen Kriee

ges - Contribution ,, die franzöſiſchen Truppen in. . den

Oder. - Feſtungen. ihre Verpflegungen , viele entlaſſene

Militaix - Perſonen und Civil -Beamte Lebensuntexrhalt ,

die Staatsgläubiger ihre rückſtändigen Zinſen , die Mi -

norennen die Rückgabe der ausgegebenen . Depoſiten -

Gelder ,. der Krieges - Miniſter . die- Anſchaffung , neuer

Krieges =Vorräthe . Wo. follte alles Geld hergenommen

werden. , um, dieſe verſchiedenen Anſprüche zu befriedis

gen , da, die geringe , Fruchtbarkeit des preußiſchen Lanz

des, „und die niedxige Stufe , guf. der „dex A>erbayu . in
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den meiſten Provinzen ſtand , nur wenige Hälfsquellen
gewährten.

|

Verwiekelter noch als die Finanzen des Staats wa -

ren die inneren Verhältniſſe , und nur große Umſicht ,
viel Zärtheit , verbunden mit beſonderer Willensſtärke ,

waren im Stande , ſie zu ordnen . Bis zum Jahr

IT808 hatten ſich die früheren Cinrichtungen des Staats

ganz in den alten Formen erhalten , wie ſie uns von

dem vorigen Jahrhunderte überliefert waren 3 allein die

Zeit erwies die Nothwendigkeit , manche der beſtehenden

Inſtitutionen zu ändern , wie denn auch ſchon unter

der Verwaltung ' des Miniſters Stein der Anfang ge -

macht war ; allein ſtatt den gordiſchen Knoten zu löſen ,

hatte man bereits begonnen ihn zu zcrhauen . Es blieb

daher unter dieſen Umſtänden dem Kanzler keine Wahl

übrig ; denn ſtehen zu bleiben , oder das Alte zurück

zu rufen , war unmöglich .
Sollte aber die neue Ordnung der Dinge das Wohl

- des Staats begründen , ſollte dadurch ein ſicheres Fün -
dament auch für dieZukunft gelegt werden ; ſo mußte
der Geiſt der alten Inſtitutionen bewahrt

werden , in denen tiefere Weisheit lag , als ſo man -
-

<er ahnete ; nur der Mißbrauch , die veraltete Form

mußte fortgeſchafft werden . Vor allen aber durfte die

veränderte Geſeßgebung nicht einen revolutionairen Ka -

rakter ' annehmen , ſöndern einzig auf eine geſezmäßige
Art erfolgen .

' äs

Die einzige geſchmäßige Weiſe war aber , die beſte -

henden Verhältniſſe nur mit Uebereinkunft / und gegen

1 *»
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eine angemeſſene Entſchädigung zu löſen , welches , wie -

der beinahe unausführbar ſchien , da ein Theil ſich ſchwer -

lich freiwillig zu Opfern verſtanden hätte , die ſeine

Exiſtenz bedroheten .

So unendlich ſchwer nun dieſe verſchiedenen Auf - -
'

gaben waren , die dem Kanzler ſein König und eine ver -

hängnißvolke Zeit auferlegt hatten , ſo fand ſich. noch

ein Hinderniß , welches vielleicht das größte von allen

war , und darin beſtand , daß der Kanzler ſo wenig

Unterſtüzung in der Adminiſtration fand , die er doh

nothwendig brauchte . Denn ſo ausgedehnt war der

von ihm übernommene Wirkungskreis , daß er nur die

vberſte Leitung führen konnte , und daß große Verwir -

rungen entſtehen mußten , ſobald er gezwungen , war ;

ſtatt die Dinge blos zu leiten , ſie ſelbſt zu bearbeiten ,

oder über ſelbige zwiſchen zwei ſtreitenden Partheien zu

entſcheiden .
Als der Kanzler an die Spiße der Verwaltung ge -

ſet ward , hatten ſeine Vorgänger bereits den größten

Theil der früheren Staatsbeamten entfernt , weil man

glaubte , ſie hingen zu feſt an der alten Form , und

hatte eine Menge junger Männer angeſtellt , die jedoch

größtentheils den verſchiedenen neuen Lchren angehödr -

ten , von deren ſchroffer Anwendung bis jeßt ſo wenig

erfreuliche Reſultate der Welt ſichtbar geworden ſind ,

und welche ganz eigentlich dazu gemacht ſcheinen , Über

die Theorie die Wirklichkeit zu vergeſſen .

Unter . dieſen ſollte nun der Kanzler diejenigen

Männer auswählen , die in ſeinem Geiſt . die Dinge bears
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beiten , und demnächſt , wenn ſie feſtgeſeßt waren ,

ausführen ſollten . Aber mit wenig Ausnahme hatte

jeder von ihnen , auf den die Wahl des Kanzlers fick ,

eine andere Meinung als der Kanzler , denn jeder wollte

auf ſeine . Weife den Staat regieren und beglücken , und

nur in einem einzigen Punkte kamen beinahe alle , je -

doch aus ganz verſchiedenen Rüſichten , überein , daß

man den Einfluß des Adels , als ſolchen , ws möglich

vernichten müſſe .

In dem Vorhergehenden liegt nun ganz ohnſtreitig

der Schlüſſel , warum der Kanzler in der Verwaltung

der Finanzen und der inneren Verhältniſſe nicht die

Linie behalten hat , auf der er fortgehen wollte , ſon -

dern auf eine ganz andere gekommen iſt , die er ſicher

wiedey in demſelben Augenbli verlaſſen wird , wenn

er gewahr wird ; daß es nicht die ſeinige iſt . = = Unter

vielen Eigenſchaften des Kanzlers leuchtet die beſonders .

hervor , daß er keine Maaßregel eigenſinnig zu bewah =

ven ſucht , wenn ſie den Erwartungen nicht entſpricht .

Nur Leute von geringem Talent glauben , es liege etz

was Großes darin , in dem , was einmal ausgeſprochen

ſey , nichts weiter zu andern . Am beſten wäre es frei -

lich , wenn die Einrichtungen gleich volikommen ſeyn

könnten ; da ſich aber in der Welt erſt alles nach und

nach entwickelt , ſo iſt ſo etwas nicht zu erwarten , und

auf jeden Fall iſt es ſchr viel größer / Fehler zu ver ?

beſſern , als halsſtarrig auf einer ſchlechten Baſis ſtehen

zu bleiben , Dies iſt meine Anſicht , und ich zlaube ,

daß Fehr viele meinex Leſer derſelben Meinung ſehn wer »
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den . Doch ich kehre zur Verwaltung des . Kanzlers

zurü &, welche Einrichtungen ſie geboren hat , welchen

Einfluß dieſe geäußert haben , und was ich an ſelbigen

zu loben öder auszuſeken finde .

Der Kanzler übernahm unter den vorhin geſchilder -

ten Verhältniſſen die Geſchäfte . Seine erſte Sorge

war , Frankreichs Geldanſprüche zu befriedigen . Durch

eine Anleihe in Holland wandte er die augenbliFliche

Noth ab ; allein um nachhaltig den verſchiedenen Geld =
Anforderungen begegnen zu können , die an . den Staat

gemacht wurden , mußte der Kanzler die Steuern verz

mehren , und da der größte Theil der bisherigen Steuern

auf den Stadtbewohnern lag , ſo hielt er es für gerecht

und nothwendig , die neuen Steuern dem Landmanne

aufzulegen . Damit dieſcr aber wieder abgabefähig - er -

halten werde , ſo beſchloß der Kanzler , den , A&erbau ,

als die erſte Quelle des National - Reichthums , zu heben ,

und glaubte , dies am ſicherſten dadurch zu erreichen ,

wenn er diejenigen Feſſeln löſ ' te , unter deren Dru

der AFerbau erlag .

Den 27 ſten October 1810 war der Tag , an wel -

< em die erſten Geſeße aus der Verwaltung des Kanz -

lers erſchienen 3; ſie gaben gleichſam das Signal zu einer

Reihe von Verordnungen , durch welche bey uns ſämmtz=

liche Verhältniſſe der Einzelnen und des Ganzen völlig

umgeſtaltet ſind . Um bei dem reichen Stoff eine beſ -

fere Ueberſicht zu gewähren , um die Reſultate beſſet

herausheben zu können , und um. den Faden bei der Be -

leuchtung der einzelnen Zweige nicht zu unterbrechen ,
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ſo will ich die verſchiedenen Gattungen , die ſie umfaßt ,

trennen , und zwar int

„die Geſetzgebung über die Abgaben und über die

„„Geldverhältniſſe ,

„„die Geſetzgebung über die innetn Verhältniſſe und

„die Geſetzgebung über die Verwaltung, “

I

-
Ueber die Abgaben und über die

' Geldverhältniſſ . . =

|

Der an Geſeßen fruchtbare October 1310 5) , ver »

pflanzte die bis dahin nur in den Städten eingeführt

geweſene Conſumtionsſteuer auch auf das Land , Daſ -

ſelbe Edict , welches dieſes befahl , verordnete noch eine

allgemeine Gewerbeſteuer , eine Luxusſteuer , und erz

höhte bedeutend die bisherigen Stempelabgaben .

Der Dru , der dadurch entſtand , überſtieg die

Kräfte des Landes , und veranlaßte große Klagen , be -

ſonders gegen die Conſumtionsſteuern , die für ärmere

Gegenden und für das flache Land nicht paßten . Die -

„*) Den 27ſten October 1810 erſchien das Edict , über die Finane

zen des Staats 3 durch ſelbiges wird beſtimmt :
1) daß eine ſehr bedeutende Conſumtionsſteuer auf dem

Lande eingeführt wird , vom Getreide , Fleiſch , Bier ,
Branntwein 2c. ,

2) eine Luxusſteuer ,

3) eine allgemeine Gewerbeſteuer und

4) eine erhöhete Stempelabgabe ,
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" fes und der Grund , daß die Steuern wenig einbrach
ten und bedeutende Erhebungslaſten machten , beſtimm
ten nun zu einer Veränderung dieſer Abgaben .

*) Im September 181x wurden die Conſum -

tionsſteuern bedeutend ermäßiget , und eine für die Ver -

hältniſſe des Landmanns weit zwe >mößigere Kopfſteuer
eingeführt , auch wurden die kleinen Städte dem Lande

gleichgeſtellt, ;
**) Im Februar I81I9g wurden die frühern hohen

Abgaben von Branntwein und von jBraumalz jedoch
wieder auf dem Lande eingeführt , und zugleich eine Ab -

gabe auf die Tabacksblätter und den Weinmoſt gelegt .
Die Abgabe von dem Branntwein wurde durch den

Blaſenzins erhoben ; ſie trifft die Gutsbeſiter ſchr

hart , welche früher das Recht zu brennen beſaßen .

Demohngeachtet gehörten dieſe Abgaben zu den beſ -

fern , wenn nur das Einſchwärzen des Branntweins ge -

hindert werden konnte , Die Erhebung der Steuern

durch den Blaſenzins iſt ſchr verwerflich . Dieſex

/

*) Durc<h das Edict vom 7ten September 1811 über die Finan -
zen des Staats und das Abgabeſyſtem werden die dem Edict
vom 27ſten October 18310 dem Landmanne auferlegten Con-

ſumtionsſteuern nach vorhergegangener Berathung mit zu die-
ſem Zweke einberufenen Mitgliedern alter Stände theils er -
mäßiget ) theils dagegen eine Kopfſteuer eingeführt ,

Die Bewohner der kleinen Städte werden dur <h dieſes Edict
den Bewohnern des platten Landes gleichgeſtellt ,

8*) Den 3ten Februar 1819 erfolgte das Geſeß wegen Beſteue -
Tung des inländiſchen Branntweins , Braumalzes , Wein :
moſtes und dex Taba >sblätter .
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Wettſtreit , wey in der ſchnellen Fabrikation den andern

übertreffen werde , dieſe anhaltenden Arbeiten bei Tag
und bei Nacht , und die daraus für die Geſundheit ents

ſpringenden “ Nachtheile, die darin gelegte AnloFung
„zur Defraude , die davon unzertrennlichen Chikanen ,
machten dieſe Beſteuerungsart höchſt verwerflich , auch
würden = = wenn ſelbige länger gedauert hätten = -

die großen Brennereien die kleinen ganz unterdrückt ha -
ben . Die ganz kürzlich dagegen eingeführte Maiſch -
peſteuerung iſt ohnſtreitig viel zweckmäßiger , inzwi -
ſchen ſind die Sake zu hoch , und können auf Io Pfen -
nige ſchr füglich ermäßiget werden , ohne daß die Staats -

kaſſen gegen bisher einen Ausfall erleiden würden .

Dergleichen übergroße Säße zwingen immer die

Gewerbetreibenden , auf die Defraude zu ſinnen , denn

wer geht gern freiwillig zu Grunde ?

Was die Brau - Malz - Beſteuerung betrifft , ſo gibt
es feinen denkbaren Grund , warum Familien unter

zehn Perſonen frey , und über zehn VYerſonen den Ab -

gaben untezxworfen ſeyn ſollen . Nicht die Abgabe allein

iſt es , die hier drü >t , ſondern weit mehr die Ungerech-
tigkeit des Grundſaßes .

Die Abgabe von Tabacksblättern ift eine ſchwere
Grundſteuer , die den Einzelnen auferlegt iſt .

Sonſt ward die Abgabe von dem Conſumenten
entrichtet , als der Kaufmann ſie bezahlte ; jekt trägt
ſie der Täba &spflanzer allein . Warum ſoll denn ir -

gend ein einzelnes Gewerbe allein beſteuert werden ?
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*) Im Auguſt 1820 wurden die bisherigen Kopf-

ſteuern aufgehoben , desgleichen die Conſumtionsſteuern

auf , dem Lande vom Schlachtvieh und , in den kleinen

und mittlern Städten , die bis zu dieſem Zeitraume be -

ſrandene Schlachtſteuer und Mahlacciſe .
;

Die hier angeordnete Klaſſenſteuer gehört ohnſtrei -

tig zu den Abgaben , von denen zwar zu bedauern iſt ,

daß ſie ndöthig waren , die übrigens aber viel einbringt ,

und wenig Erhebungs - Koſten verurſacht .

Zu tadeln iſt , daß zu wenig Klaſſen ſind , und daß

alle Provinzen gleich behandelt werden , wodurch die

ärmern Provinzen überlaſtet ſind .

Der reichſte Beſitzer vieler Güter in den beſten Ge- 2

genden des . Staats , der 50 bis 80000 Thaler Revenuen

hat , und der Pächter eines Guts in Pommern , wel -

%*), Am zten Auguſt 1820 erſchien eine Cabinetsordre , die Ein -

richtung des Abgaben - Syſtems betreffend . In ſelbigem wird

beſtimmt die Einführung einer Klaſſenſteuer für das Land

und die kleinen Städte ,

Die Einwohner ſind in 5 Claſſen eingetheilt » Das Haupt

der Familie giebt für ſich und die Seinigen in der erſten Klaſſe

jährlich 45 Thilr . - in der 2ten 24 Thir, , in der' Nen 12 Thlr .

in der aten 4 Thir . , und in der z5ten 2 Thlr . In dew groſ :

ſen Städten wird ſtatt der Klaſſenſteuer eine Mahl - und

Schlactacciſe entrichtet .

Endlich wird in dieſem Geſeß die Gewerbeſteuer allgemein

eingeführt , aber“ nur folgende ( Gewerbe bleiben der Steuer

verpflichtet .
Der- Handel , die Gaſtwirthſchaft , das Verfertigen von Waa-

xen auf den. Kauf , der Betrieb von Handwerkern mit meh-

zxeren Gehülfen , der Betrieb von Mühlenwerken , die Gewer -

be der Schiffer , der Fracht : und Lohnfuhrleute - der Pferde :

verleiher , und diejenigen , die von herumgehenden Perſonen bes

trieben werden ,
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< es 4000 Thlr . Pacht giebt , ſtehen in. einer. und der -

ſelben Klaſſe . Eine arme Wittwo , die 9 Morgen A> er

da in Pacht hat , wo 9 M. Morgen kaum ſo viel bringen ,

wie bey Magdeburg ein oder zwey Morgen , giebt eben

ſo viel , als der reiche Bauer an den Ufern eines : geſeg -

neten Stroms , der 50 M. Morgen beſitzt . Von dieſen

und ähnlichen Vorwürfen muß ſich das Geſeß noch frei

machen , ſo wie davon , daß der Handwerker und Ta -

gelöhner in den aymen Provinzen eben ſo viel zahlt ,
' wie ſein Gewerbsgenoß in einer Gegend ; wo Tagelohn

und Handwerkslohn weit höher iſt . Bey der Conſum =

tionsſteuer gleicht ſich das noch gewiſſermaßen aus , der

Arme beſchränkt ſeine Conſumtion , und hungert es ſich

ab , jedoch bey der Klaſſenſteuer kann er dies nicht thun ,

und dadurch wird ſie drüFend , wenn die Vertheilung

nicht mit BerüFſichtigung der Gegend geſchieht .
*

Während die innern Conſumtionsſteuern von den

erſten Lebensbedürfniſſen dieſe Veränderungen erlitten ,
war inzwiſchen ſchon im Juli 1312 der Gold - und Sil -

berſtempel aufgehoben , und im März 18x14 die Luxus -

ſteuer , beide , weil ſie wenig einbrachten .

*) Die Verordnungen vom Juni t816 und vom

Mai 18x18 verwandelten nun förmlich das ganze Ab -

gaben - Syſtem . .

*) Den xx1ten Juni 1816. wurden in den alten Provinzen der

Monarchie ſämmtliche Waſſer -, Binnen - und Provinzial «Zölle
aufgehoben ; um den innern Verkehr zu erleichtern 3. dagegen
die Eingangs - Zölle der Flüſſe nac<ß dem Oder Tarif erhöht ,

Den 26ſten Mai 1818 erſchien das Geſes über den Zoll
und die Verbrauchſteuer von ausländiſchen Waaren , und über
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Sie höben alle Waſſer -/ Binnen - und Provineial ='

Zölle auf und ziehen um den Staat , auf deſſen vielſei:
ger Grenze , eine Zolllinie , an welcher diejenigen Ge -

fälle entrichtet werden müſſen , die ein ganz veränder -

ter Tarif näher beſtimmt .
?

Es ſcheint hier ndthig zu ſeyn , etwas über den Ein -

fluß und über die Nachtheile dieſer Geſetze zu reden .

Der Verfaſſer des Buchs ? die Verwaltung des

Staatskanzlers , lobt ganz ungemein die ſtü &weiſe Ein -

führung des neuen Abgabe -Syſtems . Mir ſcheint hier -

in kein Vorzug . zu liegen ; denn offenbar hat ſelbiges

mehrere Nachtheile gebracht . " Dig Staatskaſſen muß -

ten ohnfehlbar während einer allmähligen Ausführung

große Ausfälle haben , woraus ſich wahrſcheinlich auch

den Verkehr zwiſchen den Provinzen , nebſt einer Zoll - und.

Verbrauchsordnung , und einer Verordnung über die tranſito -

"riſchen Beſtimmungen in Abſicht des innern Verkehrs und der

RNachſteuer von ausländiſchen Waaren .

In dieſem Geſeß wird um den Staat eine Zolllinie gozo-

gen , und die Beſchränkungen des freien Verkehrs zwiſ <hen den

Provinzen aufgehoben ,
Ulle fremden Erzeugniſſe der Natur und Kunſt können ein «

und durchgeführt , und alle inländiſche Erzeugniſſe jeder Art

ausgeführt werden , 4 |

Nur unter beſondern Umſtänden gilt eine Ausnahme hiev -

von , wie beim Salz und den Spielkarten , Im Allgemeinen

iſt auf die Einfuhr . und den Verbrauch fremder Waaren eine

Abgabe gelegt , dagegen die Ausfuhr frei .

Ferner unterliegen in der Regel die Einfuhr fremder Waa -

zen einem Zoll von x Th' r , pro Gentner , und die Verbrauchs :

ſteuer derſelben einer nach Procenten zu leiſtenden Abgabe , die

jedoch nie 10 Procent des Werths überſteigen ſoll , Das Nä-

here , und in welchen Fällen die Ausfuhre mit Abgaben belegt

iſt , weiſet der Tarif nach,

=
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vie neueſte Anleihe erklärt 3; und der Handel und die Ge -

werbe mußten leiden , weil die Ungewißheit : in ſolchen

Dingen immer am verderblichſten iſt .

- Die , wahrſcheinliche Urſache , wcshalb das . neue

„ Abgaben - Syſtem ſo ſtüFweiſe zur : Welt gekommen iſt ,

liegt darin , daß man ſowohl über die Sache alsyüber

die Ausführung bei den höchſten Behörden noch ' nicht

einig geweſen iſt , und nur , je nachdem , die einzelnen

Hinderniſſe fortgeräumt waren , das ausführte ; : was

beſchloſſen war .

Ueber den Werth ! des neuen Abgaben - Syſtems

ſelbſt : iſt ſehr ſchwer rein begründetes Urtheil zu fällen ;

und nur die Folgen können ſelbigen beſtimmen , 31161

Da jedes neue Steuer -Syſtem aber mit unendlich

vielen Störungen in allen Gewerben verbunden/iſt , und

eine Menge Verhältniſſe verleßtz ; da ferner eine ge -

wohnte Laſt weniger drückt , als eine ungewohnte Bür -

de, ſo glaube ich , es wäre beſſer geweſen , man Hätte
die Sache vorher noch reifer erwogen . - Die nächſten

Vortheile des neucn Syſtems ſind : die Befreiung von

allen ' den Unbequemlichkeiten und Störungen , , die das

frühere Syſtem , wegen der vielen Binnen - Zölle ) und

der innern Sperre hatte 3 dagegen ſcheint die große ' Zahl

der Officianten , welche zur Beſeßung einer , ſo' weitläuz

figen Grenze erfordert werden , alle ; Vortheile ' zu übers

wiegen , die es je auf andere Weiſe bringen , kann. . . In -

zwiſchen , da jekt dieſesgSyſtem - durchgeführt , iſt ,; ſo
kann wohl für jekt nur n die Rede ſeyn , es in ſich

zu verbeſſern , hs n /



14 “

Die großen Mitt >, die man auf die Beſetzung ſo

weitläuftiger Grenzen verwandt hat , können wahrlich

nur dann Entſchuldigung verdienen , wenn dadurch

große Zwecke erreicht werden . " Das ſcheint aber gegen -

wärtig noch nicht der Fall zu ſeyn , denn ſehr wahrſchein :

lich bringt die Arciſe ' nach Abzug der Koſten verhältniß -

mäßig wenig ein . Die Nothwendigkeit , das Land mit

hzeuen Abgaben zu belaſten / und die. neuen Anleihen ,

ſcheinen dies zu beſtätigen .

Sehr unrecht hat man gethan , die Abgaben von

Zu&ker , Kaffee , ' Wein u: ſ. w. zu ermäßigen . x Warum

iſt dies geſchehen ? Unſere theoretiſchen Finanziers be -

hauptenz es werde weniger " contrebandiret ' , wenn es

weniger lohne ; dies iſt aber nur unter der Bedingung

wahr , daß es überhaupt nicht mehrt lohne zu betrügen .

Allein die Abgabe iſt immer noch ſo bedeutend ,

daß das Contrebandiren der Mühe werth bleibt , und

daher ' hat dies Gewerbe nicht aufgehört ; es iſt nur

ſchlechter geworden ; dies Schiſal aber theilt es mit

ollentübrigen .
Wenn es aber ' auch ' gegründet wäre , daß durch die

Verminderung der Aeciſe von dieſen Gegenſtänden

wirklich die Defrauden gemindert werden , ſo hat fie

dägegen den“ großen Nachtheil , daß Zucker und Kaffee

und ähnlicheArtikel nun - mehr eonſumirt werden , wie

vorher , weil ſie wohlfeiler geworden ſind , und daß

nur - noc < mehr Geld außer M“ gebet , als früher .

Ich berufe mich auf jedöfHausvater , ob nicht mehr

von den Sachen gebraucht wird , wenn ſie wohlfeil , als
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wenn ſie theuer ſindz und beweiſet nicht die/große Ver -

mehrung der . ZukerbäFer und Anffechſiſt in Berlimp

daſſelbe ?
Ein anderer großer Zwe , der durch die Grünibe-

ſezung erreicht werden : könnte , iſt , daß unſere inlänz

diſchen Gewerbe mehr gegen ' das Ausland geſchützt wers

den könnten , indem . man die Einfuhr fremder Waavew

ſtärker belegte . Wie die,Lage des Inlandes : zum Aus »

lande - jeßt iſt , ſo geht alles ; zu Grunde , der - A>erbau ,

alle Gewerbe , mit ſammt dem Handelz2 , Alle: öſtlich

von der Hauptſtadt gelegene Stamm =Provinzen theis '

len daſſelbe Schickſal , und die Urſache liegt : z " außer iw

den hohen Abgaben , hauptſächlich in den ; fehlerhaften

ſtaatswirthſchaftlichen Grundſäßen , die wir angenom =

men haben . Der preußiſche Staat , der : callenthalbem

das Ausland nahe hat , ſteht jetzt gegen alle ſeine, Nach

barn , die frei , oder gegen eine unbedeutende Abgabe

auf ſeinen Märkten erſcheinen , in den : unglüFlichſten

Verhältniſſen 3 denn ſie alle produciren wohlfeiler , wie

wir , weil ihr Boden , ihr Klima beſſer , weil die gute

Kultur des AFers bei ihnen älter iſt *) „ weil ſie kein

Steuerſyſtem - haben , das die ganze Laſt : der : Abgaben

bloß auf die Producenten wirft ; weil ihr &- Geſetgebung
und alle Einrichtungen nicht ſo veränderlich ) - geweſen

ſind , wie . bei uns ; weil. ſie nicht den Cie aallein

R . 2024

4) ; Hier „iſt. von den, Propinzun Mark, Minn WENN
„und einem Theil von Sclefien die Rede z einzelne „Theile der

“ätten . Provinzen ſind ſo fkultivirt , wie es nür die Nachbar

. ſtaaten . ſeyn können , )
) j |
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in dem Grade begünſtigen , daß der Geldverkehr der

einzige einträgliche bleibt und endlich , weil ſic kein

ſo theures Adminiſtrationsſyſtem und Perſonal beſißen .
Da gewiß die größte Zahl der Einwohner des Lan -

des . dem beipflichten wird , was ich hier ſage , ſo glaube

ich: nicht nbthig zu haben , die falſche Theorie theoretiſch

noch weiter zu bekämpfen ; auch ſind viele achtbare

Staatsbeamten ſchon längſt in Oppoſition gegen dieſe

neue Lehre geweſen , ufd ich glaube , das Land kann

mit Zuverſicht erwarten , daß der Kanzkey unſerm

Monarchen in dieſer Hinſicht , recht bald . entſcheidende

Schritte vorſchlagen wird .

Ehe ich jedoch dieſen Gegenſtand verlaſſe , muß ich

noch über unſern Scehandel einige Worte ſagen . Frü -

Hex verdienten die Küſtenländer des preußiſchen Staats

viel Geld mit Schiffsfracht ; jekt ſtehen wir in ſo nach -

theiligen Handelsverbindungen mit dem Auslande , daß

unſere Schiffe in den Häfen verfaulen , und wir nicht

einmal ſelbſt die Fracht von den Producten verdienen ,

die wir vom Auslande beziehen , ſondern auch dieſen

Gewinnſt dem Auslande überlaſſen müſſen .

Sollte es denn nicht “möglich ſeyn , Engländ und

die anderen Seemächte zu bewegen und zu nbthigen ,

uns dieſelben Rechte einzuräumen , die wir ihnen zuge -

ſtehen ? Sollte nicht wenigſtens der Zoll aufgehoben

oder vermindert werden , den preußiſche Schiffer ent2

richten , die - zus - und einlaufen ? Sollte es denn nicht

möglich ſeyn , unſerm Handel auch die Schifffahrt nach

dem Mittelländiſchen Meere zu öffnen 2 "Ich glaube,
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50,000/Thäler jährlichen Tribut koſtet es Schweden ;

und eben ſo viel Dännemarf , um von den Raubſtaa -

ten die Sicherheit der Flagge zu erkaufen , und Preußen

ſollte nicht eine ſolche Summe daran zu wagen haben ?

Die preußiſchen Häfen frieren im Winter zu ; da

nun 1.die preußiſchen Schiffe weſtlich ſich nur bis zum

Canal wagen dürfen , ſo iſt die Zeit , wo die preußi -

ſchen Schiffer fahren , ſehr kurz . Würde ihnen aber

der Anbli >k der afrikaniſchen Küſte nicht verderblich , ſo

könnten ſie auch den Winter durch Fracht finden , könn »

ten eine Ladung Weizen nach *Catalonien bringen „- und

wären mit der Rückladung im. Frühjahr eben ſo bald

wieder in der Heimath , als ſie jekt der Jahreszeit wegen

nur irgend auslaufen können .

In dem Vorhergehenden : habe ich nun die Haupt »

veränderungen genannt , die das Abgabe - Syſtem in

den leßten IT Jahren erlitten hat .

Das Edict vom 17ten Januar - 1820 lehrt uns ;

daß der Bedarf mit , Einſchluß von 24 Million zur Til -

gung der Schulden 50,863,1 50 Thaler - fordert . Da

nun vor dem Kriege von 1806 , wo der Staat im Bes

ſitz eines - hlühenden Handels war , die Abgaben ohnges

fahr 37 bis 38 Millionen einbrachten - ( Beſſelt . gibt

zwar 40 Millionen an , die Angabe iſt jedoch viel zu

boch ) , ſo werden jetzt , obgleich das Heer viel kleiner

iſt , 12,863,150 Thaler mehr gebraucht , als . damals .

Welche Klaſſe der Einwohner dieſe Vermehrung der

Auflagen beſonders trifft , halt nicht ſchwer ,

finden,
zZ
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Der ganzen Claſſe der Rentiers , der ſich im Wohl-
ſtande befindenden Staatsbürger mit Einſchluß aller

derer , die im Dienſte des Staats oder von Privatpex -
ſonen ſich einer bedeutenden jährlichen Einnahme er -

freuen , "iſt . durch die Verminderung der Aceiſe vom

Kaffee , Wein , Zu > er ; durch die Aufhebung der Sil -

ber -, Juwelen = und Lurusſteuer , ein bedeutender di -

recter Erlaß der Abgäben zu Theil geworden , und ein

indirecter durch die Erlaubniß der Einfuhr fremder Ma-
nufactur - Waaren , welche gegenwärtig ſehr viel wohl -

feiler ſind , als ehedem . /

Den Bewohnern der großen Städte ; die Hhupt-
ſächlich die oben benannten Claſſen bilden , ſind außer -

dem eine Menge kleiner Abgaben , namentlich die Thor -

Yceiſe 2e. erlaſſen ' , die zuſammen ohne allen Zweifel

mehr , als die Erhöhung des Stenipels ,' des Salzprei -
ſes und der Gewerbeſteuer beträgen , welche als neue

Abgaben der Städter betrachtet werden können .

Eben dahin ſcheint noch ' die Verordnung vom 23ſten
Juni zu gehören *) , durch welche die ſtädtiſche Acciſe

erhöhet wird ; allein der Ueberſchuß fließt nicht in die

Staatskaſſen , ſondern wird zum Beſten der ſtädtiſchen
Commune und zur Bezahlung ihrer Schulden verwandt ;
dies iſt daher keinesweges als - eine Vermehrung ihrer Ab -

gaben zu betrachten , ſondern offenbar eine Begünſtiz

gung auf Koſten des Landmantnes . - Dieſen führt nämz

BEESE

- *) Den 23ſten Juni 1814 ward die ſtädtiſche Acciſe. auf mio
rere Objecte erhöhet , jedoch nur zur Unterſtügung der ſtädti:
ſchen Commune , :
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lich ſein Gewerbe häufig in die Stadt , io er ' nun , in -

dem er etwäs ' verzehrt , für die . Stadt mit ſteuern muß .
Ueberdies ſind es ja . des Landmannes Producte , “die

beſteuert werden . Nie habe ich gehört , daß ſie irgend ?
wo , in Folge dieſer Erhöhung , theurer geworden wä -

xen . Der Landmann zahlt alſo auch hier wieder für

die Städter ,

In den Provinzen gab es an den ehemaligen groz

ßen Militairſtraßen Etappen - Plätze , die aus zwei oder

drei zuſammengelegenen Dörfern gebildet waren . - Die

Beſitzer und Einwohner dieſer Etappen - Pläte haben

durch die Einquartirung eben ſo viel gelitten ; wie anz

devwärts die Städte , die in gleicher Lage waren 3 dieſe
äber erheben nunmehr Acciſe zur Bezahlung ihrer Schul -

Hein wozu jene noch mit beitragen , und ſelber beinahe
nichts erſeßt erhalten haben : denn nur die kleinere Augs -

lage der Lieferungen iſt erſeßt 3- die erdrüEende Natu -

ral - Einquartirung iſt gar nicht , oder ſo gut wie gar

nicht vergütet .
:

Die Schulden der Städte ſind jekt zum Theil ge -

tilgt ; viele ' der Grundbeſitzer , die außer Stand ge -
kommen ſind , ihre Schuldner prompt zu befriedigen ,
werden durch hohe Proceßkoſten völlig zu Grunde ge :

richtet , und obenein wirft ihnen gleichſam zum Spotte
vor : wenn ſie prompter ihre Schuldverpflichtungen er -

füllt hätten, “ würden ſie ihr jeßiges Schi >ſal nicht er -

fahren haben .

Den Bewohnern der mittlern und kleinen Städte

iſt durch den Erlaß der Conſumtionsſteuern und die

2 *»
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Verwandlung dieſer Abgaben in vine “Claſſenfteuer “ eine

bedeutende Erleichterung , . dem Landmann dagegen die

gänze Laſt der neuen Abgaben , ſo wie dex Erlaß ,: deu

die übrigen Claſſen der Staatsbürger erfahren haben ;

aufgebürdet , und ihm keine weitere Erleichterung gez
worden als daß die Natural - Getreide = Lieferung für

das Heer und die Verpflichtung zum ar
rpg aufge :

hört haben . ;

. Zu leßterm waren jedoch nur die Bautern „ und bez

ſonders die Domainen - Bauern , verpflichtet ; dieſe Er -

Leichterung Fann daher auch nicht als eine “ allgemeine ;

ſondern nur als eine partielle betrachtet werden .
4

Was nun die Wirkungen des Steuerſyſtems auf 1?
den innert Zuſtänd des Landes betrifft , ſo: ſind ſie nur

zurſichtbar .
-

Wir finden , daß der - Landmann verarmt ,

da es ihm unmöglich iſt , auf den eignen, Märkten mit

den Ausländern , die weniger , Akgaben zahlen , „ und ein

geſegnetes Land bewohnen , Preis zu halten z;- - daß der

Fabrikant und der Kaufmann ſcin Schikſal theilen ,

und ' daß nur Cine Claſſe von Einwohnern reicher wird ,

nämlich die Geldbeſizer , welche den Staat und das |

ganze Land durch den höhern Zinsſaß gleichſam in Con -

tribution erhalten . Zu dieſem kömmt noch , daß jahr -

Jich eine größere Summe baaren Geldes aus ' dem Lande

geht , indem die Verringerung der Abgaben vom Zucker, ,

Kaffee 2x: die Conſumtion dieſer Artikel vermehrt ; die

Seiden - und Baumwollenzeuge aber , die aus denſelz

ben : Gründen wohlfeiler ſind , als ſonſt , bis in die uns

terſten Claſſen als Mode ſich verbreiten, und die einz
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heimiſchen Leinen - und Wollenzeuge verdrängen , und

noch mancherlei andere Umſtände dahin wirken , das Geld

aus den Preußiſchen Staaten zu vertreiben , von deucy

wir doch uns ganz und gar abhängig gemacht haben .

Ehe ich jedoch das Steuerſyſtem ganz verlaſſe , muß

ich noch auf eine Steuer zurüFkommen , die ſo oft ge -

nannt wird , und mit der man cwig dem Grundbeſitzer

droht , ' und ihm dadurch , indem man ſeinen Credit unz

tergräbt , ſchon einen Theil des Schadens wirklich zus

fügt , den' die Einführung haben würde .

Ich meine die Grundſteuer , die alle Feinde der

großen Grundbeſißer und der Ruhe - im Staate ſo ſehn -

lich wünſchen ; ſie alle ' führen das Geſe : vom 27ſten
Detober 1 3x0 an , und ſagen , damals habe der König

die Einführüng verſprochen . In dem Geſeke heißt es

„ „ auch ſolle die Gleichſtellung der Grunds -

„ ſteuern ' erfolgen , die jedoch „ nur eine

„ AußSgleichung und niemals eine Erh6s -

„ hung ſeyn ſollte “ ; als Bewegungsgrund wird

die Gerechtigkeit angeführt , die in einer vbl -

ligen Gleichheit beruhe . AYuch wird verſprochen ,

daß die Königlichen Domainen die beſtehen -
den Gruündſteuern mit übernehmen ſollten ,

Der hier erwähnte Inhalt zeigt nun ſchon , daß

nicht , wie Herr Benzenbevg und ' der Anti -Be n»-

zenberg uns gern einbilden möchte , von der Er -

höhung der Grundſteuer die Rede iſt , ſondern "

einzig von der Gleichſtellung derſelben , mit der feſten .
Zuſicherung , daß ſie ohne alle Erhöhung geſchehen ſolte . .
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Warum ? fteht zugleich niedergeſchrieben , nämlich , weil

die Gerechtigkeit eine Gleichheit fordere , Worte , - wie

dieſe , konnten dem Geſetßgeber wohl entſchlüpfen ; ein

ſolcher Grundſatz aber konnte - nie zur Ausführung koms =,

men , denn die Gerechtigkeit fordert Sicherung des Ci -

genthums , niemals Theilung mit dem , der. weniger

hat . Eine ſolche Theilung geſchicht ja aber offenbar ,

wenn einer die Schulden eines andern übernehmen ſoll ,

und : daß die Grundſteuer nichts weiter , als eine auf

das Grundſtü > übernommene Schuld iſt , werde ich

gleich zeigen).
:

In frühern Zeiten beſtritten die Fürſten ihre Aus :

gaben aus ) ihren Domainen . Als aber vermehrte Bez

dürfniſſe auch vermehrte Einnahme erforderten , nahz

men ſie ihre Zuflücht zu ihren Ständen , von denen ſie

Geldbewilligungen erhielten , und zwar von jedem : ein -

zelnen Stande auf eigenthümliche Weiſe und nach, be -

ſondern ' Uebereinkünften . > Bei : ſolchen Gelegenheiten

vereinigten ſich: die Ritter , um ihre) Steuerfreiheit zu

bewahren „“ mit den Fürſten dahin ; daß ihre Bauern

jene Abgaben entrichten ſollten , und verſprachen , dieſe
dagegen ſchonender zu behandeln , ſo daß die: Bauern

- immer fähig bleiben ſollten , obige Abgaben zu leiſten ,
die. ſie. zugleich diejenigen Gutsbeſiker -

aber , die nicht ſo viel Bauern beſaßen , dieſen die

Steuern auflegen zu können , oder diejenigen , die ſpäz ,

terhin Bauernhöfe einzogen , übernahmen entweder

gleich oder nachmals einen Theil der Steuern auf ihre
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Rittergüter „und, machten dieſe dadurch . contribuabel »

oder zu einer Grundſteuer verpflichtet.

Solite - nun , wie jenes Geſeß es beiläufig andeutet ,

derjenige , welcher ſeine Steuern dadurch abgekauft

hatte , daß ex dagegen ſeine Bauern dem Landesberrn

zur Beſteuerung überlicß , jeßt dem andern , der entz

weder keine Bauern hatte , oder die von ihm eingezoge -

nen vertreten muß , gleichgeſtellt werden , ſo würde

hierin die größte Ungerechtigkeit liegen . Ich . überlaſſe

die Entſcheidung dem unpartheiiſchen Leſer , und freue

mich , daß ſich die Gelegenheit gefunden hat , ſich öffent -

lich über dieſen Gegenſtand auszuſprechen , und den

Irrthum zu berichtigen . Wie weit übrigens in jenem

Geſetz eine mißverſtandene Gerechtigkeit geht , beweiſet

die hier vom Könige gemachte Zuſicherung , daß auch

die Domainen die Grundſteuer mit übernehmen ſollten .

So trefflich ' die Abſicht iſt , ſo verderblich wirken

dergleichen Aeußerungen auf den großen Haufen , Es

werden dadurch unrichtige Begriffe von den Verhaältniſ-

ſen des Monarchen zum Volk erregt , welche Anmaßun -

gen erzeugen , die demnächſt keine - Grenzen kennen .

Denn , iſt der Monarch mit ſeinem Eigenthum dem

Staate zinsbar , ſo ' iſt er , der Idee nach , dem Staate

untergeordnet ; ſo wird man bald zu beweiſen wiſſen ,

daß der Monarch nicht das Oberhaupt ſey , ſondern nur

der erſte Grundbeſißer , erſte Staatsbeamte , U- ſ. w.

So bedeutend nun auch , wie ich gezeigt habe , die

Abgaben ſeit dem Jahre 13x10 geſtiegen ſind , ſo reich»
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fen dieſe dennoch bei weitem nicht hin , um die Ausga -
ben zu de > en , - ſondern der Staat mußte auf andere

Weiſe ſuchen den Ausfall zu erſeßen . Daher , wurde im

October 1.8x0 der Verkauf der Domainen beſchloſſen ;

auch gleichzeitig die Sekulariſirung der geiſtlichen Güs -

ter , Domſtifte und . Ritterorden verordnet ,

Zur Rechtfertigung wird das Beiſpiel anderer Läng

der angeführt *) . ; ie i

*) Ueber die Seculariſirung dev geiſtlihen Güter 2c. 1äßt ſich
eigentlich ſehr viel und ſehr wenig ſagen . Daß Verlegenheit
den Einzelnen oft zu Handlungen beſtimmt , die nur ſie ent -

ſchuldigen kann , ift bekannt , ſo auch die Staaten . Daß aber
der angeblih gute Zwe nicht die Mittel heilige , iſt wohl
außer Zweifel / auch iſt es wenigſtens nicht öffentlih bekannt

geworden , daß Schulen u, ſow . davon dotirt wären .
Die Gerechtigkeit der Maaßregel ſuc <t das Geſeß da -

durch zu entſhüldigen ,. daß andere Staaten ein Gleiches ge:
than haben . ;

;

Ein gefährlicher Grundſas ! Welche Conſequenz würde
aus dieſem Grundſaß hervorgehen , wenn wir mit flüchtigem
Blik die neueſten Ereigniſſe in Europa durchlaufen ,

Unleugbar iſt ' es , daß das Eigenthum einer Corpora -

.. fion eben ſo heilig ſeyn müſſe , als das Eigenthum des Eins

zelnen . Wenn unſere Rechtsgelehrten ſich nicht kräftiger ge-
gen“ die Eingriffe in das corporative Eigenthum erheben , ſo

liegt der Grund wohl darin , daß ſie in den Schulen des xö-

miſchen Rechts ausgebildet ſind , und daher nur Privat - Ei-
genthum zu kennen ſcheinen . Der deutſche Rectsgelehrte
ſollte aber nicht vergeſſen , daß es in Deutſ <land von jeher
neben dem Privat - Eigenthum no < Familien - und ECorpora -
tions - Eigenthum gegeben hat .

/

Ob die ganze Maaßregel pecuniäre Vortheile gewährt ;
hat , iſt noh ſehr zweifelhaft ,

Die Güter der katholiſchen Geiſtlichkeit in Schleſien ga-
ben ſchon vor der Einziehung große Abgaben , und den Mit :

gliedern der Ritterorden , Domſtifte 2 . ſind - bei den libera ;
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In Hinſicht der Domainen war der Verkauf in den

Jahren von 1310 bis t812 zu rechtfertigen . Die

Noth , die damals das Land drückte , war theils zu

groß , und verdrängte alle weitere Rü>ſichten ; theils

Fonnten leicht die vielen Domainen , die der Preußiſche

Monarch beſaß , noch ein AnloFungsmittel mehr für

Napoleon werden , Preußen wegzunehmen . * Wenn

aber eine Menge von ſpätern Verordnungen immer

noch von dem Verkauf der Domainen reden ; wenn in

der Verordnung vom 1gten März 1819 geſagt wird ,

daß die Domainen in den wieder eroberten und neu ex ?

worbenen Provinzen von dem durch den König Friedrich

Wilhelm geſtifteten und dürch das Hausgeſch vom

T7ten December 1 308 beſtätigten Thron - Familien -

Fideicemmis ausgeſchloſſen bleiben ſollten z; wenn end -

lich in dem Edicte vom I7ten Juni 1820 nun ſämmt2

liche Domainen , mit Augnahme eines Theils , der be -

len Geſinnungen des Kanzlers , gewiß nicht unbedeutende

Entſchädigungen bewilligt .
Ein wichtiger Umſtand aber darf hier nicht vergeſſen

werden , Indem nämlich der Monar < früher au<h einen

Theil der Stellen in den- Stiftern , Domcapiteln u, ſ, w.

vergab , ſeste ihn dies in die Lage , treue Diener , oder. ihm

ſonſt werthe Perſonen , zu belohnen , oder wichtige Perſön »

lichkeiten ſich zu verbinden .

Jedem Monarchen müſſen aber zu [ obigem ZweE Mit -

tel zu Gebote ſtehen , Es giebt Fälle , wo dur < die Erthei -

kung von Orden und Vändern der Zwe nicht ganz erreicht

wird » Einige ſolcher Fälle traten näch dem Frieden von

1813 ein , und in Ermangelung anderer Mittel , um beſon -

dere Dienſte zu belohnen , wurden Domainen , geiſtlihe Gü »

ter 2c, zu Geſchenken verwandt , wodurch die; Macht dep Krone

und die Revenuen derſelben geſhwäht worden' ſind .



ſtimmtviſt , -den Goldbedarf für das ; Haus und " den

Hofſtaat des Monarchen und ſeiner Familie zu deen ,
aus dem Kron = Familien- Fideicommiß ausgeſchloſſen
erklärt werden , und ein Theil fexnerweitig verkauft und

zur Tilgung der Schulden verwandt werden ſoll : ſo,

iſt dieſe Mgaßregel jekt nicht mehr zu rechtfertigen ,

Daß dies mit Fug und Recht habe geſchehen kön

nen , will ich hier nicht ausdrücklich bezweifeln ; allein ,
da in den frühern Hausgeſeßen vorgeſchrieben wird ,

daß nur mit Zuziehung der Prinzen und . der Stände

über die Subſtanz der Domainen verfügt werden könne :

ſo wird in dem Geſeß vom 17ten Januar 1820 dieſe
Form vermißt , Wie völlig übrigens der Kanzler ſelbſt
der Meinung geweſen iſt , daß das Hausgeſeßz . vom

rt 7ten . Des . 1808 das Thron - Familien, -Fidei - Com-
miß von König Friedrich Wilhelm beſtätige , beweiſet ,
die Verordnung vom “ 1Igten März 1819 *) , wo dies

ausdrücklich geſagt wird . Auch iſt es außer Zweifel ,
daß höhere Rüſichten die Erhaltung der Domainen

*) Den x9ten März 1819 erſchien eine Verordnung , genannt :
Ueber die rehrliche „Natur der Domainen in den. neuen, und
wieder erworbenen Provinzen . Durch dieſes Geſes wird er -
klärt , daß die neuen und wieder erworbenen Domainen nicht

„zur dem von Friedrich Wilhelm gegründeten und durch das
Hausgeſeß , vom 17ten December 1808 beſtätigten Thron - Fa -
milien - Fideicommiß gehören ſollen 3 ſondern daß es ein Ge«

meingut )des Staats „ zu allgemeinen Staatözwecken verwend »
bar , ſeyn ſolle , )

Verſchenkungen ſollen nicht Statt finden 3. die bis dahin
gemachten . Dotationen werden , beſtätigt , und ſollen wieder. er :
ſekt werden , durch etwa anheim fallende Lehne «
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und Forſten anrathen . . -Durch “ den größten Landbeſitz

vor allen andern Begüterten - mächtig ,. haben ſich in

frühern Jahrhunderten die Fürſten zur Landesherrlich -

keit erhoben 5; und . den Unterthanen ſelbſt war es jeder -

zeit wichtig , daß die Fürſten die mächtigſten und reiche

ſten Grundbeſitzer blieben , denn in der Sicherheit . des

Herrn liegt die Bürgſchaft für die Sicherheit aller übri -

gen Einwohner . . Daher wurden die Domainen jeder2

zeit als ein Schat betrachtet und bewahrt ; und wenn

man wähnt , Landbeſiß mache jetzt nicht mächtig , ſon -

dern Armeen oder Geld : , ſo erinnere ich blos an den

Einfluß , den in Frankreich kürzlich die Käufer der Do -

mainen - „und. der Emigranten - Güter gezeigt "haben ,

und der ſo groß iſt , daß. der rechtmäßige König , ſeiner

eigenen Exiſtenz wegen „ illegitime Beſitzer anerkennen

mußte .

So berrlich ſich nun in der Verordnung vom

I7ten Juni 1820 , wie in allen den frühern Verord -

nungen über dieſen Gegenſtand , die milden und väter -

lichen Geſinnungen unſers Monarchen ausdrüen ,

nämlich Seine Familien - Fideicommiſſe dem vermeint -

lichen allgemeinen Beſten aufzuopfern , ſo , glaube ich ,

kann und darf doch das Land ein ſolches Opfer nicht

annehmen , ſondern muß den Monarchen bitten , in

dieſer Hinſicht ſeiner Großmuth Grenzen zu ſeßen , und

das Thron - Familien - Fideicommiß in ſeinem Umfange

zu belaſſen .

Welche Gründe früherhin den Verkauf entſchuldi -

gen konnten , habe ich. bereits geſagt ; jeßt ' kömmt es
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aber nicht mehr auf eine augenbliliche Rettung an ,

ſondern daß auch die Zukunft des (Spes gefühs
bleibe .

Da nun nach meiner Meinung die Macht und Fe -

ſtigkeit des Thron der vorzüglichſte Bürge des Glücks

der Unterthanen iſt , und da ein großer Grundbeſitz

auch noch in unſern Ziiten die Macht der Krone ver -

ftärkt „ ſo iſt der Verkauf der Domainen keinesweges
rathſam . Es giebt aber noch mehrere wichtige Gründe

gegen eine ſolche Veräußerung , nämlich : es iſt keinem

Zweifel unterworfen , daß die Einnahme aus Grund

und Boden , einzelne ſchlechte Jahre ausgenommen , im

Ganzen ſteigt 3 durch eine ſo bedeutende Maſfe von

Domainen , äls unſer Monarch beſißt , wachſen daher

auch die Mittel , die Ihm durch die Domainen zu Ge -

bote ſtehen , und dem Lande kann dadurch manche neue

Laſt für die Zukunft erſpart werden .

Gegen zwei ſo wichtige Gründe für die Erhaltung

der Domainen läßt ſich nur der allgemeine Saß anfüh -

xen , daß die Domainen und Forſten im Ganzen ſchlecht

benußt werden , große Bau - und Reparaturkoſten for -

dern , auch bedeutende Erhebungslaſten veranlaſſen .

Dies iſt zwar wahr , "aher es ſcheint mipy kein Grund

zu ſeyn , daß , weil man ſie noch beſſer benußen könne ,

man den Nußen aufgebe ; und übrigens iſt es ja leicht ,

die Mißbräuche zu beſchränken .

Wenn ein Theil der ' Domainen gegen einen Ge -

treide = oder wandelbaren Geld - Canon. vererbpachtet
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und derjenige Theil der hohen Forſten , oder der Brü -

<he > ſo ſich dazu eignet , in Ae > er und Wieſen verwanz

delt und auf gleiche Weiſe vererbpachtet würde , und

der Kdnig reſervirte ſich nur die vorzüglichſten Domai -

nen zur Zeitverpachtung , und die ſchönſten und zum

Abſatz am beſten gelegenen Forſten zur eigenen Ver -

waltung , üm den Bedarf des Landes einigermaz-

Ben zu ſichern , und vertraute die Sorge für beide nicht

großen Collegten , ſondern einigen practiſchen Män »

nern an , dann . würde dieſer Vorwurf bald beſeitigt

ſeyn , und der Tilgungsfond könnte ohne neue Abgg =

ben bedeutend vermehrt werden .

Obgleich nun durch den bis jetzt erfolgten Verkauf

dek Domäainen eine nicht unbedeutende Suninie aufger

bracht ward , ſo de &te dieſe doch immer nicht den durch

den Krieg und die nachherigen Zeitumſtände veranläßsz

ten Bedarf , " ſo wenig als die im Jahre '1 312 . 5äuS8ge =

ſchriebene Vermögenſteuer von 3 pro Cent , und die

gleichzeitig geforderte Perſonenſteuer ) , 5) , oder die von

Frankreich zurügezahlte Contribution , ſondern es

häufte ſich in einem kurzen Zeitraum eine Schuld , welz

c<e in dem Geſe vom 1. 7ten Januar 4820 zu folgen ?

den Höhen angegeben wird ,

5) Durch das Edick vom 24ſten Mai 1812 wird eine Vermö :

genfteuer von 3 pro Cent ausgeſc <rieben ,

Der Theil der Landeseinwohner , der fein weiteres Ver -

mögen beſißt , als was in ſeinen Händen beruht , zahlt eine

Elaſſenſteuer .



An Staatsſchuldſcheinen ſind ausge -

geben NLA
WED

O/O OT IDEE
ammTreſorſcheinemic ? "2 7 11,242,347

gan Schulden , ſo auf dem Paſſiv - Etat
4

der verſchiedenen Regierungen ſtehen 25,964,694

217,298,761

j |
Eine furchtbare Staatsſchuld für ein Land wie Preußen ,

„8: 0 deſſen Boden zum Theil nur eine ſehr geringe Fruchtbarkeit

hat , deſſen öſtliche Provinzen noch ſo ſchlecht cultivirt

ſind , daß nur der dritte Theil wirklich bebauet wird ;
deſſen Clima ungünſtig iſt , und deſſen Lage es ndrhi-
get , große Heere zu halten,

4 Die Preußiſche Staatsſchuld , die in einer kurzen

Reihe von Jahren - entſtanden . iſt , .beträgt mehr , als

der geſammte Grund und Boden der Stammyprovins

zen , nämlich der Marken und Vor - und Hinterpoms -

j merns, : werth iſt , wenn man den M. Morgen im

; / Durchſchnitt . zu X 0 Rthlr . veranſchlagt ,

1 4! Frankreichs Staatsſchuld beträgt viermal ſeine

Einhahme : Frankreich hat große innere Reſſourcen ,

die Preußen ganz fehlen . Die Preußiſche Staats

ſchuld . beträgt . mehr , als eine vierjährige Einnahme .

Frankreich bietet alles ) auf , ſeine Schuldenmäſſe ) zü

mindern , das Land in den Abgaben zu erleichtern .

In Preußen haben ſich bis
heide ſee peen ges

mchrt .

Frankreich iſt durch ſeine frühere Schuldenlaſt in

furchtbare Convulſion verſeßt ; und Preußen ſollte ru -
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hig erwarten , ' wohin die ſeinige es“ führte ? Frank -

reich rief ehemals / als es ſich nicht weiter zu helfen

wußte , ſeine Reichsſtände zuſammen . Preußen will ,

ſo verheißt es die vorſtehende Verordnung , wenn neue

Geldverlegenheiten eintreten , die ſeinigen zuſammen

berufen .

Es giebt eine große Lehrmeiſterin in der Welt , der

wir uns allein anvertrauen ſollten ; ſie iſt : die Erfah -

rung , und doch wird ſie ſo wenig gefragt .

Nie hat ein Staat Gelegenheit gehabt , in ſo kut -

zer Zeit mehr Erfahrungen zu ſammeln , «ls Preußen ,

die Anwendung iſt bis jekt ausgeſeßt geblieben . Noch

iſt Preußen aus ſeiner Verlegenheit zu retten , aber zu -

Rächft nur durch große Sparſamkeit und durch richtige

Würdigung ' der Geldverhältniſſe . Wie die Preußiſche

Staatsſchuld entſtanden iſt, " und . wer dadurch reich

geworden iſt , dieſer Unterſuchung will ich mich nicht

unterziehen .

Aber arm iſt durch die ſchnelle Bildung der Staats »

ſchuld der Grundbeſiger geworden , und dies hängt ſo

zuſammen : der Staat ; um ſeine Ausgaben zu decken ,

gab Staatsſchuldſcheine aus . Dieſe ſtehen 66 prö

Cent . .
. Für 66 Thaler kauft alſs der ' “Geldbeſißet

4 Rthlr . Zinſen , für 100 Thaler mithin 6 pro Cent .

Auf: Hypotheken bekam der Capitaliſt ehemals 4 , jekt

iſt der Zinsfuß an den meiſten Orten auf die ſicherſte

Hypotheken zu 5 pro Cent geſteigert , alſo iſt der

Grundbeſißer dadurch “ viel ärmer geworden , allein dies

rettet ihn noch nicht5: denn da es niemandem zu vers
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| |
denken iſt ; daß er ſein Geld ſo hoch zu nußen - ſucht , als

| möglich , ſo giebt jeder : es lieber an den, Staat , . wo er

'
6 und auch 7 pro Cent , wie bei manchen ; Anleihen ,

1 befömmt , und ein- Papier erhält , welches Cours auf
| der Börſe hat , dort mithin zu. jeder Stunde , verkauft

| werden kann , und alſo auch noch den Vortheil . ge -

' | währt , daß es nicht gekürtdiget zu . werden . braucht , wie

" : dies bei Privatobligationen Herkommens iſt .

|]

|

|

Jett bleibt mir noch übrig , diejenigen Verordnuns

"E: gen zu beleuchten , welche der Monarch in, Hinſicht der

h | Realiſirung der Staatsſchuld erlaſſen hat ,

| Bekanntlich , waren früher . die damals kleine - Zahl

' der Staatsſchuldverſchreibungen größtentheils zu kündie

genz allein in dem Edict vom 27ſten October 1.8x0

wurde die - Staatsſchuld für cenſolidirt erklärt , und

den . Staatsgläubigern ; das Recht genommen , ſie küns

digen zu können . . . Spätern , Verordnungen , gemäß

ſollte das Loos diejenigen Staatsſchuldſcheine beſtim ?

| men , die alle Jahre für voll durch die zur Tilgung bes

14 ſtimmte : Summe eingelöſt werden ſollten .

| Allein in dem Edict vom 17ten Januar 1820 - iſt

| nun - weiter verfügt , daß auf . der Börſe ſo viele Stagtss

ſchuldſcheine aufgekauft werden ſollen , als jährlich , zut

Tilgung ausgeſeßt ſind .

Ohne mich auf eine Unterſuchung einzulaſſen , in

wiefern der. Staat die Rechtsverhältniſſe der frühern

Staatsgläubiger dadurch wirklich oder nur dem Scheine

nach verleßt hat , glaube ich , „daß der Grundſalß ===

ſich bei Capitals - Anleihen nicht; zu einer Capitals a



35

Rückzahlung zu verpflichten , ſondern nur eine Rente

zu verkaufen , die einzig durch den Verkauf auf der

Börſe verſilbert werden kann = = ſo richtig gedacht ,

ſo wichtig und ſo der Meinung des Publikums und ſei -

nem Intereſſe angemeſſen iſt , daß ſich. alles dahin ver -

einiget , auch ſämmtlichen Grundbeſizern die Nachah2

mung dieſcr Maaßregel zu empfehlen .

In wiefern das nun wirklich iſt , und warum es

ſo iſt , das werde ich zeigen .

Es gieht gewiß in dieſem Augenblick keine wichti -

gere Beſchäftigung für den ſtaatswirthſchaftlichen Den -

Fer , als eine richtige Würdigung des Geldes und

der Mißverhältniſſe , die aus ſeiner jeßigen Stellung

entſtehen . / Nur wenn man über dieſen Gegenſtand

eine klare Ueberſicht hat , laſſen ſich mit Beſtimmtheit

die Mittel angeben , wodurch geholfen werden kann .

Das Geld , im allgemeinen Sinn genommen , iſt

das Medium , womit die Menſchen ſich , .nach. wechz

ſelſeitiger Uebereinkunft , auf dem Markte und für per -

ſönliche Leiſtungen ausgleichen , und wodurch das Caz2

pital vertreten wird .

Das Bedürfniß des Tauſches , um dagsjenige zu er -

halten , was einem fehlt , indem man dasjenige hin »

giebt , was man übrig hat , oder doch weniger bedarf ,

hat den Handel und dieſer zu ſeiner Erleichterung das

Geld erſchaffen .

Da nämlich oft der Eine Etwas übrig beſist , was

ſein Nachbar nicht brauchen kann , dieſer abex Etwas

bat / was jener bedarf , und etwas braucht , was erſt

5
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ein dritter übrig hat , ſo haben ſich die Menſchen geei-

nigt , irgend einem Dinge einen ſo allgemeinen . dauern ?

den Werth zu geben ;- daß jeder , der etwas abzulaſſen

hat , dieſen Werth anerkennt , und das Seinige dage -

gen bereitwillig vertauſcht , weil er die vollkommenſte

Ueberzeugung hat , er könne durch ſelbiges wieder je -

des Bedürfniß und zu jeder Zeit befriedigen . Zu einem
-

ſolchen allgemeinen Austauſchungsmittel ſind nun durch

eine gewiſſe Zärtlichkeit der Menſchen die edlen Metalle

gewählt , und dieſe Wahl iſt durch die dieſem Zwe ſo

angemeſſenen Eigenſchaften der Metalle : ganz gerecht :

fertiget 3 denn die Unzerſtörbarkeit derſelben , ihre Theil :

barkeit , ihre Seltenheit , und die Bequemlichkeit , ſic

fortzuſchaffen , erfüllen alle Anforderungen , . die man

an ſie zu machen hat . ;

In frühern Zeiten und bis dahin , daß uns die

eue Welt ihre Gold - und Silberquellen öffnete , wurde

das Metallgeld vorzüglich zum Welthandel gebraucht :

Dagegen hatte man fich zu dem innern Verkehr in den

Ländern , und beſonders zur Betreibung des AFerbaues ,

über andre Ausgleichungsmittel geeiniget; man be -

zahlte ſich Dienſte durch Land , überließ die Benu -

gungen von Grund und Boden , von Secn und Tei -

chen gegen Naturalpächte , mit einem Worte , man

vergütete ſich Leiſtungen jeder Art durch Gegenleiſtunz

gen *) z und wenn gleich dieſe Art des Austauſches

drt ln
*») Der große Grundbeſißer bezahlte ſeine Frohfen mit Land z

“ inde mir Speiſe und ſeibſtgemachter Kleidungz die

ihm nöthigen Handwerker mit Korn , mit - Holzz"' den Lan- :
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nicht ſo' bequem war , « ls wenn man ſich dabei des Mes

kallgeldes bedient hätte , ſo gewährte ſclbige auf der

andern Seite wieder den großen Vorzug , daß die

Wohlfahrt auf Mitteln beruhete , die ſich

„ Jederzeit in den Händen derer befanden ,

die ſie brauchten .

Plötzlich erſchien nun das Metallgeld in großer

Maſſe auf dem europäiſchen Markt , und veränderte

die Geſtalt der Dinge . " Die Beſitßnahme der neuen

Welt durch die Spanier und Portugieſen machten dieſe

Bölker gleichſam zu den Rentiers von Europa , die ſich

nun nicht weiter ſehr bemühten , ihre Bedürfniſſe ſelbſt

zu gewinnen , ſondern einen großen Theil derſelben

von den andern Nationen erkauften .

Der vermehrte Abſaß aber , den dieſe dadurch für

ihre Producte fanden , erweEte bei ihnen einen großen

Kunſkfleiß , und entwielte in dem Innern der Stag2 -

ten eine Menge Kräfte , ' die bis dahin geruht hatten .

Während ſo der vermehrte Abſaß der Erzeugniſſe
und die vergrößerte Thätigkeit den Wohlſtand befürder -

ten , ſammelte ſich in den verſchiedenen europäiſchen

Staaten inimer mehr Geld an , welches einen ſteigen -

den Werth aller übrigen Dinge bewirkte , aus dem wies

der ein Reichthum entſprang , der die Geſtalt eines

großen Theils der Erde veränderte , die Wüſten Ruß -

desherrn dur < perſönliche Dienſte 5 den Seelſorger mit Lebens -

mitteln aller Art ; Bei den Städtern hatte ſich für manche Fälle
ein ähnliches Verhältniß gebildet , o9gleich ſie immer mehr
mit dem- Gelde zu thun hatten , als der Landmann ,

53*
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lands und die Wälder von Norvamerika bevölkerte ,

und auf den Ocean ſchwimmende Städte zauberte ,

die alle Theile der Welt mit einander in Berührung

brachten .
]

So wohlthätig aber die Vermehrung des Metall ?

geldes auf den A> erbau , auf die Bevölkerung und den

Handel wirkte, " ſv fehr ſelbige auch zur Vermehrung

der Annehmlichkeiten des Lebens beitrug , beſonders

nachdem man gelernt hatte , durch Papier daffelbe zu

repräſentiren und alſo noch zu vervielfältigen ; ſo ges

fährlich ward doch dieſe Vermehrung für die Ruhe von

Europa , Durch cben dieſen wachſenden Reichthum

der Staaten . nämlich wurden dem Europäer nicht blos

vie Erzeugniſſe aller Theile der Welt zum täglichen

Bedürfniß , ſondern es ward auch möglich , ſtehende

Heere zu halten , den kräftigſten Theil der Nation unz

"thätig zu laſſen , mit ungeheuren Maſſen lange Kriege

zu führen , und die Zukunft im Voraus zu verzehren .

Wie gefährlich indeſſen alles dieſes in ſeinen Fol ?

gen ſchon war und werden konnte , ſo waren doch in -

zwiſchen viel nachtheiligere Dinge geſchehen . Man

hatte nämlich , der Bequemlichkeit und des augenbli >li -

chen Vortheils wegen , die meiſten jener Einrichtungen

vernichtet -, und zum Theil ( wie bei uns ) ſelbſt verbo -

ten , durch welche die Vorfahren , unabhängig vom

Gelde , die Verhältniſſe des zahlreichſten und unent:
behrlichſten Theils ſeiner Bewohner = = der Acker -

bauer = = ſicher geſtellt hatten , und übergab ſich in

gallen Verhältniſſen und die ganze Wohlfahrt der Völ -
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ker einam Metalle ; deſſen Haupkquellenicht bei uns

einheimiſch iſt , und welches nur die Trägheit einer an -

dern Nation uns : für . einige Zeit hatte zufließen laſſen .

Kaum aber war dies geſchehen ,:-ſo vergaß man ,

welche. Wichtigkeit man dem Metalle beigelegt . hatte ,

und verſchwendete „es rückſichtslos .

Wie es aber . den „ Menſchen immer gehet , wenn ſie

ſich einen Götzen erwählen , und ſich ihm. übergeben ,

ſo auch: jekt . „ Denn nachdem ſie ihre Bedürfniſſe ver - :

größert und bereits die Zukunft verzehrt haben , und "

nachdem der ganze innere : und äußere Verkehr der Staa -

ten allein dem Gelde übertragen und ,auf dieſes baſirt

iſt , vermindert ſich auf einmal die Zuſtrömung aus den

Gold - und Silberminen , der neuen Welt „1. die Ausſird >

mung aber für die uns zum Bedürfniß gewordenen Erz ;

zeugniſſe der Oſt - Welt „dauert fort 3. . . und zugleich ver :

theilt ſich das zurüFbleibende Geld : immex mehr in alle

Eleine Wirthſchaften . von : Curopa . Die nachtheiliz

gen. Folgen hiervon ſind nun „+: daß dem bei uns

zurügebliebenen Gelde " mehr Geſchäfte . Übertragen

ſind , als es verſchen kann ; daß ihm eine ſchnellere

Reiſe durch die Taſchen der Menſchn zugemuthet wird ,

als möglich iſt z " und daß ſelbiges durch “ eine ſolche

Maſſe von Papier vepräſentirt werden ſoll ; daß man ?

es nur hin und - wieder noch erxfenntz “ wo dieſe Erken -

nung aber mangelt , den Repräſentanten verwirft .

Nur die - unſerm Zeitalter ganz eigne Kurzſichtigkeit “

erklärt , daß wir erſt jeßt anfangen zu ahnen , worin

eigentlich die Urſache der allgemeinen Verwirrung liegt ,



die ganz Eutopa erfährt , nachdem ſclbige eine Höhe ers

reicht hat , die kaum mehr eine Rü &kehr zuläßt . Ohne

durch magnetiſche Künſte ein Hellſchender geworden . zu

ſeyn , kann man ' Europa das Prognoſticon ſtellen :
daß , wenn es ſich nicht ſchnell von der Tyrannei . des :
Geldes frei macht , wenn es nicht ' der Verſchwendung :
des Metallgeldes nach Indien und ' dem Luxus des Ver -

goldens und Silberplattirens Grenzen ſeßtz wenn es

nicht die - Beſchäftigung des Metällgeldes !
auf alle Weiſe mindert , ' durch Anhäufung der Geld -

maſſen in Landesbänken die ' dem Papier übertragene :

Repräſcntation "erleichtert , ' die Bedürfniſſe ' für» die

Heere und für die Verwaltung beſchränkt , und , . ſo:

viel es thunlich . iſt , -zu naturgemäßeren Ausgleichungs =
mitteln zurückkehrt ; ſo wird Europa ſchr bald die hef -

tigſten Convulſionen erfahren , und in dieſen wird es

ſeine Civiliſation , ſeinen Kunſtfleiß , ſeinen Wohlſtand ,
einen Theil ſeiner Bevölkerung , und ſelbſt ſeine Fr ei -

Heit einbüßen ; denn - nicht durch gewaltſame Bewe -

gungen , nicht durch Krieg und Aufruhr , ſondern durch

Worte im Frieden geſprochen , befeſtigen oder Fen
zen die Völker ihre Freiheit .

0

Um auf das Geſeß vom 27ſten October 4 8x .0 wies

der zurüFzukommen , ' ſo finden wir hier einen erſten

Schritt , um die Beſchäftigung des Geldes zu mindern z
es bedarf jekt keiner Summen Geldes mehr , um die :

Staats - Schuldverſchreibungen zu realiſiren / ſondern

die ehemals dazu erforderlichen Summen fließen jekt :
den übrigen Gewerben wieder zu , wo ſieſo unentbehr -
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lich ſind , ynd wo ſie einen ſo großen. Einfluß auf den

Reichthun oder auf die Armuth - des Landes und ſeiner

Bewohner äußern . : Wo Geld ſchnſuchtsvoll : geſucht

wird , da hält der Wuchcrgeiſt es an ſich , oder die

Furcht - es mdge , einmal ausgegeben , nicht zur rechten

Zeit wiederfehren , verbirgt esz dadurch vermehrt ſich

das Uebel , das Geld wird immer theurer , Arbeit und »

Producte immer wohlfeiler ; und da dieſe wieder als

die Renten eincs Capitals betrachtet werden können , ſo

wird in dem Augenblicke , wo die Rente geringer wird ,

auch. das Capital kleiner , und es ſinket dergeſtalt der

Wohlſtand in einer ſtarken Progreſſion immer tiefer

und tiefer ,

So gewiß. dies iſt , - ſo wichtig wird es , auch das

jenige Geld , welches jeht noch erfordert wird , die große

Maſſe der Schulden aller Grundbeſitzer ( in ſofern ſie

nicht ſchon in Pfandbriefe umgeſchrieben ſind ) einzeln

zu realiſiren , dieſer Beſchäftigung zu überheben , und

ſelbiges den Gewerben und dem Markte wieder . zuzu -

wenden , welches ihrer ſo ſchr bedarf.

Ich glaube , daß durch eine ſolche Maaßregel den

nachtheiligen Folgen des jezigen Geldmangels ſchr ab -

geholfen , und der geſunkene Werth der Dinge bedeutend

gehoben) werden kann .
)

Das größte - Hinderniß ' dabei liegt darin , daß die

jetzigen Schuldverſchreibungen , mit Augnahme der

Pfandbriefe bei den Rittergütern auf baare Zahlung

lauten , und . daß alſo eine Einrichtung : getroffen wer -

den. muß , wodurch die Gläubiger ,- die ſich. nicht gleich



überzeugen können , daß ihr Intereſſe durch dieſe Ein - .

xichtung nicht gefährdet , ſondern befördert wird , bez
friedigt werden können , welches nicht ſchwer halten

Fann , ſobald die größere Maſſe der Grundbeſitzer ſich

zu dieſem Zwecke vereiniget , und die Regierung ihrer »

ſeits ſie durch Einführung eines verbeſſerten Concurs2

verfahrens unterſtüßt .
Da dieſer Gegenſtand viel zu wichtig iſt , um mit

wenigen Worten ganz abgemacht werden zu können ,

und da wahrſcheinlich ganz Deutſchland daſſelbe Be -

Dürfniß fühlt : ſo werde ich mir die weitere Ausführung

auf ein anderes Mal verſparen , und nächſtens meine

Erfahrungen und Anſichten über dieſen Gegenſtand der

Prüfung des Publikums in einer beſondern Schrift

vorlegen .

TD

Ueber die innern Verhältniſſe des

Landes , ſeiner Bewohner und

ihres Eigenthums .

In der Einleitung habe ich bereits erwähnt , daß

bis zum Jahre 13x10 die Städte beinahe allein die

Laſt der Abgaben traf ; durch die Darſtellung der Ge -

feßgebung über die Finanzen habe ich dagegen nachge -

wieſen , wie ſich dieſer Zuſtand ſeitdem verändert hat ,

und - wie gegenwärtig das flache Land ; namentlich in

den örmern Provinzen des Preußiſchen Staats , zu



41

ſtark mit Abgaben belegt wird . Dieſes iſt jedoch auch

nur in ſofern wahr , als gegenwärtig durch vie äußern

Verhältniſſe und durch Fehlgriffe in der Geſeßgebung

die Landbewohner leiden , und beſonders den großen

Gutsbeſißern in Preußen und Pommern das zum Be -

triebe ihrer Wirthſchaft nöthige Geld entzogen wird .

Der Staatskanzler hatte es gleich anfangs ſehr

wohl eingeſehen , daß er die Erwerbsmittel vermehren

müßte , wenn er mehr Steuern fordern wollte , und

dahin richtete er nun auch ganz ſeine Geſeßgebung ,

ohne daß er es jedoch verhindern konnte oder wollte ,

daß ſich in ſelbige auch manches einmiſchte , was als

eine Huldigung der neuen , durch die franzbſiſche Re -

volution verbreiteten , Grundſäße betrachtet werden

konnte .

In wiefern nun der eigentliche Zwe des Kanzlers

erreicht , was durch die neue Geſeßgebung wirklich

Großes geſtiftet oder eingeleitet iſt , welche Nachtheile

aus ſelbiger entſprungen ſind und welche Beſorgniſſe

ſie erregt , das wolien wir in möglicher Kürze zeigen .

Den 28ſten October x.8x0 erfolgte ein Geſeß ,

durch welches der Mahlzwang und der Getränkezwang

aufgehoben ward z; die dadurch Benachtheiligten ſollten

durch den Fiscus entſchädiget werden .

Eins der härteſten Geſetze iſt das vorſtehende . Es

wurden in dieſem , ohne weitere Rüſicht auf Privat -

eigenthum , den Müllern und Gutsherren ihre Gerecht -

Jame genommen ,
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Ohnſtreizig war es ſehr unbequem , wenn Commys

nen gezwutigen waren , nur auf - einer beſtimmten Mühle

zu mahlen , und mancher Mißbrauch entſkand daraus ;

allein die Müller waren in vielen Fällen nur durch die

Zuſicherung des Mahlzwangs : bewogen worden , ihre

Mühlen zu bauen oder zu kaufen , hatten alſo , im Ver -
!

trauen auf die Sicherheit der Verträge , ihr Geld daran

gewagt . „Daher hätte man den Mißbrauch zwar bez

ſchränken , die bisherige Verpflichtung aber nur durch.

Verträge löſen laſſen , und den Belaſteten , nicht aber

dem Fiscus , ' den Erſatz auferlegen ſollen . Nur wenn

der cine oder der andere Theil ſich durchaus nicht hätte

bequemen wollen , dann erſt ſtand es vielleicht der Re -

gierung zu , ſie aus einander zu ſeen und den Benach -

theiligten entſchädigen zu laſſen . Die Entſchädigung ,

die den Müllern in dem Geſetze vom 15ten September

13183 *) , alſo erſt 8 Jahr nachher , zugeſichert wird ,

*) Den 15tem September 1818 erſchien die Verordnung wegen

der für die Aufhebung des Mahl - und Getränke - Zwanges nach
- vem Edict vom 28ſten October 1810 zu leiſtenden Entſchädi :

* quag«, 4 €

Das Gefeß geht von dem unrichtigen Geſichtspuncte ausy

daß) dur<h' vie Aufhebung des Zwanges in der Regel kein Nach:
theil entſtanden ſey.

Der Berechtigte ſoll durch Bücher nachweiſen , was er in

den Jahren von 1796 bis 1805 , und was er in den Jahren

von 1811 bis 1818 einſchließlich eingenommen 3 und wenn ſich

ein Minus ergiebt , und er vollſtändig beweiſen kann , daß keine

andere Urſachen dieſe Verringerungen verurſacht haben , damn

ſoll er entſchädigt werden , Von der Feftſezung der. Entſchädi »
gung dur die Regierungen findet nur ein Recour3 an das Mi -

niſterium Statt , der Weg Rechtens iſt unteyfägt .
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ift beinahe ' gar keine Entſchädigung . ' ' Es wird nämlich

beſtimmt , der Müller ſoll : durch Bücher nachweiſen ,

daß er jekt weniger verdient habe , als vorher . ' Die

Müller aber haben früherhin keine Bücher geführt , alſo

heißt das mit andern Worten , ſie - ſollen gar nicht eute

ſchädigt werden .

Ueberhaupt , wie tadelswerth iſt der Grundſaß ,

jemandem ein nußbares Recht zu nehmen ; und ihn

nur ſo weit zu entſchädigen , als er nachweiſen kann ,

dieſes früher genußt zu haben . Viele Müller ſind um

ihr Vermögen , andere um einen Theil deſſelben gekoms-

men , manchen Gläubigern einer Mühle iſt ihr Capital
verloren gegangen . “ Der Rechtsgang war ver ?

boten , es blieb denſelben daher nichts weiter übrig ,

als ſich mit ihren Klagen und Bitten unmittelbar an

den Monarchen zu wenden . Dä aber der Monarch die

Details nicht ſelbſt kennen kann , ſo mußte derſelbe

von eben den Behörden den Bericht fordern , von denen

der Irrthum ausging , und ſo blieben die Müller der

einmal genommenen unrichtigen Anſicht gemaß bis jekt

ohne Entſchädigung ; und ſollte auch endlich die Stim -

me des Rechts durchdringen ; ſo wird ſchwerlich alles

Unrecht wieder gut gemacht werden können , und übers

dem wird es den Staatscaſſen viel koſten .

Nicht unbemerkt darf bleiben , daß mehrere waere

Staatsbeamte ſich kräftig . in dieſer . Sache ' verwandt . - ha2

ben ; der Himmel aber weiß , warum es nicht gefruche

tet hat . Daſſelbe , was . hier. über die Aufhebung . des
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Mahlzwangs geſagt iſt , gilt auch mehr oder weniger

|
;

von der Aufhebung des Bier - und Branntweinzwanges .

Im November . xZx0 wurden , wie ſchon früher .

in Preußen geſchehen war , auch in den übrigen Thei -

len der Monarchie alle Geſeze gegen den Vor - und

Aufkauf ſuſpendirt . ; ; ;

Eine andere wichtige . Verordnung erſchien den

I6ten Mai 1811 , welche zur Abldſung der Doma -

nial - Abgaben aller Art nach dem Zinsfuß von 4 p - C.

berechtigte .
' '

Zu dieſen gehören alle Servituten , Bann - und

Zwangsrechte , Monopolien , Geld - und Natural -
Praſiationen , 2 . 4

Auch in dieſem Geſeke ſpricht ſich recht die Rich -

tung aus , welche die Anſichten genommen haben .

Alle Bande ſollen gelbſet , alles ſoll mobil gemacht .

werden , und das Metallgeld ſoll in allen dieſen Ver : |

hältniſſen das einzige Ausgleichungsmittel bleiben . Es
|

D iſt nicht zu leugnen , daß dieſe Verordnung auch ihre

nüßliche Seiten hat ; was aber in einem Falle gut und

nüßlich ſeyn kann , wird und muß nachtheilig werden,
wenn es gleich ganz allgemein gemacht wird .

Ein offenbarer Nachtheil für den Staat entſpringt

daraus , wenn die Natural = Präſtationen durch Geld

abgeldſet werden , denn da die Producte immer in ei -

nem gewiſſen Zeitraume im Preiſe ſteigen , ſo' ſchreitet

die Staats - Einnahme dadurch mit vorwärts , und es

möchte daher wohl beſſer ſeyn , dieſe Verordnung nicht .

in der obigen Ausdehnung beſtehen zu laſſen .
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Weit umfaſſender , ' als die beiden vorigen , war

das Edict vom 2ten November 1810 , durch welches

der bis dahin beſtandene Zunftverband völlig aufgeho -

ben ward ;“ mit ſelbigem in Verbindung ſicht das Edict

vom 7ten September 1811 5) , welches die polizeili -

< en Verhältniſſe der Zünfte feſtſtellte .

Die unbedingte Aufhebung der Zünfte und die Proz

clamirung einer ganz allgemeinen Gewerbe - Freiheit

hat nicht die Vortheile gewährt , die in der Abſicht ' lag .

Es iſt recht betrübt , daß unſere neueren Stgatsmän -

2x) Den 7ten September 181x erſchien ein Geſeß / betiz
telt : Ueber die polizeilichen Verhältniſſe der Gewerbe . in Be-

zug auf da3 Edict vom 2ten November 1810 wegen Einfüh :

rung einer allgemeinen Gewerbeſteuer ,

In dieſem Geſeß wird nun beſtimmt , unter welchen Ver -

hältniſſen vie Zünfte dur < Beſchlüſſe der Mitglieder oder durch

Polizei - Gewalt aufgehoben werden können 3 ferner : daß Ge-

werbsberechtigungen der Ablöſung unterworfen ſind , und unter

welchen näheren Beſtimmungenz daß die auf Gewerbſ <heine ans

geſeßten zur Ablöſung mit verpflichtet ſind , und daß das Recht ,

Brandtwein zu brennen und zu brauen , auf dem Lande den

bisherigen Beſitzern verbleibt ,

Ein Grundwerth von 15,000 Rthlr , landſchaftlicher Taxe

iſt erforderlich , um brennen und brauen zu dürfen .

Die in der Zwiſchenzeit vom 27ſten October 1810 bis jekt

angelegten Brennereien gehen ein , und exhalten Entſchätigung
aus den Staatscaſſen ,

Krüger , welche verpflichtet ſind , das Getränk von dem

Dominio zu nehmen , bleiben dazu verpflichtet , und kann dieſe

Verpflichtung nur dur < gegenſeitige Einigung aufge:

hoben werden .

Die bis dahin üblichen Polizei - Taxen der Lebensmittol ,

Kaufmanns - und Bäer - Waaren. ſind aufgehoben , desgleichei

die Wirthshaus - Taxen ,
j



ner , ſtatt da zu beſſern , wo ſich Fehler finden , immer

gleich zerſtören . N

Mit Gewalt wollen ſie die Menſchen glü &lich ma -

hen ; die glücklich gewordenen können aber öfter vor

Weinen nicht zur Freude kommen .

Es iſt aicht zu leugnen , daß in dem Zünftweſen

ein großer Mißbrauch lag .

Durch die Zünfte ward der Zutritt zu den Gewerben

mehr erſchwert , als es gut war ; ſie übten gewiſſer :

maßen ein Monopol aus , und drückten dadurch oft die

Übrigen Einwohner ; aber ſo wenig ein verſtändiger
Gärtner einen Baum , der treffliche Früchte getragen

hat und noch trägt , deshalb abhauet , weil er ſeine

Zweige zu weit ausbreitet , und nun nichts weiter ue
ſich aufkommen läßt , ſondern ihm nur die zu weit ge -

friebenen Zweige nimmt , ſo wenig durfte man hier

gleich alle Banden löſen , die doch ſo nüßlich geweſen

waren und ferner ſeyn konnten .

Das Weſen des Zunftverbandes war ohnſtreitig et -

was Treffliches .

Eine Geſellſchaft von Gewerbgenoſſen vereinigt ſich ,

ihr Gewerbe tüchtig zu betreiben , nur die in den Ver -

band aufzunehmen , die von unbeſcholtenem Wandel

ſind , die nöthige Ausbildung haben und Vermögen be -

ſien , mithin im Stande ſind , mit Ehren und zur

Ehre des Gewerbes ſelbiges zu führen ; ſie verbindet

ſich ferner , die Unglülichen aus ihrer Mitte zu unter -

ſtützen , jeden , der ſich Betrügereien oder andere ſchlechte
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Handlungen erlaubt hat , auszuſtoßen , und ſich in als

len Noth - und Ehrenfällen beizuſtehen 2c.

Jeder muß eingeſtehen , daß eine ſolche Verbindung

ganz vortrefflich iſt ; und welcher Grund kann wohl da

ſeyn , dieſelbe zu vernichten ? gewinnen nicht durch ſie

die guten Sitten ? befördert ſie nicht die Fähigkeit der

Gewerbsgenoſſen und ihren Wohlſtand ? wird nicht

ſelbſt der Staat , der in ſeinem Innern ſolthe Verbin -

dungen zählt , viel feſter , als der , wo das Volk in

eine einzige "große Maſſe zuſammenfließt , wo jeder

einzeln ſteht , und nichts weiter kennt , als ſein eigenes

Intereſſe ? denn das Intereſſe trennt ewig die Menſchen

unter einander , und lehrt ſie nur ſich befeinden . Das -

mit aber dasZunftweſen nicht dazu gemißbraucht werde ,

einen Gewerbsdespotismus einzuführen , wohin es , wie

geſagt , ſchr ausgeartet war , ſo mußte die Verwaltung

ſie controlliten , und jede Anmaßung dieſer Art und

alle ähnliche Mißbräuche in die gehörigen Schranken

zurückführen .

Ich ſelbſt bin der Meinung geweſen , daß es ſchr

nüßlich ſey , wenn es . der Wahl . der Menſchen überlaſſen

bliebe , welches Gewerbe und wo ſie es treiben wollen ,

und daß eine unbeſchränkte Concurrenz nüßlich ſey 3
allein eine ganz kurze Erfahrung beweiſet es ſchon volla

kommen , wie nachtheilig dieſer Grundſaß iſt . Es

werfen ſich ſo viele Menſchen auf ein und daſſelbe Ges

werbe , daß ſie nicht Brod finden , fondern neben einau -

der - verarmen .
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Die mit hellen Ideen beglüEten Staatsmänner ſa -

gen zwar ? das ſchade nichts , mit der Zeit mache es ſich

von ſelbſt , und die zu große Zahl werde ſchon durch

den Hunger ausgerottet . werden . Um mich hier ſtatt

der Widerlegung eines Beiſpiels zu bedienen , ſo bitte

ich nur , einen mit jungen Bäumen beſtandenen Forſt

zu beobachten , in welchem dieſe zu dicht ſtehen : Es

iſt wahr , er reiniget ſich auch mit der Zeit , die ſtärkern

Stämme unterdrücken die ſhwächern , und werden nach

einigem Kampfe ihre Herren z allein während des Kam -

pfes entziehen die andern ihnen dagegen lange , die nvz

thige Nahrung , und ſeßen ſie dadurch , ohne allen

Nuten , im Wachsthum zurük . Ein crfahrner Forſtz

; ann weiß dies , und läßt es nicht zu dieſem Kampfe

kommen , ſondern hindert in Zeiten , daß nicht mehr

Stämme auf einer Stelle aufwachſen , als dort Nah -

rung finden , wo aper leere Stellen bleiben , die bez

pflanzt er 3 ſollte ihn dieſe Mühe verdrießen , oder ſollte

ihm die Fähigkeit dazu abgehen , ja dann thut er freilich

beſſer , er überläßt alles dem wilden Streite der Natur .

Ehe ich dieſen wichtigen Gegenſtand verlaſſe , muß

ich noch eines großen Vortheils der Zünfte erwähnen,
den wir jekt entbehren .

Es iſt bekannt , daß die Zünfte ehemals das Recht

hatten , Gewerbsgenoſſen wegen unwürdiger Handlun -

gen auszuſtoßen . Jeßt kömmt die Entſcheidung ſol :

c<er Fälle vor den Richter , der aber gar nicht in der

Lage iſt , ſo genau darüber urtheilen zu können , als die

ihnen nahen Gewerbs8genoſſen . Der Richter ſpricht :

M>-
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daher manchen Schuldigen frei = = wenn er nicht ohne
allen Zweifel überführt iſt = = den die Gewerbegenoſ-
ſen äusgeſtoßen haben würden , weil ihnen da kein

Zweifel bleibt , wo der Richter noch zweifeln muß . Ich
weiß viele verderbliche Beiſpiele dieſer Art , und mit der

Zeit macht ſich die Sache immer noch ſchlimmer , denn

wie bald lernen die Menſchen es , ſich ſo zu betragen ,
daß ihnen vor dem Richter nichts erwieſen werden

kann .

Nachdem nun der Kanzler durch die Aufhebung der

Zünfte 2c. die Gewerbe frei gemacht batte , richtete er

ſeine ganze Aufmerkſamkeit darauf , diejenigen Feſſeln

zu löſen , welche den AFXerbau in dem größten Theile
der alten Provinzen ſo tief herunter drückten ,

Es war die wichtigſte und ſchwierigſ ?e Aufgabe , die

wohl je einem Staatsmanne geworden iſt ,

So wie Lage damals war , konnte ſie nicht länger
bleiben . Abgeſehen davon , daß durch die beinahe gang

allgemeine Communion , in welcher Ae > er , Wieſen ,
Weiden 2c. Jagen , daß "durch den Frohndienſt und

durch eine bis dahin durchgeführte Cinmiſchung des

Staats in die Art der Benußung des Grundes und

Bodens dieſer kaum den dritten Theil ſeiner Produ

ctions - Fähigkeit erreicht hatte , und mithin zwei Dritt -

theile des National - Reichthums unbenußt blieben , ſo

gab es noch andere Aufforderungen für dcn Kanzler in

dieſer Angelegenheit , raſch und auf eine entſchiedene
Weiſe vorzuſchreiten . Dieſe waren ,

4
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erſtens , daß im -Jahre 1808 den Gutsherren die

Erlaubniß gegeben war , ihre Bauernhöfe einzuziee

hen , wodutch vie . Eriſtenz eines großen Theils des

Bauernſtandes bedrohet ward , ohne großen Nutzen

für die Gutsheſiker , und mit einem unberechenba -

ren Nachtheile für den Staat und für die Entwicke -

lung des Landreichthums ;

zweitens , die Nothwendigkeit , die Landbewohner

überhaupt ſchnell in eine beſſere Lage zu bringen ,

damit ſie die neuen Abgaben , die ' auf ſie gelegt wer -

ven mußten , tragen koanten , und

drittens , weil es bei dem Kampfe , zu dem der Mo -

narch fich gegen Frankreich vorbereitete , nüßlich

ſchien , die zahlreiche Elaſſe der Landbewohner noch

näher au das Intereſſe . des Landes zu ketten , und

ſie durch Hoffnung einer beſſern Zukunft anzureizen ,

die Uebel ver Gegenwart zu tragen .

So entſtand das Geſeß vom r4ten Septemtler

1311 , in welchem den bisherigen Dienſt = und Pacht -

bauern das Eigenthum ihrer Höfe überlaſſen wurde ,

und der Gutsherr als Entſchädigung einen . Theil des

Bauerhofes zurück erhielt. . . Dieſes , "nebſt der Declara -

tion vom - Jahre 1816 , der Verordnung wegen Bil -

dung der General - Commiſſion. zur Auseinanderſeßung

der Gutgsherren und Bauern , die zugleich bei Streitfalz

len die " erſtt Inſtanz ausmachte , der Ernennung noch

zwei anderer Inſtanzen , zund der Inſtruction für die

Gencral - Commiſſarien , ſind diejenigen Geſetze , durch
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w elche der Kanzler jene wichtigen Zweeke zu erreichen

ſarebte:
i

Von allen Geſeßen „die das Land ſeinem Monar -

< en dankt , iſt keines von ſo hoher Wichtigkeit fürdie

Lähdescultur und für die Bevölkerung , “ als dieſes ;
Feines ſo ' gänz aus dem Geiſte des Monarchen ſelbſt

hervorgegangen , keines hat den Kanzler perſönlich fo

beſchäftigt , keines hat ſich einer ſo ſorgfäktigen Prü -

fung erfreut , Ffeines ' verleßte - mehr die beſtehenden Ber -

hältniſſe , keines iſt mehr mißverſtanden und ſtärker

befeindöet worden , als dieſes .
- Um jedoch den Werth dieſes Geſckes und ſeiner

Folgen richtig würdigen zu können , müßte man eigent =

lich den Einfluß deſſelben in jeder einzelnen Provinz

genau unterſuchen .

Denn ſö gewiß es iſt , daß dicſes Geſcß *auf alle

Provinzen in' ſtaats = deonomiſcher Rückſicht wohltbg -

tig für die Folge wirken ! muß , ſv gewiß iſt es, " daß

einige Provinzen mehr zu dieſer“ Einrichtyng vorbereite

waren , als ändere .
ip al

Ob Preußen , ob ein Theil von Schleſien und ein

Sheil von Hinterpommert ? ſchon" zu“ einer pitglichen
Einführung reif waren , ob es nicht beſſer geweſen wäre ,

ſie dort noch mehr vorzubereiten / um ſie dann mit ' vbeſto

größerm Erfolg einführen zu können , überläſſe ich der

Beurtheilung ' folcher Männer ) de die Verhältniſſe js -

ner Provinzen ganz vollkommen kennen ; äußer Zwei -

fel ' ift es ' äber , daß in der ganzen Mark, “ in eitdm gto -

Ben Theile . “von Schleſien 5 und in dem größten Theile

4 "
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von Pommern , ſo : verſchieden auch die Verhältniſſe der

Bauern zu lihren Gutsherren ſeyn mochten , doch dieſe

Maaßregel als - allgemein zur Ausführung reif betrache

tet werden konnte . E85 ;

Jeder Unbefangene, - der die unglü >lichen Verhält -

niſſe der Grundbeſiger -in einigen dieſer Provinzen ge -

nau gekannt hat , weiß , wie ehemals in manchen Ge -

genden , die Benutzung des Aers , - der Wieſen , der

Weiden , oft auch des Holzes durch die Communionen

geſchmälert ward , wie die Hälfte des Grundes und Bo -

dens zur Weide einer zahlreichem aber nußloſen Heerde

von - Pferden und Rindvieh diente ; jeder , der vielleicht

ſelbſt erfahren hat , „wie ſchwer , wie , langwierig und

wie koſtbar es war , ſich aus ſolchen Verhältniſſen her -

auszuſeßen , wird mit mir die großen Vortheile aner -

Fennen , die daraus hervorgehen , daß nun . alle dieſe

Verhältniſſe gelöſet . ſind , daß der Grund und . Boden

„ wieder einem Herrn zugetheilt , und die dunkle

Grenze , wo die Rechte und der Beſikſtand . des einen

Theils anfingen , die des andern Theils aufhörten , klax

gezogen iſt , daß vielleicht hundertjährige Proceſſe da -

durch vermieden , und . daß endlich jezt durch ſchriftliche ,

hbündige Verträge die wechſelſeitigen Berechtigungen be -

fimmt ausgedrückt ſind . '

Wenn man nun ferner bedenkt , wie der Staat

durch dieſe Einrichtung einen zahlreichen Stamm von

Xleinen Grundbeſitzern erhält , der ihm fehlte , wie dies

ſeine innere Stärke befeſtiget , wohlverſtanden , wenn

er ihn unverſchuldet erhält , und micht zugiebt / daß

jn
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ex ſich in lauter kleine Tagelöhner - Beſißungen zerſplit -

tern darf , wie endlich die Verleihung eines Eigenthums

und die Aufhebung der Frohndienſte auf den Fleiß und

die ſittliche Bildung des gemeinen Landmannes und

auf ſeine Glü>ſeligkeit günſtig einwirkt , ſo muß man

dieſe Einrichtung als die größte . und wohlthätigſte anz

erkennen , die dex Kanzler dem Monaxchen je anrathen

konnte . Jnzwiſchen iſt, nicht zu leugnen , daß dieſe

Einrichtung in anderer Hinſicht auch Nachtheile hat ,

deren Folgen vorgebeugt . werden muß . Als die erſte

betrachte ich den moraliſchen Eindru > , den es auf di

ganze Maſſe des Volks macht , daß den Bauern von

der Regierung etwas geſchenkt iſt , was ihnen eigentlich

nicht gehörte . Es ſchme >t gar zu wohl , von/verbotee

nen Früchten zu koſten , als daß das Beiſpiel nicht den

Appetit der Andern reizen ſollte ,

Daß dies leider richtig iſt , beweiſet auch ſchon der

Umſtand , daß hin und wieder , und namentlich in

Pommern , die Tagelöhner ſich einbilden , ihnen werde

nächſtens auch ein Eigenthum geſchenkt , es fordern

und aus der Analogie das Recht dazu herleiten wollen ,

ja ſelbſt die Räumung der Micthswohnung aus dieſem

Grunde - verweigern und oftmals nur durch Rechtshülfe

zum Abzug gezwungen werden können .

Durch Mißgriffe der Polizei - Behörden iſt dieſer

Wahn noch vcrmehrt , und es wird dadurch ein Geiſt

hervorgebracht , der ſich lange als ein Geſpenſt herum

treiben kann , worüber ein jeder ſpottet , dereinſt aber

der Sicherheit des Staats gefährlich wird , wenn vielz
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ven preußiſchen Staat bedroht .

Meiner Ueberzeugüng ' näch würde es nöthig ſeyn ,

daß: der' Monarch ſich ' zum Volke über dieſen Gegen ?

ſtand „auf: irgend eine Weiſe ausſpräche , und cine rich2

tigere Anſicht über die Bewegungsgründe der Eigen ?

thums - Verleihung der Bauernhöfe verbreitete .

Ein anderer Vorwurf , den man dieſem Geſcke

machen kann , iſt , daß man den Gutsherrn , nachdem

man ihn zur Aufhebung der Dienſte und zur Zurück -

nahme eincs Theils des Bauernlandes gezwungen hat ,

zu deſſen zweckmäßiger Bewirthſchaftung er aber nicht

das nböthige Betriebs =Capital beſißt , ſeinem Sch ikſale

überläßt , ja ohne Weitcres der Strenge der unter ganz

andern Verhältniſſen entworfenen Schuldgeſcke Preis

giebt , und ſomit manchem Gutsbeſißer nicht nur die

Vortheile dieſer Einrichtung entzicht , ſondern ihn mit

Schimpf und Spott durch Adminiſtratoren und Ge -

richts -Crecutoren aus ſeinem Beſikßſtand vertreibt . Es

iſt kaum zu begreifen , daß dieſelbe preußiſche Regie -

rung , welche ſo viele Millionen hingegeben hat , um

die auf ein Drittel reducirte weſtphäliſche Staatsſchuld

für voll zu realiſiren , die eine ſeit 530 Fahren faſt ver -

geſſene holländiſche Schuld bezahlt , ihre eigenen Un -

terthanen mit ſolcher Härte behandelt . Der Haß ge -

gen den Adel erklärt dies inzwiſchen .

Wahrlich es iſt Schade , daß eine ſo treffliche und

große Sache noch zwei ſolche Fle >en hat .
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Da ſchön in mehrern öFentlichen Blättern diejeni -

gen Männer genannt ſind , die den Kanzler - bei dieſer

Angelegenheit unterſtüßt haben ſollen , allein abfichtlich

oder aus Jrrthum dabei nicht denen die Chre geworden

iy denen ſie gebührt , ſo glaube ich es der Gerechtig -

keit ſchuldig zu ſeyn , dieſe zu nennen , und ihre Na ?

men und ihren Antheil an dieſer Sache dex Geſchichte

aufzubewahren .
Der Vortrag in der Sache . der Bauern war beim

Kanzler dem Staatsrath Scharn weber von die :

ſem übertragen , und es iſt keinem Zweifel unterworz

fen , daß ihm ſehr großes Lob in dieſer Sa -

< e gebührt . Nur die Begeiſterung , in welche ihn

der Gedanke verſegt hatte, " mit einem Schlage einem

neuen zahlreichen Stand von kleinen Grundbeſigern

eine glückliche Eriſtenz zu ſchaffen , und zugleich. alle

die Feſſeln zu löſen , welche den Ackerbau in ſo manchen

Provinzen niederdrückten , gab ihm die Stärke , ſich

den Stürmen zu widerſeßen , die ſich gegen dies Geſeß

erhoben .

Von ſeinem Eifer und von der Reinbeit ſeiner Ab -

ſicht ſind alle die achtbaren Männcr Zeugen , die ſo -

wohl an der erſten Beratkhung . über dieſen Gegenſtand
“«

Theil genommen baben , als auch nachher MitgliedeBOÖ

der ſogenannten interimiſtiſchen National - Repräſenta -
(0:7

tion geweſen ſind ; und es it um ſs wichtiger , dic

öffentlich auszuſprechen / da dieſer ! Mann , der vor alz

len Räthen des Kanzlers ſich ſtets der Sache der Grund -

beſizer mit vielem Eifer angenommen hat , ſo verkannt
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dem der Himmel ſo viel Talent gab , aber den er auch

ſv leidenſchaftlich erſchuf , und der ſtets ohne Rückſicht
auf Perſon und Verhältniß ſeinen Geſichtspunet ver ?

folgt , muß viele Feinde haben , und noch mehr Geg -

ner , der muß oft anſtoßen , und noch öfter verkannt

werden .

Die Geſchichte der Verwaltung des Kanzlers iſt ,

ohne daß man den Staatsrath Scharnweber kennt ,

nicht zu verſtehen ; durch ihn iſt die Linie zum öfter -

ſten angedeutet worden , auf welcher der Kanzler ſeiner

Abſicht gemäß gehen wollte .

Ein großes Verdienſt um dieſe Sache hat ferner

ohne allen . Zweifel der Miniſter von Schumann .
Derſelbe präſidirte nicht nur bei der erſten Berathlng
über dieſen Gegenſtand , ſondern ihm iſt beſonders die

gute Ausführung der Sache zuzuſchreiben , die im Gan -

zen volles Lob verdient “ im Einzelnen ſicht ohne Miß -

griffe bleibt .

Unter dem Miniſter leitet der Graf Hardenberg
die bäuerlichen Angelegenheiten . Schon früher hat

ſelbiger als Präſident der interimiſtiſchen National -
Repräſentation ſich Verdienſte um dieſelbe erworben .

Die ganz vortreffliche Inſtruction für die General »

Commiſſion hat der Geheimerath Bethe entworfen ,

welcher früher Königlicher Commiſſarius bei der Bear -

beitung der Declaration dieſes Geſetzes geweſen iſt .
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Geringere Verdienſte in dieſer Angelegenheit , welz

c<e eine neue Epoche in der Geſchichte des AFerbaues

begründet , theilen mit jenen noch viele Perſonen .

Dem Geſege über die Verleihung der Bauernhöfe

an ihre zeitigen Beſitzer zur Seite , erſchien an dema

ſelben Tage das Edict zur Beförderung der Landes =
Cultur .

Durch ſelbiges ward feſtgeſcht : daß jedem die freie

Benußung ſeines Grundſtückes , jedoch unbeſchadet des

Rechtes eines Dritten , zuſtehen ſolle ; daß die Thei -

lung der Güter erlaubt ſey ; daß Erbpächter nach dem

Zinsfuß von 4 Pp. C. ihre Erbpacht ablöſen könnten z
daß auch Laudemien abzulöſen wären ; daß die bis da -

hin beſtehenden Beſchränkungen der Benußung der Pri -

vatforſten gänzlich aufgehoben ſeyn , und daß neue

Dienſtverhältniſſe mit ſeinen Tagelöhnern gegen Bez

nußzung von Land einzugehen , dem Gutsherrn frei ſtehe ,

jedoch dergleichen Verträge nur auf 12 Jahre gültig

ſeyen .

Außerdem enthält dieſes Geſeß, mancherlei dem

A&erbau und den Forſtbenuzungen höchſt nüßliche

Beſtimmungen .

Dem Culturgeſeßs zur Seite ſollte nun wieder eine

Gemeinheits = Theilungs - Ordnung ſichen , ſo war es

die Abſicht des Kanzlers , und ſo forderte es das Be -

dürfniß des Landes ; dieſes leßtere Geſetz ſoll aber noch

erſcheinen . Bis dahin iſt das Culturgeſetz nur als ein

Fragment zu betrachten , das erſt in Verbindung mit

der Gemeinde Theilungs - Ordnüng -ein Ganzes wer2
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den kann . I < bebe daher nur einige Punkte zuv nä -

bern Beleuchtung aus dieſem Geſet heraus .

Die in dem Culturgeſe den Grundb “ ſikern zuge

ſtandene freie: Benutzung der Forſten und ihrer Grund -

ſtücke überhaupt iſt den Fortſchritten des AFerbaues ,

günſtig geweſen . Die Erlaubniß zur Vereinzelung
der Grundſtücke iſt vielfältig angegriffen worden , "daz

her. iſt dieſer Gegenſtand einer nähern Beleuchtung

würdig .

Schon lange ſind die Meinungen darüber getheilt =

geweſen , :ob. es beſſer ſey , daß es viele große Güter im

Lande gebe , odex daß ſelbige ſich in lauter kleine Be -

ſizungen zertheilen . ; |
Jener . Theil , der das hb <ſte Glü > X in der höchſt

möglichen Bevölkerung ſucht , alles nur nach Kopfzahl

berechnet , der da glaubt , daß durch eine ganz gleich -

föxmige Miſchung der Geſellſchaft ein - ſo ſeliger Zuſtand

hervorgebracht werde , daß nun aller Hader aufhöre ;

dieſer kann ſich freilich kein höheres . Ziel denken , -als

durch die möglichſte Zertheilung dds Grundes und Bo -

dens . die: größte Bevölkerung zuwege zu bringen .

Andere dagegen glauben , daß nicht : in der Maſſe

der vegetivenden . Perſonen , ſondern in der Zufriedenheit

und dem Glüce der Einzelnen und des Ganzen , und

in. der „Sicherung dieſes Zuſtandes , die wahre Wohl -

fahrt liege: Um aber zufrieden und glülich zu ſeyn ,

um; eine - ſorgenloſe geſicherte Exiſtenz zu haben , müſ -

ſem Wohlhabenheit und Reichthum im Staate zu Hauſe

ſeymz aber nicht der veränderliche Geldreichthuim , ſon -
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verweitn . umwandelbaver ) Landreichthum ' *) . . Dieſer , „ſo

nothwendig - - er iſt , ſchließt jedoch eine bedeutende Be ?

völkerung nicht aus , im Gegentheil ' ſezt er einen ge -

wiſſen Grad der Bevölkerung vorausz iſt: dieſey noch

nicht erreicht , ſind die Grundſtücke noh zu groß , um ;

den ; gehvrigen Ertrag gewähren zu können , ſo befördert ,

die Vereinzelung eines ) Theiles des . Grundes und Bo -

dens den . Ertrag des andern , weil nun/die Kräfte mehx

auf ſelbigem concentrirt . werden . können , In den

Stammprovinzen von : Preußen iſt " bis jekt noch ) die

Bevölkerung zu klein , die großen Güter zu groß , . um

unter den beſtehenden Verhältniſſen , gut : genußt werden

zu können z; daher denn auch ſowohl das Geſetz . wegen

Eigenthums - Erklärung der Bauerhöfe , als die Befug -

niß: zu einer Parcellirung jekt wohlthätig für dieſen

Zwe & wirken . Allein , nvthig iſt es , die Grenzen : wes

nigſtens einigermaßen zu ziehen , wie weit die Zerſplit -

terung gehen darf : und , ſind dieſe erreicht , die weitere

Zerſtückelung zu unterſagen , damit wir Menſchen be -

halten , die ſich des Lebens und ſeiner Annehmlichkeiten

erfreuen die nicht , gleich verhungern oder auswandern

müſſens wenn . eine Ernte mißräthz3 - damit wir nicht

We 288.44 ZIG

+) Unter Landreichthum verſtehe ich, daß der Grund und Boden

nicht nur ſo reich an Erzeugniß gemacht werde, - als es die Beſchaf -

fenheit des Bodens und die Localität zuläßt 3 ſondern daß die Beſt:

ber auch wohlhabend ſizd , mitzin die Verſchuldung nicht zu hoch

iſt , und die Vereinzelung der Grundſtücke nicht zu weit getrie -

ben wird , ſo daß der. Ertrag in guten Jahren nur zur Ernäh -

rung zureic <t , und. in ſchlechten Jahren , die doch auh eintre -

ten , die Beſizer Hunger und Kummer erleidea oder Zar aus -

wandern müſſen ,



6o

aus Menſchen Thiere machen , die blos an Erdtoffeln
Fich ſatt freſſen , und in einem Rauſche von Erdtoffel »
Brandtwein ihr höchſtes Erdenglü &X erreicht haben .

Bei dieſer Gelegenheit kann . ih mich einer höchſt

wichtigen Bemerkung nicht erwehren . So ausgemacht

es iſt , daß eine zu große Zerſtückelung des Grundes

und Bodens der Wohlfahrt des Ganzen und der Ruhe

der Einzelnen gefährlich wird , ſo gewiß iſt es , daß es

Feine nachtheiligere Art von Parcellirung giebt , als die

des Schuldenmachens , weil ſie den Landreichthum zer -

ſtört , der die Bedingung der Macht eines Staats und

der glücklichen Eriſtenz aller Einwohner des Landes iſt .
Die Gelegenheit zu einer mäßigen Verſchuldung des

Grundes und Bodens kann ſchr wohlthätig wirken , inz

dem ſie das Betriebs = Capital verſchafft , um das

Grundſtü > hoch zu benußen , und indem ſie denjeniz

gen , die durch ihr Alter oder andere Verhältniſſe gehin2
dert werden , ſelbſt ein Gewerbe zu treiben , eine gute

Gelegenheit giebt , ihre Capitalien ſicher unterzubrins

genz ; eine 'hohe Verſchuldung hingegen hindert die kräf -

tige Betreibung des AFerbaues , erregt Verwirrung ,
und iſt ein Krebs an dem Glücke der Einwohner .

Dies gilt von den Domainen der Krone , von den Gü -

tern des Adels , von den Grundſtücken der Städter ,

und von den Höfen der Bauern .

Die Begründung des Landreichthums hat der Kanz

ler durch obige Geſetze begonnen ; er vollende das Werk

zweiter Hälfte , und ſeine Schlacht von belle Alliance

iſt gewonnen .
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Mit dem Culturgeſegze ſchloß ſichmun die Reihe der2

Jenigen Geſegze des - Kanzlers , welche der bkonomiſche Ge-

ſichtspunkt vor , dem großen Befreiungskriege veranlaßt

hatte ; unbedenklich würde durch dieſe Geſetze derſelbe

Zwe erreicht worden ſeyn , und ſelbſt noch ein weit

höherer , wenn ſie, mit ] mehr . Schonung der beſtehenden

Verhältniſſe und des Rechtszuſtändes gegeben worden

wären , und ewig merkwürdig : wird ; es in . der Geſchichte

bleiben , daß , während Preußen ſich vor gallen. Natio »

„zien des Continents mit - der größten Erbitterung gegen

Frankreich auflehnte , es, dieſelben Grundſätze annahm ,

gegen die es do < = der allgemeinen: Jdee nach = >

kämpfte , und/ſie quf eine Weiſe von oben herab durc <h=

führte , die an Rücſichtsloſigkeit derienigen : wenig nach -

gab , welche in. Frankreich von : unten herauf befolgt

worden war ,

Inzwiſchen entſchuldigte der große Zwe &> und / der

durch ſelbigen errungene herrliche Erfolg bis dahin al :

168, was dabei verſchen ſeyn mochte , Aber von dem

Augenblie an , w9 Preußen frei ! war , und ſich mit

dem . Schwerdte die Selbſiſtändigkeit wieder erkämpft

hatte , mußte ein anderes Syſtem eintreten , alle - revoe

ſutionare Beimiſchungen mußten von dieſem Augen -

blie an weichen , undſo wie der preußiſche Monarch

mit den übrigen Monarchen die Legitimität als die

Grundlage des politiſchen Syſtems , von Curopa aner =

Lkannte, ſo mußte auch. die. rechtmäßige Ordnung der

Dinge , als das Fundament im Innern des Reichs , anz



örfannt und hergeſtellt werden , oder , wo dies nicht

möglich oder nicht vathſam war „" mußten die Benach -

theiligten wenigſtens die vollkfommenſie Entſchädigung

erhalten .
!

Dies geſchah jedoch nicht, “ ſondern die Geſeßgebung

und Verwaltung ſchritt in jenem Geiſte vor , der unſe -

" rer Zeit ſo ganz eigen iſt ; und welcher ſich beſtrebt ,

lle Banden zu lökern . oder zu löſen , - ganz verkehrte

Ideen von Gleichheit und Mündigkeit des Volks ' in alle

Maaßregeln hineinzuſchieben ,/ dabei aber die Nation

immer ſtärker zu bevormunden . “Die wahrhaft großen

Maaßregeln und die Sparſamkeit ' im Staatshaushalt ,

welche bis zum Jahre 1813 ſichtbar geworden wären ,

Hätten ſich verloren , und es iſt nicht zu verkennen , daß

durch die häufigen Entfernungen des Kanzlers von Ber -

lin und durch ſeine diplomatiſchen Geſchäfte die ihm

übertragene Verwaltung des . Innern nun auf ! Ändere
überkommen ſeyn' muß , die andere Abſichten hatten )

oder "zu ſchwach waren , - ihre Untergebenen zu zur

geln ' = - 3 ' daher “ thalte "ich «üch die vermeintlichen

Rückſchritte "die der. Herr B. dem Kanzler - zuſchreibt ,

füvhichts weiter ) als für Beweiſe ; ' daß - der ' Kanzler

ſich. von “ Zeit“ zu “Zeit ' bewußt ' ' geworden iſt , wie die

Verwaltung eine ganz andere Linie . genommen habe ,

als die von ' ihm beabſichtigte, “ und dann Halt ' ge-

rufen ' hatz um“ als “ ein erfahrner Pilot wieder auf

den rechten Cours : ' zu ſteuern , »und nicht in- einen

Hafen einzulaufew/ ' "in welchem das S<iff zwar
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ſicher läg , aber eben ſo ſicher ſeinen" Herrn " gewech -

ſelt haben würde *) .

Schon in Paris wurde es ſichtbar ": daß die Zeit

der Prüfung noch nicht vorüber ſcy , wenigſtens ' nicht

für die großen Grundbeſitzer .

Ohne alle Frage hatten dieſe die meiſten Opfer in

der Zeit der Noth . darbringen müſſen , Auf ſie war ,

wie wir geſchen baben , die ganze Laſt der neuen Ab -

gaben beſonders gefalien ; ſie hatten eine Menge Vor -

rechte hergeben müſſen , um damik diezübrigen Glieder

des Staats zu ſtärken ; ſie hatten die neuen bäuerli -

< en Wirthe ausgeſtattet, ; - und außerdem hatte der

Staat in der großen Noth noch bei ihnen außerördent -
liche Hülfe geſucht , und auf alle Weiſe gefunden .

Nach hergeſtelltem Frieden konntew ' " ſie num mit

Recht ' erwarten , daß ihnen Erſatz für die gemachten

Opfer wurde , oder daß man ſich wenigſtensymat der

Verbeſſerung ihrer Lage beſchäftigte und ' ' dürch gute

Einrichtungen ſie. zu unterſtüßen ſuchte 5 - ſtatt . deſſen

würde ſchon von Paris ganz übereilt ein ' Geſeß ' gegeben ,

in welchem der Indult plötzlich aufgehoben wurde **) .

+); Herr B, hätte ſic) lieber darüber beſchwert haben, ſollen , daß
der Kanzler nun ſchon ſo . lange die Anker : geworfen/hät „ ohne
ſie zu li <ten , k

»+) Die verſchiedenen ſowohl vom Kanzler als- ſeinen ' | Vorgängern

gegebenen Movratorien - Geſeße habe ich übergangen, " So in-

tereſſant es auch geweſen wäre , zu zeigen ,/ wie ' in den darüber

Statt gefundenen Verhandlungen ſich die Feinde' des Adels gar
nicht mäßigen Xonnten , ſondern ihn ſo gern“ aus vem“"Beſts
ihrer“ Güter unter dem Titel == Von Nechtötvegen <= ' ſeßen
wollten , ſo würde es mich do % zu weit gefüyrb ' haben , ' wenn



Von dieſem Augenblick ab iſt nun die Eriſtenz einer

Parthei immer ſichtbarer geworden , deren Beſtreben

die Sache nur einigermaßen gründlich hätte behandelt werden

ſollen . - Eine Merkwürdigkeit kann ich jedoch nicht unberührt

laſſen , weil ſie den Staatskanzler , ,/wenn Ihm dieſe Zeilen

je vor Augen kommen ſollten , zur Enträthſelung eines wice -

tigen Umſtandes führen könnten .

Als nämlich im Jahr 1814 Frankreich überwunden war ,

und ſämmtliche Monarchen ſich in Paris verſammelten , um

die Ordnung der Dinge herzuſtellen , wurde von Paris aus

plößlich ein Geſes erlaſſen , durch welches die bis dahin Statt

gefundene Suspenſion der Sculdgeſeße ſo ſchnell aufgehoben

ward , daß dies die Vernichtung ſehr vieler Gutsbeſizer zur

Folge gehabt haben würde , wenn es ſtehen geblieben wäre .

Wer den Kanzler näher . kennt , und weiß , wie er in al :

fem Streit der Partheien mit ſeinem Entſchluß bedächtig 3ö-

gert , der kann es nur durc den klugen Einfluß einer mäc: -

tigen Parthei erklären , daß mitten unter den wichtigſten di-

plomatiſchen Verhandlungen ein Geſeß ohne alle nähere ört -

liche Prüfung , wie aus der Piſtole geſchoſſen , gegeben ward ,

welches ohne allen Nuten den Adel aus dem Landbeſit brachte,
da dieſer doh ſo kräftig für die Erhaltung des Staats ge-

wirkt und gefochten hatte ,

Noch auffallender wird die Sache , wenn man bedenkt ,

wie in Wien , wo agygeblich der Einfluß jener Parthei weniger

groß geweſen ſeyn ſol) das Geſes wieder zurückgenommen wor -

den iſt , endlich aber , nach der Rückkunft des Kanzlers in Bey -

lin , ſtatt durc<h Verbeſſerung der Crediteinrichtungen , durc

zweämäßige Veränderungen der Schutdgeſeße , den Indult über -

flüſſig zu machen , und jedem das Seinige zu erhalten , derſelbe

aufs Neue auf eine Weiſe aufgehoben iſt , der manchem Guts »

beſißer ſeinen Landbeſiß koſtet , manchen Capitalsbeſiger um

ſein Capital gebracht hat , die Cultur der Grundſtücke ſinken
läßt , und gerechtes Mißvergnügen verbreitet .

Hierbei muß ich jedoch noch bevorworten , daß ich nicht dies

jenigen getadelt haben will , die ſich früher gegen die Morato2

rien erklärt haben , - Dem Richter der erften Hypothekarien
war es nicht zu verdenkenz allein ich rede nur gegen die, welche

hindern , daß nicht durch beſſere Einrichtungen der Indult übers

flüſſig gemacht iſt ,
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dahin ging , dem Gutsbeſitßer , den man mit dem Adel

verwechſelt , immer mehr alle Rechte und jeden Einfluß

zu nehmen , und ihn entweder von der Bühne zu ent -

fernen , oder ganz mit dem dritten Stande zu verſchmels

zen , deſſen Macht , wie Herr Benzenberg ſehr richtig
ſagt , alsdann nichts mehr widerſtehen würde ,

Doch , ich werde die Geſetze weiter reden laſſen ; ich
werde noch diejenigen berzählen , welche auf die ländli -

< en Verhältniſſe und Gewerbe Bezug haben , und mich .
dann zu den militairiſchen , und endlich zu der Geſeßgez
bung über die Verfaſſung wenden .

Im Auguſt 1816 wurde den Juden , welche ſeit

dem Jahre 1 812 Staatsbürger geworden waren , die

Augsübung des Patronat - Rechts auf ihren

Rittergütern unterſagt ; im Jahre 1819 wurde

auch in den von Sachſen abgetretenen Landestheilen die

Erbunterthänigfeit aufgehoben , und im Jahre 13819
und 1820 in den meiſten wieder erworbenen oder nun

abgegebenen Provinzen General - Commiſſarien zur Rez

gulirung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältz

niſſe eingeführt . Den 2ten Mai 18295 wurde das

Statut für die Kaufmannſchaft in Berlin eingeführt ,
und durch ſelbiges eine Corporation gebildet , die dem

*
früßern Zunftverbande nicht unähnlich iſt . Durch diez

ſes Geſet iſt ein erſter Schritt gegen die unbedingte Ge -

werbe- Freiheit geſchehen , und es iſt zu wünſchen , daß
mit Umſicht auf ähnliche Weije auch bei andern Gewer -

hep das Gute des frühern Zunftverbandes beibehalten

9



werde , ohne. jedoch ſtreng , zu . den alten Feſſeln der Ge-

werbe zurü &zufehren .

Den 25ſten September 1320 erſchien das Geſck ,

die gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältniſſe in den

vormals zum Königreich Weſtphalen , zum Großherzog -

thum Berg , oder . zu den franzöſiſch - hanſeatiſchen Dez

partements gehörenden Landestheile betreffend . In

dieſem Geſeße wird beſtimmt , daß in dem Theile jener

Länder , wo die preußiſche Geſeßgebung eingeführt iſt ,

von jezt an alle fremde Beſtimmungen in Hinſicht der

gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältniſſe aufgehoben

werden , und blos dieſes Geſeß nebſt den allegirten Stel -

len des Landrechts gültig ſeyn ſollen ; daß aber in dem

Theile der genanaten Provinzen , wo noch die franzdſs

ſche Geſeögebung gilt , dieſes Geſetz nur in ſo fern Gülz -

tigkeit hat , in ſofern : es ſelbiges näher beſtimmt odor

abändert ,

Einige der Beſtimmungen dieſer Geſeße ſind fols

gende :

Die Erbunterthänigkeit und die damit verbundenen

perſonlichen Verpflichtungen hören auf , Mehrere Ab -

gaben der bäuerlichen Beſiger , die nicht aus überlaſſe

nen Ländereien entſpringen , werden ganz aufgehoben ,

ſo wie die ungemeſſenen Dienſte .
'

Wer in. den hanſeatiſchen Departements von Pri -

vatperſonen Nechte erkaufk hat , die ohne. Entſchädigung

abgeſchafft waren , kann weder die Rückzahlung des

Kaufgeldes , noch Schadenerſaß fordern ,
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Wo die unter franzöſiſcher und bergiſcher Regierung

eingeführte Grundſteuer noch beſteht , kann der Bauer

in der Regel den zten Theil von den Geld = oder Natu -

ralleiſtungen in Abzug bringen .

Beide Theile können verlangen , daß die auf bäue -

riſchen Grundſtücken haftenden . Leiſtungen in veränderz

liche Geldrenten verwandelt werden , und kann der

Bauer einſeitig verlangen , dieſe durch Capital nach dem

Zinsfuße von 4 p + C. abzulöſen . Die Art , wie die

Ablöſungen hier befohlen werden , ſcheinen ſehr hart für

die Gutsbeſizer , und verleßen alle Rechtsverhältniſſe ;
außerdem iſt kein Grund abzuſehen, warum ſie zum

Vortheil einer Parthei befohlen ſind .

Unter dem 25ſten September 1820 erſchien das

Geſetz über die gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältz

niſſe in Weſtphalen . Auch hier wird beiden Theilen

das Recht zugeſtanden , alle Naturalleiſtungen . in eine

veränderliche Geldrente zu verwandeln , auch der Bauer

berechtigt , ſelbige nach dem Zinsfuße von 4 p . C. abs

zuldſen .

In dieſen beiden ganz kürzlich erlaſſenen Geſeßen

zeigen ſich noch dieſelben Irethümer , die ich früher ſchon

gerügt habe ; ſie beweiſen , wie " die Anſichten noch ims

mer , ' wie vor dem Befreiungskriege , dahin gerichtet

ſind , ohne Rückſicht auf beſtehende Nechtsverhältniſſe ,

olle Banden zu löſen .

Zuerſt möchte man frägen ? „, Hät der Staat die

Befugnis , den einen oder - andern Theil zu berechtigen ,
im Widerſpruche mit den beſtehenden Verträgen Natus

5 *
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ralleiſtungen in veränderte Geldrenten zu verwandeln ?
und zweitens , warum ſoll denn dieſe Rente abldslich

feyn ? “ “ , ' ME ;

Die Erfahrung lehrt uns , daß die Anſicht der Be :

amten auch unrichtigiſeyn könne ; es folgt ſchon daraus ,

daß das , was heute der eine bauet , morgen der andere ume

ſtdßt , und beide können doch nicht Recht haben ? Wenn

nun beſtehende Verhältniſſe durch Machtſpruch vernichz

tet werden dürfen , ſo kann keine gute Einrichtung

dauern , und nichts iſt mehr als beſtehend zu betrach -

ken ; denn jeder Beamte , der es recht gut meint , wird

dann alles umſtoßen , was nicht in ſein . Syſtem paßt .

Uebrigens iſt mir nicht bekannt , in wiefern über dieſe

Geſetze Berathungen mit den Grundbeſigern in jenen

Ländern Statt gefunden haben , und dadurch der Zu -

ſtand der Dinge gehörig erörtert iſt ; ſollte es nicht ge -

ſchehen ſeyn , ſo iſt anzunehmen , daß ein Geſetz, wels
< es die genaueſte Bekanntſchaft mit der ſpeciellen Lage

der dortigen Grundbeſißer vorausſett , nicht in Berlin

gegeben werden konnte ,

Indeſſen angenommen , daß däs ' Geſetz. ſorgfältig

mit Bezug auf . die dortigen Verhältniſſe erwogen ſey ,

angenommen , daß der Staat das Recht habe , derglei -

< en Verträge zu löſen , ſo. iſt es in jedem Falle nicht

gut , daß es geſchehen iſt , und daß dem Gelde immer

mehr Geſhäfte angewieſen werden , da ohnehin unſere

größte Krankheit darin beſteht , daß uns dieſes Aus .

gleichungsmittel fehlt ,
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So groß nun die Veränderungen auch ſeyn mögen ,

welche den. Gewerben und dem Landbeſitz widerfahren

ſind , ſo hat doch nichts eine ſo gänzliche Umformung

erlitten , als Preußens Miſlitair - Verhältniſſe durch die

neuern Militairgeſetze *) .

Bl 2m
8) Den gten Februar 13813 ward für die Datter des d&*

maligen Krieges alle Ausnahme von der Gantonpflichtigkeit
aufgehoben .

;

Die Verordnung vom 17ten März 1813 bE|

ſtimmt die Errichtung der Landwehr . Die Landwehr beſteht

aus Freiwilligen , und wenn dur < dieſe die geforderte Manne

ſchaft nicht vollzählig ) wird , aus allen wehrbaren Männern
vom 17ten bis 4oſten Jahre einſchließlich ,

In dem Edicke des Königs wird ausdrülich geſagt , daß

nur die Eile ihn gehindert habe , mit den getreuen Ständen

darüber zu berathen . Die Errichtung der Landwehr wird

den Ständen übertragen , den Ständen , Gemeinden und Städ »

ten die ganze Organiſation überlaſſen . Zwei Deputirten der

Gutsbeſißer , einem der Städte und einem des Bauernſtandes
ward die Formation übertragen ,

Dieſer Ausſchuß erwählte die Officiere aufwärts bis zum

Capitain und Escadrons -Chef einſchließ ! ich.

Den 2uſten April 1813 erſchien die Verordnung ,

den Landſturm betreffend , Dieſes merkwürdige Edict enthält

im Weſentlichen Folgendes : Alle Männer und Jünglinge vom

I3Sten bis 6oſten Jahre werden gegen den Feind bewaffnet 53
die Nation aufgefordert , jedes Mittel aufzubieten , dieſem zu

ſchaden 3; Frauen , Kinder und Greiſe verlaſſen die Gegendeny

die der Feind beſeßt , und alle Uebrigen ſc<hlagen ſich ununter »

brochen mit ' dem Feinde , Tag und Nac<ht . Die Militair 2

Gouverneurs befehlen den Landſtucm , unter ihnen tie Ober -

sfficiere , das heißt , die Kreis - und Bezirksvorſteher . Die

Hauptleute und Nittmeiſter «ernennt dagegen das erſte Mal

der Obriſt , in der Folge werden ſie von den Compagnien

gewählt ,
Die Armee - Corp8 : Commandanten , die Militair - Gott.

verneurs , die Kreis - und Bezirks - Vorfieher haben das Recht,



Schon ſeit dem Kriege von 1806 und 1. 807 hatte

man die Ausländer entlaſſen ; und von dieſer Zeit ab

nur Einländer zu Soldaten ausgehoben ; im Jahre

I813 und ISL4 wurde die ganze Nation zu den Waf -

fen gerufen , und dieſes auf eine Weiſe bewerkſielliget ,

wovon die Geſchichte kein Beiſpiel liefert .

iti den Landſturm in dem ihm anvertrauten Kreiſe - zu den Waf -

| fen zu rufenz jedem Andern iſt es bei Todesſtrafe verbo -

11 | ten , Die von den Kreiſen oder Städten gewählten Schuß -
' W Deputationen erhalten das Recht , die Strafe zu erkennen ,

| deren ſich Einzelne oder Mehrere ſchuldig gema <t haben , ja
| ſelbſt in einigen in dieſer Verordnung genannten Fällen , über

Leben und Tod ,
Unter dem 17ten Juli 1813 erſchien eine Verord -

nung , durc < welche die Scußdeputation wieder aufgehoben "

und die Unterſuchung und Beſtrafung von Landſturm - Ver- |
brechen den Gerichtshöfen überwieſen wird , Die Räumung |

und Verwüſtung ganzer Gegenden ſoll nur im höchſten Noth - |
falle und nur in Folge dur "die Militair - Gouverneurs zu
ertheilender Anweiſung geſchehen .

Den Z3ten September 1814 ward das Geſeß über
die Verpflihtung zum Kriegsdienſte gegeben , Dur ſelbiges
wird die allgemeine Conſcription eingeführt . Jeder , ohne
Ausnahme des Standes , iſt zum Militair - Dienſte verpflich :
tet , Zum Beſten der jungen Leute aus reichen Familien ,
die im Stande ſind , ſich ſelbſt zu bekleiden und zu bewaff -

nen , wird feſtgeſeßt , daß felbige nur ein Jahr in den Jä -

ger : und Scüßen - Corps zu dienen brauchen , dann einen

zweijährigen Urlaub erhalten , und ſich wieder ihrem Berufs -

geſchäfte widmen können , Nach 3 Jahren treten ſie dann in

ii das aſte Aufgebot der Landwehr ein . No<h enthält dieſes
Or

| Geſeß die ganze weitere Formation dex Kriegsma <t . In

|
| Hinſicht des Landſturms wird feſtgeſebt , daß er nur auf Be-

43
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Fehl des Monarchen . zuſammentritt .
Den 15ten Mai 1815 erfolgte eine Verordnung we-

gen des Landſturms und des zweiten Aufgebotes der Land - |

wehr ,
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Menn man bedenkt , in welcher Lage Preußen im

Saßre 1813 war , wenn män erwägt , daß nur noch

kaum 6 Millionen Menſchen dem preußiſchen Monar -

c<en huldigten , alie Hauptfoſtungen ſich in den Hän-

den der Feinde befanden , und alle zugleich eingeſchloſ -

ſen werden mußten , und wie dennoch Preußen auf dem

Kriegs - Schauplatze mit einem Heere auftrat , welches

der Kopfzahl nach die Maſſen überſtieg , die Rußland

oder Oeſterreich vorzuführen vermochten , ſo muß man ,

ſelbſt ohne auf . den innern Werth der Krieger zu ſchen ,

mit Bewunderung ein Syſtem betrachten , durch welz

< es ſo große Dinge möglich wurden ; und ohne unter -

ſuchen zu wollen , was aus den Inſtitutionen des Land -

ſtürms und der Landwehr hätte werden können , wenn

dieſe , und beſonders die erſtern , in ihrer frühern For -

mation fortgedauert hätten , oder bei einer andern Na -

tion als der preußiſchen , oder bei dieſer ' in einer andern

Zeit eingeführt worden wären , muß jeder eingeſichen ,

daß für den Augenblick die zwe >mäßigſten Einrichtun -

gen geſchaffen waren , um mit kleinen Mitteln außer -

ordentliche Dinge zu leiſten .

Ia , die Perioden vom Jahre 1813 und 1814 ge -

währen in jeder Hinſicht einen ſo hellen Punct in der

preußiſchen Geſchichte , daß dieſer Moment vielleicht

der größte bleiben wird , den Preußen je erreicht , und

daß er noch in ſpäten Jahrhunderten der Nation zum

Yorbilde dienen kann . Wer wird ſich nicht gern das

ganze Bild noch einmal ins Gedächtniß rufen , wie

Preußen anfänglich Heynichtet ſchien , und mit dem
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Zeitpunct nahete , wo der preußiſche Monarch den Krieg
der Befreiung beſchließt und wie dieſer durch die Verei -

nigung eines preußiſchen Heeres mit dem ruſſiſchen
gleichſam unwillführlich erklärt wird ; wie indeſſen
der König mit dem Ihm angeſtammten Muthe ruhig
in ſeiner von den Feinden beſeßten Hauptſtadt einzeln

umhergeht , mit frommen Sinne ſeinen erſtgebornen
Prinzen die Confirmation empfangen läßt , dieſe heiz

lige Handlung auch nicht um eine Stunde zu beſchleu -
nigen erlaubt , dann aber nach Schleſien aufbricht , von

dort fein Volk durch einen wahrhaft Küniglichen Zuruf

entflammt , ihm ein eiſernes Kreuz als Symbol der

Zeit und der damaligen Geſinnungen vorhält , wie al -

les zu den Waffen ſtrömt , wie die zuerſt geſammelte
kleine Schaar der herrlichſten Krieger ſich den Feinden

entgegen wirft , und in zwei verlornen Schlachten dem

übermächtigen Sieger eine ſolche Ehrfurcht einprägt ,
daß er die Waffenruhe wünſcht ; wie dieſe endlich ab -

läuft , und Preußens Heer nun gerüſtet und ſo zahlreich
da ſteht , daß ces den Feind aus dem Lande vertreibt ,
und mit ſeinen Allürten die Freiheit von Europa in Pa -
ris ausruft ?

Ob indeſſen Preußen nicht , nachdem es den ſchön -
ften Lorbeerkranz errungen , vielleicht zu viel von den

Einrichtungen behalten habe , die damals eine gebieterie
ſche unglüFliche Zeit ' für den Augenbli > forderte , ob

dicſe ſich eben ſo bewährt für die Dauer beweiſen wer -

den , als fie im erften Entſtehen ſich gezeigt haben , ob



73

es gut ſey ; daß das ſtehende Heer eigentlich nur die

Kriegsſchule bilde , und die Landwehr in Hinſicht . des

gemeinen Soldaten als der Kern des Heeres betrachtet

werden könne , während der Kern des Officier = Corps

wohl unbedenklich in dem ſtehenden Heere zu finden

ſeyn würde 3 dies alles vermag ich nicht zu beurtheilen ,

ſondern will es nur als Fragen hinwerfen , um das

Nachvenken über dieſe Gegenſtände zu reizen . Wir hae

ben es ſchon einmal erfahren , wie verderblich es

werden kann , mit Sicherheit auf frühern

Lorbeern zu ruhen , als daß wir wieder in

dieſen Fehler verfallen ſollten ,

I < ſtelle geradehin den Grundſatz auf ? nichts in

der Welt iſt ſo gut , daß es ewig taugt .

Der lezte Punkt , der mir zu beleuchten bleibt , iſt

die Verfaſſungs - Angelegenheit , was in dieſer Hinſicht

geſchehen iſt , und was der Monarch ſeinem Volke ver -

ſprochen hat ,

Es giebt keinen wichtigern Gegenſtand , als dieſen ;
über keinen ſind die Meinungen mehr getheilt , über

keinen die Wünſche verſchiedener . Inzwiſchen würde

ſich dieſes bald regeln laſſen , wenn nur nicht eine Ver -

wirrung der Sprache und der Ideen eingeriſſen wäre ,

welche bei der Leidenſchaft , mit der die Sachen behan -

delt werden , die Berichtigung erſchwert , und viele Men -

ſchen dahin führt , daß ſie ſelbſt nicht wiſſen , was ſie

ſind und was ſie wollen , und ſich daher blind der cr -

ſten beſten Parthei anſchließen ,
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nicht verſchieden , ſondern ein und daſſelbe . Dieſe

wünſcht Sicherheit des Eigenthums , Schuß vor Will -

führ , und daß man ſich ſo wenig als möglich um ſie

befümmern möge , ſo lange fie fich in den geſeßlichen

Schranken bewegt . Der Mehrzahl ſtehen die Wünſche

derer entgegen , die nichts haben oder unzufrieden mit

dem ſind , was ſie haben , im Begehren kein Ziel ken -

nen , ſondern ſich immer mehr von dem äneignen wol -

len , was Andern gehört . Gegen dicſe kleine Zahl hat

ſich die Mehrzahl zu ſchüßen ; - daß fich aber diejenigen

befeinden , wie es gegenwärtig geſchieht , die ein und

daſſelbe Intereſſe haben , dazu iſt kein innerer Grund

vorhanden , ſo lange nicht der eine oder andere Theil

aus ſeinem Verhältniſſe heraustreten will .

Dies weiſt nun allen und jedem die Schranken an ,

in der ſie ſich zu halten haben ; wer die Rechte der

Uebrigen anerkennt , ſchüßt ſeine eigenen dadurch am

ſicherſten 3; wer das Eigenthum des Andern erobern

will , der bringt ſein eigenes in Gefahr .

Suum cuique möchte ich an jeden Palaſt und

än jede Hütte mit goldenen Buchſtaben , und zugleich

in jede Bruſt einſchreiben . Wird das Verhältniß der

Fürſten und Völker aus dieſem Geſichtspuncte betrach -

tet , wird ihr Verhältniß nach dieſem Grundſatze gere -

gelt , ſo nimmt jeder ſeinen Platz ein , ſo findet keiner

die Stellung des ändern feindlich , ſondern ſchüßend .

Der Monarch wird als das von Gott gegebene

Obcrhaupt betrachtet , welcher zum Wohl des Ganzen
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die dvei Gewalten , die geſeßgebende , „die. richter -

liche und die ausübende in ſich allein vereiniget , der

nicht dem Volke , ſondern nur Gott und ſeinem Gewiſ -

ſen Rechenſchaft ſchuldig iſt .

Der Monarch fühlt und erkennt ? daß er zwar . der

Herr , aber nicht der . Despot ſey , daß , da nur Gott

allwiſſend iſt , er als Menſch ſeine Kinder jederzeit

hören müſſe , ehe er über ihre Verhältniſſe richtet , und

daß ihr Cigenthum ein Heiligthum ſey , welches zu bes

rühren ſein Eigenthum in Gefahr bringt .

Der Adel , durch großen Grundbeſitz baſixt , wird

dann ohne Neid und ohne Sorge als ein nothwendiger ,

vermittelnder und ſchüßender Stand anerkannt und be -

trachtet werden . : | Der Adel wird fühlen , daß das

höchſte perſvnliche Vorrecht jederzeit darin liegt , edel

zu handeln , er wird in dem Ruhme , der ihm von ſei -

nen Vätern überkommen iſt , die Aufforderung finden ,

dieſes Erbtheil ſeinen Kindern unbefle >t zu erhalten ,

er wird durch Seelenadel den Geld - und den Dienſt -
Adel in ſeine Schränken weiſen . Im Kriege der erſte ,

in den bürgerlichen Verhältniſſen der beſcheidenſte ,

wird . er allen ein Vorbild , kein Gegenftand der Bex

feindung ſeyn .

Der dritte Stand und die verſchiedenen Zweige , die

ihn bilden , werden dann begreifen , worauf ihre Ehre

und ihr GlüEX beruühet , und daß ſie nur in der ihnen

angewieſcnen Stellung wahrhaft groß werden können .

Der gelehrte Stand wird fühlen , daß es ſcin hoher

Bexuf iſt , "die geiſtigen Fähigkeiten der Menſchen zu
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entwi &eln , die übrigen Stände zu belehren , ſie mit

dem Schöpfer , mit ſeinen Geboten und mit den Wun -

dern der Schöpfung bekannt zu machen , nicht aber ,

wie ſich jekt viele erlauben , die Stände unter ſich und

' degen ihre Fürſten zu verheßen , und ihnen durch Fa -

ſeleien über Volksſouverainität die Köpfe zu verdrehen .

Der Handelſtand , die ' Gewerbtreibenden , der

Bauernſtand werden fühlen , daß ihre Ehre darin be -

ſteht , ihr Gewerbe am vollkommenſten zu treiben ,

daß dies zugleich die Baſis ihres Wohlftandes , ihres

Glücks iſt . Daß ſie ſtreben ſollen , jeder unter ſeinen

Zunftgenoſſen der beſſere zu ſeyn , daß jede Anma -

ßung über ihre Sphäre ſie ſelbſt unglülich machen ,

und daß jede gewaltſame Bewegung immer für ſie am

verderblichſten ausfallen muß .

Nach dieſer Darſtellung über das wahre Intereſſe

des . Monarchen und ſeiner Stände und der Verhältz -

niſſe , die nach meiner Anſicht allein die Baſis ſeyn

können , aus welcher mit der Zeit ſich eine Verfaſſung

bilden kann , "die die Cigenthümlichkeit der verſchieden -

artigen Subſtanzen ergreift , aus denen Preußen zu -

ſammengeſeßt iſt , wende ich mich nun zu dem , was

bis jetzt in dieſcr Hinſicht durch die Geſeßgebung geſche -

hen iſt , wobei ich ganz vorzüglich meine Unterſuchung

darauf richten werde , ob der Monarch dem Lande eine

Volksvertretung verheißen hat , oder ob in den Verhei -

ßungen über die Verfaſſung die Grundſäge enthalten

ſind , die ich ſo eben aufgeſtellt habe ,
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Das erſte Geſetz über dieſen Gegenſtand iſt vom

7ten September t 81x53 in ſelbigem wird verordnet ,

daß die zur Regulirung der Provinzial - und Commut -

nal - Kriegs -Schulden beſtimmte General - Commiſſion

ſogleich ihren Anfang nehmen ſolle , um auszumitteln ,

welche von den getragenen Kriegsleiſtungen einzelne

Theile für den Staat übernommen haben , und daher

ſelbigen zur Laſt fallen , und um unter Aufſicht des

Staats zwe &mäßige Anſtalten zur Bezahlung des Ca2

pitals und der Zinſen der dann noch verbleibenden

Provinzial : und Communal - Schulden zu treffen . Fer -

ner wird in dieſem Edict geſagt : daß , ' um dem Wun -

ſche der getreuen Stände nachzukommen , Depus =

tirte von den Rittergutsbeſißern , dem platz

ten Lande und den Städten erwählt , und unter

Vorſitz eines vom Monarchen ernannten Chefs und ihm

zugeordneter Mitglieder nicht nur dieſe General - Com -

miſſion bilden , ſondern auch einſtweilen . die Stelle ei -

ner National = Repräſentation vertreten ſollten . Und

in der Inſtruction vom gten Juli 1812 wird feſtge -

ſekt : daß die Landes =Deputirten nur nach eigener Ue2

berzeugung ſtimmen ſollten . Hier finden wir nun

ſchon deutlich die Verwirrung der Sprache und der

Ideen , welche allein zu ſo. vielen Mißdeutungen
Anlaß "gegeben hat . „Zwei Deputirte der ' Ritter -

gutgbeſißzer , ein Deputirter der Städte , und ein

Deputirter des platten Landes wurden in jeder

Provinz „gewählt ; es war mithin dieſes eine Ver -

ſammlung von ſtändiſchen Deputirten , welcher dex
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unrichtige Name National- Repräſentation" beigelegt

wurde .

Den Zoſten Juli t312 erſchien ein Edict , welches

die his dahin beſtandene , wenn gleich mangelhafte Ver -

faſſung , völlig aufhebt , und folgende Beſtimmungen

enthält . Die bisherige Lazdes - und Kreis - Einthei -

lung wird aufgehoben , und eine neue , geographiſch

abgerundete , möglichſt gleiche Eintheiluug erſet ſel :

bige. - Die bis dahin verfaſſungsmäßig beſtandene Ber -

tretung der Stände durch die Landräthe hört auf ; die

Landräthe werden . nicht mehr von den Ständen aus ih -

ren Mitten gewählt , ſondern vom Könige ernannt ,

und ſollen nur als Staatsdiener betrachtet werden , die

in den Kreisſtädten reſidiren . Cben daſclbſt ſollen

quch Land - und Stadtgerichte errichtet werden .

Statt der bigherigen Kreisverſammlung der Rit -

tergutsbeſißer , wenn es irgend etwas zu berathen gab ,

wurde eine Kreis - Verwaltungs - Behörde ernannt , die

aus zwei gewählten Deputirten der Rittergutsbeſißer ,

zwei der Städte , im Kreiſe , und zwei der kleinen Ei -

genthümer ' beſtehen , ſich unter dem Vorſitz des Land -

raths verſammeln , und dieſen in manchen Theilen ſei

ner Geſchäfte unterſtüßen , aber auch controlliren ſol :

len . Dieſer Kreisverwaltung ward zugleich eine zu ers

richtende Communal - Caſſe anvertraut , und das Recht

eingeräumt , die Beiträge dazu einzufordern , und überz -

haupt in allen Stü > en die Rechte der Kreis - Einſaſſen
zu vertreten ;

;
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Durch ein Cabinetsſchreiben des Königs ' :an die

ruppiniſchen Kreisſtände ward jedoch dieſes , Geſetz wiez

der ſuſpendirt , und iſt überhaupt nur theilweiſe ausge -

führt ; am vollkommenſten glaube ich in Pommern , wo

es bei der dortigen Regierung viele Vorliebe fand *) .
Wäre dieſes Geſeßz' wirklich allgemein und auf die

Dauer ausgeführt , ſo würde zugleich der Einfluß des

Adels auch als großer Grundbeſißer völlig aufge -
hbrt haben . Denn durch dieſe Einrichtung wäre der -

ſelbe für immer in die Minorität geſeßt , und könnte

nur dadurch Einfluß erhalten , wenn er ſeine bisherige
Stellung aufgeben und ſich dem Intereſſe des dritten

Standes ganz anſchließen wollte . Eine unbezweifelte

Folge hiervon würde aber die Veränderung der Monar -

<ie ſelbſt ſeyn .

In der ganzen Natur finden wir ein Geſeß , wel -

< es keine Ausnahme leidet , nämlich daß ſich die Dinge
immer an einander reihen , und daß nirgends eine Stufe
in der großen Kette fehlen darf . Wird der Adel in ei -

nem monarchiſchen Staate zwiſchen dem Throne und

dem Volke hergusgedrängt , ſo entſteht eine YLüFe, die

nicht bleiben kann , wenn . der Monarch und das Volk

*) Die Veränderung ' der Kreiſe hat viele Unzufriedenheit ers
regt , viele Unbequemlichkeiten veranlaßt , und. keine ſichtba:
xen Vortheile gewährt , Dex neue u>ermündiſche Kreis bes
ſteht aus Wäldern , auc < hatte der Monarc auf Vitte der
Stände die Bildung unterſagt , und fie iſt nicht erfolgt , : Ia
ich weiß einen Fall , wo, der allgemeinen Meinung zufolge ==
die Grenze eines Regierxungs- Departements verändert worden
ſeyn ſoll , weil ein Landrath einem Rittergutsbeſiter niht ge-
wogen war , und ihn nicht im Kreiſe behalten wollte , '.
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in Verbindung bleiben ſollen . Die Folge iſt , daß beide

ſich einander nähern müſſen ; der Monarch ſteigt daher

entweder zum Volke herab , oder das Volk ſekt ſich nes

ben ihm auf den Thron .

Daß dem wirklich ſo iſt , erfahren wir jekt in ſo

vielen Reichen 3 und daher muß es deutlich gedacht und

ohne alle Einkleidung zur Sprache gebracht werden ,

was man will und was die Wohlfahrt des Ganzen for -

dert . Es handelt ſich darum : ſoll der Adel als ſolcher

bleiben odex nicht ? Im lekten Falle bedarf es weiter

nichts , als daß man die Dinge gehen laſſe , wie ſie

ſind ; ich bin Bürge dafür , dieſer Stand tritt in

ganz kurzer Zeit von ſelbſt ab , und miſcht ſich unter

die übrigen Gewerbetreibenden . Viele vom Adel ſind

ſchon längſt auf den Gedanken gekommen , daß es ih -

nen weit beſſer ergehen würde , wenn ſie ſich unter die

Bürger miſchten ; dort kann ihnen Anſehen und Einfluß

nicht entgehen 3; dort erwerben ſie , während ſie gegen =

wärtig nur die Opfer ſind und zum Gegenſtande der

Befeindung dienen .

Die vom Adel , welche nicht noch ein Reſt von dem

adlichen Sinn , der nur ſeine Pflicht kennt , und alles An -

dere verachtet , zurü &hält , gehen mit Freuden zu dem drit -

ten Stande über , der ſie gern ' aufnimmt , weil dieſer theils

thöricht genug iſt , ſeinen eignen Vortheil ſo wenig zu

verſtehen , theils durch den Gleichheits - und Volks 2

Souverginitäts -Schwindel ſich den Kopf hat verdrehen

laſſen .
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Soll aber der Adel erhalten werden , ſo muß ex

felbſt damit anfangen , ſich wieder zu baſiren . Um

ſeine Beſtimmung erfüllen zu können , ' muß der Adel

in pecuniairer Hinſicht unabhängig ſtehen , mithin muß
er reich ſeyn . Sein Reichthum muß ihn aber auch an

das Wohlergehen ſeines Vaterlandes feſſeln , daher
muß ſein Reichthum in Grund und Boden beſtehen .
Soll der Reichthum aber der Familie verbleiben , wel -

< es eine nothwendige Bedingnng der Erhaltung des

Adels iſt , ſo muß nup eines der Kinder erben , Das

erſte mithin , was der Adel zu thun hat , iſt , daß ex

ſich ferner einſchränkt , um ſeine Schulden zu bezahlen ,
und daß er aus ſeinen Gütern wo möglich "ſchuldenfreie
Majorate bildet . Ferner inuß der Adel ſich wieder

ganz ſeiner Beſtimmung erinnern und . ſich zu ſelbiger
ausbilden .

Daher muß ſeine Erziehung ſorgfältiger ſeyn , die

Vaäatcx müſſen darauf halten , daß die Söhne etwas

Tüchtiges lernen , damit ſic in der geiſtigen Ausbildung -
nicht dem dritten Stand : nachſtehen und . ihm . in dieſer
Hinſicht ein" Uebergewicht einräumen müſſen .

Ohuſtreitig iſt nebſt der gleichen Erbtheilung nichts

mehr an dem Berfall des Adels Schuld , als daß früz

her ſo wenige ſich den Studien gewidmet baben , und

ſo wenige daher Civilpoſten zu bekleiden im Stande

ſind *) .

8) Wenn ich auch nicht der Meinung bin , die Herr Benzenberg
in ſeinem Gegenworte an den Unti - Bir 0 : 9 im iiterarie
ſ <hen Wohenblatte ausſpricht , daß Bürgerliche , die auf einen
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Nach meiner Ueberzeugung hat bis jekt „die - mili -

tairiſche Laufbahn des Adels noch in ihm am meiſten

den adlichen Sinn bewahrt , den wir in ihm vorfinden .

Beſonders iſt hierdurch ein hohes Ehrgefühl crhalten ,

welches eine Hauptbaſis des Adels iſt und die Wieder -

herſtellung deſſelben erleichtert . Dieſe kann jedoch nur -

dann möglich werden , wann dex Monarch ihm die -

jenige Stellung in der Verfaſſung einräumt , die ihm

vermöze ſeiner Herren- Eigenſchaft , als Obex - Eigen -

thümer , Gerichtsherr , Polizei - Obrigkeit , und. . ver -

möge ſeines Grundbeſiges zukömmt , und ihn für die

Folge gegen die ſeine Chre als Stand verlegenden An-

- griffe ſchükt , welche ſelbſt von Seiten vielex Staatsz

behörden ſo häufig erfolgen . .

menen
|

*

ſehr hohen Pöſten gelangen , ſchwindlich und hohmüthig wer

den müſſen , wie er das durch das Beiſpiel von. Gruner zu

beweiſen ſucht ? ſo iſt es doch keine Frage , daß ein Adlicher

“ eine ganz andere Anſicht von den Dingen in der Welt zu ei-

nem ſolchen Poſten mitbringt ; als der Bürgerliche . - Ferner

iſt es gewiß , daß die Stellung . des lestern oft dur < ſeine

: Verwandtſchaften , oft durch ſeine frühern Freundſchäften er -

ſchwert wird und auf ſeinem Wege- liegen daher eine Menge

Klippen / «die "der Adliche nicht kenutz es gehört daher ein

weit höheres Talent bei. dem Bürgerlichen dazu , einen ſolchen
Poſten gut zu“ bekleiden , als bei dem Adlichen , und ich ylaube

daher ) daß ceteris paribus ohnſtreitig der Adliche geſchi >ter :

dazu iſt als der Bürgerliche . Inzwiſchen kenne ic<, Bürger =

liche , die bei vortrefflichen geiſtigen Anlagen ſich vorurtheils -

frei . - erhälten haben , die beſcheiden Jedem ſeine Ehre läſſen ,

und die keinen Stand befeinden , ſondern die Thorheiten in
allen Ständen tadeln 3 dieſe verdienen hervorgezogen zu wer :

den , weil ſie den wahren Seelenadel beſißen 3 dieſe werden
fich ewig gleich bleiben , und nicht , wie Grunoxr , die Farbe

verändern . RENE:
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Ich kann nicht umhin , bei dieſer Gelegenheit noch

zur Entfernung jeder Mißdeutung zu bemerken ) wie

ich darin den Herrn Benzenberg und mehrern beiſtim -

mey däß das Feudal. - Verhältniß des Adels nicht . her -

zuſtellen ſey ; und wenn ſie unter Grundadel ſo viel

verſtehen , als daß nur der Grundbeſiß verbundene Adel

gewiſſe : verfaſſungsmäßige Vorrechte fordern könne , ſo

bim ich ! : auch hierin ihrer Meinung . | Aber gänz “ unbez

denflich liegt außerdem . in der Jdee des ( Geburtsadels

etwas Höheres , " etwas Edlercs/ ' wodurch das Indivi -

duum , welches dieſen . Vor zug fühlt , ' die Kraft erhält ,

ſich über ſich jelbſt zu erheben , und einen : gewiſſen in -

nern Halt erhält , den ihm niemand rauben kann .

So . lange daher der Adel ſelbſt noch dieſen . ädlichen

Siun : bewahrt , ſo lange er ſich nicht ſelbſt aufgiebt ,

wird ihm jederzeit auch ein: perſönlicher Vorzug verblei :

ben den ohne geſetßliche' Beſtimmung ſeine - Mitbürger

unwillkührlich anerkennen müſſen .

Den “ 22ſten Mai 1815 erſchien die Verordnung

über die zu bildende Repräſentation . /Jmdieſer wird

feftgeſelzt ' ;-+ daß »die Provinzialſtände . hergeſtellt oder

neue angeordnet - werden ſollen . “ Aus den! Prövinzial -

ſtänden ! ſoll die Verſämmlung der "Landes =Repräſen -
tanten ; gewählt werden ; dexey Geſchäfte , die, Berathung

über "älle Gegenſtände "der Geſezgebung ſeyn ſoll , wels

c<e die . perſynlichen und Eigenthümsrechte . der Staatsz

bürger mit Einſchluß der ' Beſteuerung betreffen:
-

Dies iſt das . einzige ' Geſes , worin ber Monarch

ſich klax und . beſtimmt - übey. die Grundzüge . der - künfti :

6 *
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gen Verfaſſung ausſpricht , die er ſeinem Volke geben
will , und wenn in andern Verordnungen bald von ge -

treuen Ständen und den Deputirten der Rittergutsbe -
ſitzer ,. der Städte und des platten Landes , bald von

einer National - oder Volks - Repräſentation . dieRede

iſt , ſo . 1dſet doch dieſes Geſetz alle Zweifel , obgleich
darin : entweder durch eine Sprachverwirrung die. Aus2

drücke : ſtändiſche und . Volks - Repräſentation als

gleich, bedeutend genommen ſind : oder anzunehmen iſt ,

daß . es auch: in Geſeßen eine gewiſſe Art von Schreib -

fehlern gehen könne , die vor der Publication derſelben
unanalyſirt geblieben ſind .

Aus - dieſem Geſetz folgt nun :

erſtens , daß der Monarch die Abſicht hat , eine ſbän -
diſche Repräſentation ſeinem Volke zu geben *) ,
und : - daß er nicht eine neue Conſtitution ausgrü -
beln laſſen ; will , ſondern eine Verfaſſung , hinzuſtel -
len denkt , die ſich ſs viel möglich an ] die frühern

Verhältniſſe , anſchließt , und dadurch ein 3400Fundamentrerböltz

zweitens , daß. der Monarch , ſehr weiſe EE 3
hat , wie verſchieden die Völker , ihre Bildung , ihre

Wünſche . und ihre Intereſſen , ſind **) „. die er unter ,

5) Hier liegt nun' ganz klär ausgedrüt , daß alfo auch ein ' ari-
ſtokratiſches Princip ) dex künftigen Nepräſentation zum Grunde
Liegen follz das heißt , ein Princip , deſſen Vertreter ein In -
tereſſe än ver Däuer des Beſtehenden haben , die mithin eic
gens darauf angewieſen ſind), “das Beſtehende zu bewahren ,
zu beſchüßen und zu vertheidigen, .

2*) Bei der ſo verſchiedenen Tendenz , geiſtigen Bildung und
Gewerböthätigkeit der zu Preußen "gehörenden. Völker , . hei
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ſeinem Zepter vereiniget / und daß , um Alle zufrie :

den zu ſtellen , er ſie nicht Alle gleich behandeln darf ,

ſondern jedem die Gelegenheit geben muß , in pro -

vinziellen Berathungen ſein beſonderes Intereſſe aus - »

zudrü >en . Damit aber das allgemeine Intereſſe

nicht darunter leide , ſo will er zu den Berathungen

über die/allgemeinen Gegenſtände Generalſtände in

Berlin verſammeln , und ſo allen Bedürfniſſen , den

beſondern und den allgemeinen , genügen ;
drittens , daß der Monarch die drei Gewalten , welz

< e die Würde des Throns und ſeine Sicherheit be -

gründen , in feſter Hand behalten will , daß er in

der Folge aber ſeine Kinder jederzeit anhören wird ,

ehe er über ihre Verhältniſſe richtet oder richten läßt ,

FEE

der früheren ungleichen inneren Organiſation der Provinzen ,

iſt es ganz ohnſtreitig ſehr zwe > mäßig , Provinzial - . Stände

zu bilden , damit ſich die verſchiedenen Eigenthümlichkeiten al :

lenthalben auf eigne Weiſe bewegen könnenz ja mir ſcheint

es , als wenn man nothwendig den Rheinprovinzen eine an:

dere Verfaſſung geben müßte , als den übrigen Provinzen ,

Ic ſehe ſelbſt niht ein , warum man ihnen niht den Willen

thun ſollte , ihnen zwei Kammern zu erlauben 3 das Ober -

haus iſt ſchon da , die Berathung könnte ſich natürli ? nur

über provinzielle Gegenſtände erſtre >en 3 ich ſehe dabei kei-

nen Scaden , nur den Nuten , den es haben würde .

Die Menſchen ſind Kindex , thut man ihnen in einem

Punkte den Willen , ſo hat man ſie fic) auf immer ver -

bunden .

Auf jeden Fall ſeßt dies aber voraus , daß vorher die

Finanzen geordnet , die Schulden reguliret , die Beiträge der

verſchiedenen Provinzen zu den Staatsabgaben feſtgeſest ſind ,

end die Verwaltung Provinzial - Miniſtern anvertrauet iſis
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und ihnen alſo eine bexathende Stimme ' bei der Ge -

ſezgebung zuläßt *) .

So . gewiß es iſt , wie ich in der Einleitung über

die Angelegenheit der Verfaſſung gezeigt habe , daß das

Intereſſe des Monarchen , des Adels und des dritten

Standes nicht geirennt iſt , und daß die Stellung des

Throns und der einzelnen Stände durch die Sicherheit
der Rechte des Throns und der Rechte der übrigen
Stände wechſelſeitig geſchüßt wird , ſo gewiß iſt es ,

daß in den vorſtehenden Grundzügen der künftigen

Verfaſſung unter - einigen Modificationen däs wahre

Intereſſe aller Glieder enthalten iſt , und daß , wenn

*) Im Allgemeinen ſoll die Verſammlung nur berathend ſeyn z
in Hinſicht der“ Steuern kann ſich die Nation jedoch wohl
ſchmeicheln , daß dey Monard ihr das Recht der Bewilligung
huldvoll . zugeſtehen werde , Denn es liegt niht nur in der
Natur der Sache , daß , wenn jemand einen Theil ſeines Ei -

genthums geben ſoll , er auch dazu beiſtimmen müſſe ; ſon-
dern aus jener gnädigen Zuſicherung des Monarchen , daß die
alten Stände , welhe dies Recht immer gehabt haben , herge -
ſtellt werden ſollen , ſcheint auch neue Hoffnung geſchöpft were
den zu können , Daraus folgt aber keinesweges , daß alle
Jahre das Budget berathen werde , und die guten Leute

ſih bei dieſer Gelegenheit ſchimpfen und ſchmähen müſſen z
nur , wenn der Monar < die Steuern vermehren will , dann ,
glaube ihm, muß er die Zuſtimmung ſeiner Stände fordern .
Dies hat den großen Nuten , daß kluge Miniſter ohnedem
auszukommen ſuchen , und daß Fehlgriffe zeitig aufgede >t wer -
den, = Niemand kann mehr durchdrungen von der Nothwen -
digkeit ſeyn , daß die Rechte des - Throns auch nicht um ein
Haar gekränkt werden dürfen , als i <hz aber eben darum
mödte i < auch nicht gern , daß man etwas zu den Rechten
des Thrones zählte , was nicht dazu gehöret / und dadurch die

wahren Rechte des Throns in Gefahr brächte , „, Gebet dem
Kaiſer , was des Kaiſers iſt, “
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die Räthe des Monarchen mit derjenigen Umſicht und

Aufrichtigkeit zur Ausführung ſchreiten , die die Sicher -

heit in ſo bewegten Zeiten fordert , die Segnungen ei -

ner Verfaſſung nicht ausbleiben werden , durch welche

der Monarch ſeine Würde behält , und in die Lage ge -

ſekt iſt , die wahren Bedürfniſſe ſeiner Völker berück -

ſichtigen zu können , dagegen das Glü > des Volks und

ihr Wohlſtand nicht den zufälligen Theorien der an der

Spiße der einzelnen Verwaltungen ſtehenden Miniſter ,

veren Räthen oder deren Rathe Preis gegeben iſt , wie

jekt , und die Bevormundung - aufhört , welche ſich die

Verwaltung allenthalben bis in das Innere dcr Häuſer

ſo gern erlaubt *) .
enemeemelnmeeenemn

+) Die Verordnung vom „1ſten Zuni 1815 ſeht die Verhält

niſſe der vormaligen deutſchen Reichsſtände im preußiſchen

Staate feſt ,

Nachſtehende Rechte werden ihm geſichert und zugeſtanden :

1) der Rang des hohen deutſchen Adels , nebſt der bis

jekt damit verbunden geweſenen Ebenbürtigkeit 3

2) ſollen die Häupter dex Familien als die erſten Stan -

desherren im Staate betrachtet - werden 3

3) verbleiben ihnen alle bisherigen Rechte , die nicht zur

Staatsgewalt oder zu den obern Regierungsrehten

gehören ,
Dahin werden beſonders gerechnet : Ausübung der Ge-

richtspflege in erſtex Inſtanz , wenn die Beſizung groß genug

iſt ; in zweiter Inſtanz : Forſtgerichtsbarkeit , Ortspolizet ,

Aufſiht über Kirchen - und Sculſa <hen . Ferner bekommen

ſie einen privilegirten Gerichtöſtand , ſind nebſt ihrer Famiz

lie von der Militairpflichtigkeit frei , können ihren Wohnſt

in Deutſchland frei wählen , und können über ihre Familien

verhältniſſe gültige Verfügungen treffen z ferner erheben ſie

zum Beſten ihres Landes , unter Controlle des Staats , die

directen Steuern . Sie und ihre Domainen ſind von Perſo -

nal : und Grundſteuern frei , benußen ihre Berg - und Hüt -

tenämter , und können ſich eine Leibwache halten ,

eemeeeernzzneeeelzzzezeenez
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Ueber die Organiſation der Staats ?

behörde ,

Den 27ſten October 1810 erſchien ein neues Ge -

ſeß , die Organiſation der Staatsbehürden betreffend ;
dur h ſelbiges wird die Verordnung vom December
I808 in mehreren Puncten verändert. Der in jener
Verordnung angenommene Grundſagz einer allgemeinen
Geſchäöftstheilung erhält eine weitere Ausdehnung , die

Zahl der Verwaltungsbehörden wird vermehrt , der

Staatskanzler tritt auch an die Spize des Cabinets .
Im April 13812 wird jene Verordnung in ſofern

verändert , daß die Bildung des Staatsraths ausgeſeßt
und durch ein Staatsconſeil einſtweilen erſekßt wird .

Den 26ſten November 1813 wird durch eine al -

lerhdc <fte Cabinetsordre ein beſonderes Finanz - Minie-
ſterium ernannt ,

|

|
Den Zxſten Juni 1814 erſchien eine allerhöchſte

Cabinetgordre wezen Ernennung der Miniſterien .
Drei neue Miniſter vermehrten die Zahl der bis da -

hin beſtandenen .

Durch die Cabinet8ordre vom 28ſten Auguſt 1814
wird beſtimmt , daß das Kriegs - Miniſterium aus fünf
Departements beſtchen ſoll .

Den Zoſten April 1815 erſchien die Verordnung,
genannt : mehr verbeſſerte Einrichtung der Provinzial 2
Behörden , !



Sn dieſer Verordnung wird das Reich in 10 Pro -

vinzen getheilt , eine oder mehrere Provinzen bilden

eine Wälitair = Abtheilung , deren fünf ſeyn ſollen .

Jede Provinz erhält zwei oder mehrere Regierungs -

bezirke , deren überhaupt 25 ſeyn werden , in jeden

Regierungsbezirk kommt ein Oberlandesgericht ,

Außerdem wird in jeder Provinz einem Ober - Prä -

fſidenten die Verwaltung derjenigen allgemeinen Gegen -

ſtände , welche nicht auf die Wirkſamkeit eines einzelnen

Regierungsbezirks beſchränkt ſind , übertragen , wie

3. B . die ſtändiſchen Angelegenheiten , Creditſachen ,

Militair - Angelegenheiten , Schulſachen u. | . w.

Den 20ſten . Mai 1817 ward die längſt verhei -

ßene Verordnung wegen Einführung des Staatsraths

erlaſſen .

Der Staatsrath beſteht aus den Prinzen des Hau -

ſes , den hüchſten Civil - und Militair - Beamten des

Königs , und aus einer Anzahl von Perſonen , denen

das - Vertrauen des Königs einen Plaß im Staatsrathe

anweiſet .

Die Beſtimmung des Staatsraths iſt : neue Ge -

ſetze , Einrichtungen u. ſ. w. zu prüfen , Gutachten

über alle Gegenſtände zu geben , in ſofern der Monarch

für gut findet , ſie dem Staaterathe vorzulegen .

Der Staatsrath zerfällt in 6 Abtheilungen 2
Tx) Auswärtige Angelegenheiten , 2 ) Militair - , 3) Ju2

ſtiz - , 4) Finanz - , 5 ) Handels - , 6) Innere und

Cultus = Angelegenheiten ,
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Es iſt - cine recht große Krankheit ſo mancher Staa -

ten , viel regieren zu wollen . Die Abſicht , welche da -

bei zum Grunde liegt , iſt gut , die Folgen entſprechen

aber keinesweges - dieſer Abſicht .

Ie mehr regiert wird , ze mehr Beamten ſind ndz

thig ; damit . dieſe jedoch keinen Mißbrauch ihrer Ge -

walt machen , ſet man andere an , die dieſe controlliz

ren , dadurch verſchlimmert ſich die Sache , denn nun

ſind ſchon zwei - Behörden zu controlliren , dies fordert

die dritte , ſo gehts immer fort , bis die letzte ſo hoch

ſteht , daß ſie mit eigenen Augen „nichts mehr ſicht ,

Fondern alles durch Fernröhre betrachten muß , die dem

Seher immer nur erlauben „. Einen Punct ins Auge zu

faſſen , „während ihm alle anderen verborgen bleiben ,

und er daher die Ueberſichtverlieft ,

Ohnſtreitig „iſt eine einfache Verwaltung immer

und in jeder Hinſicht die beſte ; allein ich glaube , daß

keine Verwaltung ganz ſchlecht ſeyn kann , wenn ſie

Männern anvertraut wird , welche das Leben und die

wirklichen Verhältniſſe kennen . Dagegen taugt keine

Verwaltung . die von Männern geführt wird , welche

vortreffliche Griechen und Römer ſind , welche alles

kennen , was in der ganzen Welt vorgeht , nur das

nicht , was ſie vor allem kennen ſollten ==. das wirk-

liche Leben .

Letter Fall tritt auch bei uns ſehr häufig ein ; zwar

ſind noch die unterſten Verwaltungsbehörden ( Land -

rath , Magiſtrat ) grbßtentheils mit practiſchen Män -

nern beſckt , allein in den höhern Verwaältungsbehör -
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den finden wir mit wenigen Augsnahmen zwär gelehrt

ausgebildete Männer ; aber das Land und die Verhält -

niſſe , und die ſo mannichfaltigen . Verzweigungen " der

Geſellſchaft kennen ſie nicht ; und da ſie dennoch über

ſelbige urtheilen müſſen , ſo ſuchen ſie es ſich leichter

zu machen , und erfinden einen allgemeinen Leiſten , in

den ſie nicht blos alle Füße , ſondern mitunter auch

Kopf und Kragen hineinpreſſen wollen .

Darüber werden danm die Regierten böſe , die ſich

zuweilen einbilden , die Verwaltungsbehörden müße

ten ſich nach ihnen und ihrem Interoſſe richten , wah

rend die andern das Gegentheil annehmen , - und Fo ent -

ſteht nur ein Zwieſpalt , der das Uebel ärger macht .

nzwiſchen würde man den Beamten Unrecht thun ,

wenn man ihnen allein dieſen Mangel an der Berufs -

Ausbildung zur Laſt legen wollte , welchen man ſo häu -

fig wahrnimmt ; nein , die Haupturſache liegt darin ,

daß man von ihnen Kenntniſſe verlangt , die ſie nicht

brauchen , und „daß ſie darüber die Zeit verlieren , das

zu. erlernen / was ſie niemals entbehren können = -

practiſch zu ſeyn = = . Ich möchte wahrlich wohl wiſ -

ſen , auf welche Weiſe unſere Geſchäftsmänner das Le-

ben und die Anwendung ihrer Kenntniſſe auf das Leben

im Staate erlernen ſollten . - Vor dem großen Examen

geht es nicht ; da haben ſie genug zu thun , um ſo viele

gelehrte Kenntniſſe aufzuſammeln , daß ſie im Examen

beſtehen 3 und ſind ſie durch das Eramen hindurch,

dann ſind ſie Räthe , dann entſcheiden ſie mit den an -

- dern friſch vorwärts , und Haben oft ſo viel zu . thun ,



Daß ſie an weiter nichts denken können , als daran , daß
neben ihrem Schreibtiſche ſich nicht allmählig eine kleine

Bergkette bildet , Ich bin feſt überzeugt , daß , wenn

man cs ' gerade umgefehrt machte , und Leute nähme ,
die ſich ſchon einige Zeit im Leben herumgetummelt ha -
ben , und wenn ſie auch kein Wort Griechiſch verſtän -

den , und nicht wüßten , was Guſtav Waſa ' s Geſeßge-
bung für einen Einfluß auf den A&erbau in Dalekar -

lien gehabt habe , und worin ſich Adam Smiths ,
Kraus 2c. Theorien “ von einander unterſcheiden ; ſo
würde es beſſer gehen , als jekt .

Uebrigens findet ſich zwiſchen beiden Extremen eine

Mittelſtraße ; das große Eramen fordert zu viel , ke -

ſonders für Leute , die ſchwer lernen , und deren giebt
es auch einige . Man verlange nicht , daß die Räthe
Alles wiſſen ſollen , um im Pleno über Alles mit ſtim -
men zu können , dann werden ſie Ein Fach tüchtig ers

Lernen kinnen *) .

So gut es nun ſeyn mag , den Eintritt in den

Dienſt des Staats durch das Eramen etwas zu crſchwe -
ren , ſo halte ich es doch. für ſchr fehlerhaft , daß daſ =

ſclbe faſt als die Hauptſache betrachtet wird .

Sonderbar genug iſt es , daß der Kanzler von je

ber ganz von der Nothwendigkeit einer practiſchen Bes

*) Im Bureau der Landräthe , auf den Domainen: - Aemkern,
bei den Stadtgerichten , mitunter auch in den Gewerben , ſoll :
ten die Geſchäftemännerx ſich ausbildenz dann würden ſie
wiſſen , wie leicht ein Federſtric ) Hunderten das Brod „raubt ,
und wie den Leuten zu Muthe iſt , die die Shuld Anderex
büßen müſſen ,
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rufsbildung durchdrungen war , und daß er ſo ganz

von ſeiner eigenen Linie abgekommen iſt . Dies iſt

wieder ein Beweis , daß man Unrecht hat , alles , was

während der Verwaltung des "Kanzlers geſchehen iſt ,

ihm zuzuſchreiben .

Die Menge der Verwaltungsbehörden iſt ein zwei -

fer Vorwurf , den man macht ; die Verwaltung wird

dadurch koſtbar , und wo es viel Regierende giebt , wird

viel regiert . Daß wir aber wirklich zu viele Verwai -

tungsbehörden haben , wird nachſtehend » Ueberſicht bes

weiſen .

Die erſte Verwaltungsbehörde bilden die Magi -

ſträte in den Städten , die Gutsherren und die Beam -

ten auf dem Lande , Alle drei Behörden ſtehen unter

den Landräthen , welche als die zweite Inſtanz betrachz

tet werden können , jedoch in mancher Hinſicht auch

erſte verwaltende Behürde ſind . Die Rechtspflege ge -

Het ihren beſondern Gang .

Die zweite und dritte Verwaltungsbehörde bilden

über einige Gegenſtände die Regierungen , über andere

die Ober - Präſidenten , und . zwax in ſämmtlichen Re »

gierungsbezirfen einer Provinz .

Die vierte Inſtanz bilden die verſchiedenen ' Minia

ſterien .

In gewiſſer Hinſicht kann das Geſammt - Miniſte -

rium , “in anderer der Staatsrath als die fünfte Inſtanz

betrachtet werden 3 die ſechste Inſtanz macht der Kanze

ler , und : von dieſem geht es endlich an den König,
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Außer dieſen Juſtanzen ſtehen nun noch. mehrere

große Staats = Inſtitutionen ; ganz iſoliyt . da ; „-als ? die

General » Controlle , „die „Ober - Rechnungs - Kammer ,

das Schaß- - Miniſterium , und , was , dazu gehört , die

Staats - Schulden - Tilgungs - Caſſe , die/Secehandlung

und die Bank 2c.

Wenn wir nuün, . alle dieſe: Behörden , Ihre untern

Abtheilungen und ihre verſchiedenen Verzweigungen be -

tracoten , ſö . wundert man , ſich „nicht mehr , daß, ſelbi -

gen der Name Beamten - Welt beigelegt iſt , »denn ſo -

wohl die Zahl berechtigt zu dieſem Namen, als auch ,
'

daß das Ganze ſo in ſich abgerundet iſt , daß es gewiſ -

ſermaßen einen Staat im Staate bildet , der von Ei -

nem Punkte ausgehet , und in einen einzigen Punkt zu -

ſammenfließt.
DI

Wenn nun die vielen Nachtheile betrachtet werden ,

die aus einer ſolchen Beamten = Regierung folgen , ſo

finden wir ,

erſtens : daß gegenwärtig der Monarch gewiſſer -

maßen nur durch die Beamten in Verbindung mit

der Nation ſteht , “und " daß von ihrer Anſicht die

Geſetzgebung , die Verwaltung , mithin Alles ab -

hängig geworden iſt .

Zwaär; iſt ſowohl dem Einzelnen , als den Corpora -

tionen es unbenommen , Klage bei ' dem Monarchen zu

führen 3 " inzwiſchen , da. ; es / "unmöglich iſt , daß der

Monarch eines großen Reichs oder der- Kanzler „ den

Grund . odex . Ungrund . der) ängebrachten . Klage! ſelbſt

prüfen kann, ; : ſo bleibt nichts übrig , als wasjektzt ges
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ſchieht ; nämlich von denſelben Behörden den, Bericht zu

fordern , die die Veranlaſſung zur Klage ſind ; - und

da läßt ſich keine Aenderung erwarten , und der treff -

lichſte. „ Wille immer gerecht zu ſeyn , bleibt ohne

Folgen, *) .

zweitens : Daß da , wo . die Verwaltung Alles iſt ,

die Verwaltungs - Maxime , welche von dem jedes -

maligen zufälligen Chef abhängt , ſich in der Re -

gel ſo oft ändert , als dieſer verändert wird , und

das Land dadurch auf das empfindlichſte leidet .

drittens : Daß da , ' wo es viele Beamten giebt ,

dieſe dem Lande unendlich viel koſten .

viertens : Daß zu viel regiert wird , und ſich die

Regierung um manches bekümmert , was ſie nichts

angeht **) .

*) Es giebt eine re<ht nachtheilige Tendenz mancher obern Be-
hörde , welche" dahin gehet , daß / je größer die Fehlgriffe ſind ,
welche «die ihnen untergebenen Behörden maden , ! je eher. ſu -
hen ſie ſelbige zu entſchuldigen , und ſagen dabei ; , die Ehre
der Verwaltung muß nicht compromittirt werden , Solche
Dinge ſind ' es „die die Völker aufbringen . Jeder vernünftige
Mann begreift , daß auch in der Verwaltung Fehler vorfal -
len Fönnen ; daß dieſe aber nicht geändert werden , das ems
pört ,

a4x) Mit vieler Mühe und mit großen Opfern hat. der Staat
die Sperre im Innern des Landes aufgehoben ; die Handeln -
den und die Reiſenden haben es jest bequem , denn ſie wer -
den niht mehr an jedem Thore einer Stadt gefragt , . wer
und was ſie ſind , auc < nicht dur <ſucht , was ſie bei ſich ha-
ben. Daß dies unangenehm war , erfuhren die Staatsbeams -

ten perſönlich , wenn ſie reiſeten , und das ſpricht lebendiger
an , als wenn es blos erzählt wird . Die Beläſtigung an
den Thoren iſt daher abgeſchafft , eine viel unangenehmere
Beläſtigung in den Häuſern dagegen -eingeführt ,



fünftens8 : Beſteht noc < ein Hauptnachtheil einer

ſo ausgedehnten Verwaltung , in der die Form für

ſo wichtig gehalten wird , darin , daß der Geſchäfts -

gang ſv unendlich erſchwert wird , daß kein Geſchäft

verrückt , Alles liegen bleibt , und die Untcrthanen

zum höchſten Mißmuth gebracht werden .

Ich . kenne keinen Punkt , worin der Wunſch und

die Meinung aller Bürger ſo zuſammenträfe , als den ,

daß die Verwaltung vereinfacht werde , und daß nicht

Alles unter der Form zu Grunde gehe . Dices legtere

iſt auch ganz mit Bezug auf die Gericht8höfe geſagt , bei

denen ebenfalls über der Form die Hauptſache zu Grabe
“

geht . Viele ausgezeichnete Männer unter den Be -

ainten ſehen ſehr wohl die Mängel der Verwaltung

ein , und der Himmel gebe , daß ſie recht bald die Ge -

legenheit erhälten , ſich darüber freimüthig zu erklären .

Als Männer von Ehre werden ſie ſich dann ohne Vor -

urtheil für die gute Sache erklären und dem König be -

weiſen , daß er auch viele Diener beſißt , die ſeines Ver -

traucens würdig ſind ,

Alle Jahre , und oft ein paar Mal im Jahre ,"' kömmt

Bald ein Gensd * arme , bald ein Steuer - Officiant , bald ein
Secretair des Landraths dem WVButsbeſißer in ' s Haus , und

verlangt zu wiſſen , wie viel Geſinde - man hält , wie alt dex-

Hausherr , die Hausfrau , die Söhne und die Töchter

find ; ' wie viel Kühe , E<hweine , Ochſen , Pferde , Shaafe ge,

Halten werden ; wie , viel geſäet , wie viel geerndtet wird ,
u. f. w. Dergleichen Nachfragen helfen zu nichts , denn
Vicle geben : m Unmuth nicht die Wahrheit an , Andere bes

forgen wieder einen Nachtheil , wenn ſie dte Wahrheit ſagen . GB:
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In dem Vorhergehenden habe ich einen kurzen Aus »

zug der wichtigſten Geſeße aus der Verwaltung des

Kanzlers geliefert , und bei einigen ! auf die Vorzüge
und Nachtheile , die ſie gehabt haben . und ' no<. erwars
fen laſſen , aufmerkſam gemacht ,

Ich habe; weder geſucht , wie mein Vorgänger , den

Dingen eine glänzende Seite abzugewinnen , die ſie noch
nicht haben , ich habe anch nicht gefücht ſie ' zu verdunz

keln , ſondern “ ich' bin ' ' über "viele kleine Mängel fortge
gängen ; "aber ich habe die Dinge geliefert , wie ſie nach
meiner Anſicht jeßt ſtehen . x

Täuſche ich mich“ nicht , ſo muß es matichem willz -
kommen ſeyn , bier die ' wichtigſten - Geſeke : zuſammen =

gedrängt zu finden ; auch glaube ich , daß das Ganze
hiſtoriſches Intereſſe hat : ' Beſonders verſpreche ich mir

dadurch einigen Nuten zu ſtiften “ daß ich] die Anſich-
ten meiner Mitbürger über ſo manche ' Gegenſtände be -

richtige , die , weil es Jhnen nicht gut ' geht , ' alles, was

geſchehen iſt , für ſchlecht ' halten . ü !

Jett ' bleibt mir noch eine recht ſchwierige Aufgabe ,
Hhämlich' meinen Leſern eine kurze und getreue Ueberſicht
des Zuſtandes zu liefern , in welchen wir durh " die Geſeßz
gebung und durch die Begebenheiten gekommen find , Bei
der Menge und Mannichfältigkeit der Gegenſtände , diä ſich
hier meinen Augen darbieten , wird es um ſs ſchwereryzür
die vorzüglichſten herauszüheben und in einer einfachen;
Reihe zu ordnen , als durchaus dabei zuweilen ein zweiz
ter Blik auf das , was in dem übrigen Europa vorges

gangen iſt , ndthig wird, indem ' wir mit demſelben. auf

7
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ſo manche Weiſe, verſchwiſtert ſind , daß immer eine

Wechſelwirkung zwiſchen. uns und ihm Statt . findet ,

und wir daher über unſere Verhältniſſe nicht ganz richtig

urtheilen können , ohne uns auch die übrigen europäis

ſchen Staaten zu vergegenwärtigen . 6

Schon früher habe ich gezeigt - daß. die Geſeßge-

hung während , der Verwaltung , des Kanzlers nicht ge ?

würdigt werden . kann , ohne die Geſezgebung zu bes

rülſichtigen, , die ihr vorausgegangen iſt .

Um nun eine vollſtändige Ueberſicht zu liefern von

der Umwälzung , die Preußen erfahren hat , und von

den Folgen derſelben , .muß . ich die beiden Hauptperio2

den von 1807 bis - I810 und von daher bis . jekt . iw

eine faſſen . “ u

Die- Cataſtrophe vom Jahre 3 806 wete Preußen -

ſehr unſanft aus , den wohlgefälligen Träumen , in . /welz

< en es. bis dahin geſchlummert hatte , Friedrich dex

Große » 11guf; den wir zurükgehen müſſen , hatte dem

preußiſchen Staate eine Geſtalt gegeben , in. der ſich

nichts frei bewegte , ſondern alles einer großen Zwängs -

anſtalt . glich . Wer in einem kurzen Zeitrgume - aus eis

nem tleinen ; Staat einen , großen und machtigen . bilden

will , der : kann kein beſſeres Syſtem für ſeinen Zweck

einführen , als Friedrich , denn indem er ſich, durch ſeine

Einrichtungen zum vollen Herrn , des Ganzen machtey

ward er der , Meiſter über das . Vermögen über . den

Willen und über - die „Kraft der : Einzelnen und Aller ,

Und . wenn dieſe Kräfte auch an . und für, ſich gering was

ren , weil die ganze innere Einrichtung den A&erbau ,
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als die erſte Quelle des National - Reichthums , nie :

derdrüFte , ſo verſtand er wieder ſo ſparſam mit dem

umzugehen , was er hatte , und das Geld ſo im Lande

zu feſſeln , daß er mit urſprünglich ganz geringer Macht

ſich zugleich den größten Mächten Europas entgegen

ſtellte , und dieſe nicht allein durch ſein militairiſches
Genie und durch die unumſchränkte Herrſchaft über

alle , Kräfte ſeiner Unterthanen , ſondern beſondcrs auch

durch ſeine Ordnung in den Geldverhältniſſen beſiegte ,

Ein Syſtem , wie Friedrich es hatte , war aber

nur auf ſeine Lebenszeit berechnet , und konnte nur

durch einen Monarchen . dürchgeführt werden , der wie

er auf der einen Seite mit einer unerbittlichen Strenge
und . mit Hülfe von Krücke und Stock den Zepter führte ,

auf der andern Seite durch ſo viele Seelengröße und

Großmuth . alles wieder mit fich auszuſöhnen verſtand ,
und der ſeinen Beamten auch. nicht die geringſte . Tys
rannei durchgehen ließ , weil : er wohl wußte , daß die

Völker , was ſie ſich von ihren Monarchen gefallen

laſſen , nicht ertragen , wenn es ihnen von

ihres Gleichen odex - von unter ihres Glei :
<hen . geboten wird .

Friedrich ſtarb ,- allein ſein Staatswirthſchafts 2
Syſtem blieb , es war einmal von den - Beämten einz

ſtudirt , und ward , als das Vermächtniß eines großes

Mannes , . nebſt einem ungeheuren Schaß und einer

trefflich diſciplinirten Armee , für die Baſis der preu -

Biſchen Größe betrachtet .
,

7 *
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Sein Nachfolger auf dem Throne behielt Friedrichs

Syſtem dem Namen nach bei , ällein ſchon unter ihm

verſchwand der Schaß , und derſelbe hinterließ , wie

Mir glaubwürdig verſichert iſt , noch überdem ohngefähr

26,000,000 Rthlr . Schulden . Die Strenge in der

Verwaltung verlor ſich gleichzeitig mit dem ' frühern

Syſtem der Erſparung , äutch ward ein neues Geſch »

buch , das Landrecht genämnt , verfaßt , und zwar un -

ter dem unverkennbaren Einfluſſe jener ſtaatsrechtlichen

Sdeen und Theorien , , welche die neuere Zeit nicht eben

zu der glü&ſcligſten Zeit. erhebt .

Endlich trat unſer Monarch ſeine Regierung an ,

und wenn derſelbe auch für ſich und ſeine Familie fort =

während in ' dem frühern löblichen Syſteme der Spar -

ſamkeit verharrte , ſo ſprach ſich dd < ſein milder Geiſt

gleich dadurch aus , daß er die Beamten und das Heer

beſſer ſeszte , da erſtere ſich kaum des Hungers erweh =

ren , und leßtere kaum ihre Blöße bede > en konnten .

Hierdurch und durch ſo viele andere Dinge wurde das

Syſtem Friedrichs vbllig untergraben . Dem Scheine

einer Nebenſonne gleich , erhielt es ſich zwar bis zum

Jahre 1897 , mußte ſich aber ' nothwendig endlich in

nichtsyauflöſen , weil ihm alle ſeine Stüßpuncte genomz -

men waren *) .

emmanemenmemer

, 5). Dies iſt ſo wahr , daß/män es nicht oft genug wiederholen

kann , denn viele gutgeſinnte Menſchen täuſchen “ſich noh im-

mer mit dem Gedanken der Möglichkeit einer Rückkehr . Ich
bitte do <, den Verſuch zu machen uah einen Plän gußszuden -
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Mit der . Rückgabe des- /Reichs - nach : dem Frieden

von Tilſitz » begann nun . . eine neue “ Verwaltung , und

durch dieſe ein neues Verwaltungsſyſtem .

Auf - England richtete ,ein,Theil , auf Frankreich der

andere ſeinen forſchenden BliE ; von beiden Staaten ,

die damals die höchſte Aufmerkſamkeit auf ſich zogen ,

wurde bei der Geſeßgebung in Königsberg etwas entz

Lehnt . Von Frankreich die Grundſäße der Gewerbe »

Freiheit , und diejenigen , welche die pcrſvbnlichen Vero

hältniſſe feſtſezten . Won England cinige Steuer - Cins

richtungen ( Silberſtewpelung 2x. ). Beſonders aber war

das Geſetz wegen Einziehükg ' der Bauerngüter und Bil -

dung von Erbpachtsgütern einer gewiſſen Größe ; eine

nus England entlehnte Einrichrung .

Die Jdec ' des Reinertrages , die damals viel Ver »

ehrer zählte , lag dabei zum Grunde , das beißt , die

Berechnung , auf welche Weiſe der Aker nach Abzug

der Wirthſchaftskoſten den größten Geldertrag liefepe ,

wobei " ganz vergeſſen war daß es dem Staate wenig

ſtens - nicht auf den erften ' Abſchluß der Rechnung des

Beſitzers , ſondern auf den lezten Abſchluß ankommen

könney und daß außer der beonvmiſchen Rückſicht im

Staate noch +viele/ andere gleich wichtige genommen

werden müſſen .

Die kurze Dauer der Verwaltung . des „Miniſters

von Stein , der“ der Schöpfer der neuen Ordnung der

ken , durch. welchen es bewerkſtelligt werden ſoll , I < halte

es für eben ſo leiht , daß der 300 Jahre alte Eichbaum

wieder in die Eichel zurü &kehre ,
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Dinze wär, " machte es denſelben unmöglich , ſein Werk

zu vollenden , Die Verlegung der Reſidenz aus

Preußen nach der Mark , und die Veränderung des er -

ſtcn MWiiniſters , veränderte weſentlich das erſte Syſtem .

Schon oft hat der Eroberer dem Ueberwundenen

ſeine Waffen geliehen , ihn ſelbſt zu bezwingen . So

Hat die franzöſiſche Revolution der preußiſchen Monar -

chie die Waffen geborgt , womit das gleichſam in Re2

volutionsſtand verſeßte Preußen das franzöſiſche Kai -

Ferthum bezwingen half .

Friedrich der Große concentrirte durch Zwang

die ganze Kraft der Nation in ſich , dadurch ward er

ſtark genug , halb Europa zu ſchlagen , welches ohne

ſo gewaltige Anſtrengungen , als jeßt. üblich ſind ,

Krieg mit ihm führte . Der preußiſche Miniſter hin -

gegen ſuchte durch Entfeſſelung aller Kräfte , . ohne

Rückſicht auf irgend ein beſtehendes Verhältniß , die

ſchlummernde Thätigkeit mächtig zu entwickeln , alles

zu erregen , alles zu bewegen , um die Nation in den fie -

berhaften Zuſtand zu bringen , der ihm nöthig ſchien ,

Die fremde Tyrannei über den Haufen zu werfen ,

Sehr wohl begriff das preußiſche Volk , und ganz

beſonders der preußiſche Adel , von welchem Opfer über

Opfer gefordert wurden , was der Miniſter wollte , was

der Miniſter that , und obgleich viele der neuen Einrichz

tungen hätten zu Stande gebracht werden können , wenn

man auch den Rechtszuſtand niemals aus dem Auge

verloren hätte , ſo vergaß doch jeder ſich und ſeinen
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Värtheil über dem größen Zwee , Kdnig und Vaterland

zu retten .

Endlich kam . der Tag' des höchſten Triumphs für

Preußen , "für ſeinen König ! für alle : Helden , und für

alle Einzelne , die ſelbigen beforderi hatten : Beſonders

größ ſtand der Stäatskanzler da , ' : und "alles , was in

den bisherigen Regierungs' : Maaßregeln etwa Unrech »

tes läg , alle Mißgriffe , die ' gemacht waren , erſchienen

in dieſem " Augenbli .Unbedeutend , waren vergeſſen

über dem Siege , der ' zum Theil als Folge jener Einrich»

tungen betrachtet werden konnte . "Inzwiſchen hätte

' hier die Grenze ſeyn ſolten ,“ und von dem Täge des

Friedens an mußte jede. ' xevolutionäire Beimiſchung

verbannt bleiben . "> ; 7439

Keinesweges brauchten deshalb Verhältniſſe zurüs

geführt zu werden , die . einmal veraltet waren ; /vur ein

feſter und geſicherter Rechtszuſtand mußte eintreten ,

nicht ' dem Namen und ' der Form nach , ſondern in der

That . ' Die Benachtheiligten mußten entſchädigt . wer -

den 5 der ' herrliche Geiſt , der in ſo mancher Einrichtung

der Vorfahren lag , brauchte nicht deshalb verworfen zu

werden weil dieſe alt waren 3 in die Finanzen mußte

Ordnung zurü&fkehren 5. um den Unterthanen die Laſk

der “ ' Abgäben zu mildern . Endlich mußte , das Wort

ves Königs in Erfüllung gehen und die Stimme der

Stände wieder gehdrt werden .

Sonderbar genug iſt es , daß der Kanzler , den jeßt

nichts mchr hinderte , die großen Pläne zu vollenden ,

die er: unter ſo ſchwierigen Umſtänden gefaßt hatte ,



. dies unterließ , und daß Er , "detfrüher die, Begebenhöäs
ten beherrſchte , als dieſe Alles zu beherrſchen ſchienen ,

ſich anſcheineud ; von ihnen Lenken ließ „nachdem ſie nur

in ſeiner Handc <ruhten , : und . = > was am allerauffaly
kendſten “ iſt = = oft/den größten Cinflüß quf . die Dinge

denjenigen Perſonen . verſtattete ,/. welche ſo. ganz von

' andern “ Anſichten , ausgingen : , . dls ex ; jq ſeinen ganzen

4 | | | Ruhin , der inder Vollendung der begounenen Staatsre -
|

N form beſtand , aufs Spiel ſekzte „. andem er nicht ſelten

|
gerade den, größten Gegnern ſeines , Syſtems die Ausz

| Fführungudeſſelben anvertrauete . -+

| 4:7 Der äußere Friede ward in Paris Inh aber

| Dex jinnere “Friede. blieb fern , ja 998 , was früher dem

| Gift ein Gegengiſt geweſen war , mußte jekt nothwen -

dig zumf Gifte ſelbſt werden .

vs „1 KEngland, , Frankreich , Oeſterreich : ſuchten , nach

| Beendigung des Krieges auch die - Ruhe im Innern wie -

| der herzuſtellen , und ihre Finanzen , zu beſſeyn, , von - dez

1] ren Ordnung die innere Wohlfahrt ſo abhängig iſt .
|

1111 England ward dies am ſchwerſten , es beſchränkte
ni zwar ſeine , Ausgaben und minderte die Abgaben ; vallein

die ganze - Stätke ; die ihm ſeine Verfaſſung giebt , reichte

bis jezt kaum zu , eine gewaltſame Umwälzung zu - hin -

tertreiben „) und ; die großen Talente , die dort an der

Spitze der - Regierung ſtehen , vermögen kaum das künſt -

| Liche Getriebe zu lenken . Englands großer Geldreich -

(
| thum ' und verhältnißmäßig geringer Landreichthum , das

7! große Capital , welches die Nation den Einzelnen ſchul -

dig. iſt , die Höhe,. der deshalb ndthigen Abgaben haben
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Hort . eine - Theurung bewirkt , die Fo. groß iſt . daß bei :

naheykein - Landarbeiter und kein Fabrikarbeiter ,ſich mehr

durch. ſeiner - Hände Arbeit ernähren kann , ſondern , ob -

gleich er 4m Schweiße ſeines Angeſichts ; ſich. abmühet ,

noch, Almoſen zu nehmen . gendthiget iſt , Dies muß

von der einen , .Seite , das , Ehrgefühl abſtumpfen , „ und

von . der „andern , Unzufriedenheit und Revolutionsluſt

erzeugen .

Frankreich -ſchien am . weiteſten von dem innern

Frieden . entfernt zu ſeyn z allein , nie hat ein Land

mehr innere Größe durch Abwendung Fritiſcher Ver -

hältniſſe gezeigt : als » Frankreich ſeit. zwei Jahren ,

Seine . „ Finanzen haben - ſich. verbeſſert , die Abgaben

mindern „ſich „ das Vertrauen ſtellt ſich her , die Par »

theien beruhigen „ſich. mehr , ſeitdem in der Verfaſſung

das ariſtokratiſche Princip ſich, zu befeſtigen , ſcheint ,

und Frankreich , wird die innere Ruhe vielleicht bald

ganz gewonnen haben . ;

Oeſterreich , ewig durch Erſchütterungen von außen

bedroht „ hatte ſeinen innern Frieden eigentlich nie - ver -

Loren „denn; ev. liegt in ſeinem Landreichthum und - in

den Geſinnungen der . Nation tief verwurzelt ; aber mit
„Recht beſchränkt es ſeine Ausgaben auf alle Weiſe .

Preußen allein ſchritt nicht zu jenem Syſtem . der

Einſchränkung ; im Gegentheil , es vermehrte nach dem

Frieden durch . eine Menge ſich folgender Verordnungen

die Verwaltungsbehbrden , und dadurch und durch , ſo

manche andere Dinge ſeine Ausgabcen , und in Folge de-

rer die Abgaben ; und da--dieſe , doch nicht zureichten ,
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jene zu deen , ſeine Schuldenlaſt. “ Ein neues Steuer ?

Syſtem vergrößerte die Erſchütterung , die das Land

ſchdn erfahren Hatte ; die ganze Laſt ' der Abgaben fiel

durch ſie ' auf: die Gewerbe , beſonders aufdas des Lands

mannes . -* Die ' Geſeße , welche zur Beförberung der

Landescultur gegeben waren , und die Eigenthums - Ver-
Leihüng der Bauernhdfe ; " konnten ihren Einfluß nicht ſs

ſchnell äußern , um ein Gegengewicht abzugeben , wie

dies der Kanzker gehofft hatte ; unterdeſſen nahm die

Willkähr in der Verwaltung immer mehr zu ; und ward

um ſo ſtärker empfunden , da die Einführung der

Stände immer länger verſchoben blieb .

Die Fortſchritte des Awerbaues ſeit der Verwaltung

des Kanzlers , alſo in 10 Jahren , waren unleügbar ſo

groß , wie zu einer andern Zeit man ſie ſelten in einem

Yahrhunderte finden würde . Allein , der Mangel än

Betriebs - Capital , der Mangel an Abſaßz der Producte ,

indem die Landleute von dem eignen Markt und von

Der Verpflegung des eignen Heeres durch die Ausländer

verdrängt werden ; und der Wucher , dem . die Geldbe -

' dürftigen ausgeſeßt ſind , haben ' die' Wirkungen jener

Einrichtungen "geſchwächt und die Hoffnungen zerſtört ,

zu denen das Land in dem öſtlichen Theile des Reichs
von dieſer “Seite unter ſo vielen andern trüben Ausſiche

ten berechtiget war .

Wenn aber ein Theil ' eines Körpers erkrankt , leiz

den alle anderen mit , wenn außerdem auch keine Ur -

ſache dazu vorhanden iſt . * Die Bedrängniſſe der Land -

keute haben: daher “ ihren Einfluß auc < auf den Handel
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und quf. -die ſtädtiſchen Gewerbe geäußert; ! . Dieſe zah -

len " zwar nicht mehr Abgaben , wie ehemals , aber den -

noch veyarmen ſie mit ; der Handel ſteht verwäiſet da ,

nachdem fremde Staaten ihm ſeine Quellen abgeſchnite

ken häben ; und die Gewerbe , welche ſich durch die ih-

nen gewährte Freiheit - neu beleben . ſollten , ſind zwar

von . den frühern nachtheiligen Einwirkungen -befreiet,

leiden aber wieder quf der andern Seite , indem ſich ſv

viele Pfuſcher in ſie hineindrängen , ſo daß die übrigen

Lein Brod mehr behalten . “ Blos die Geldbeſißer und

die Gewerbe in der Reſidenz blühen immer mehr auf .

Lektere , weil dort alles Geld - zuſammenfließt , und - auf

Koſten des Ganzen ein großer " Reichthum erzeugt wird ,

der , da jeder Reichthum relativ iſt , um ſo größer

Scheint , je - niedriger diejenigen Producte im Preiſe ſte -

Hen , die die Städter dem Landmanne abkaufen müſſen .

Erſtere dagegen gaben ' durch die hohe Nutung ihres Ca -

pitals ſelbiges um “ die ganze Höhe der - Staatsſchuld : und

um alle diejenigen Schulden vermehrt , die die Grund -

beſitzer “ und Corporationen zu . machen gezwungen waz

xen . - Gern könnte . man ihnen ihren Wohlſtand “ gön -

nen , wenn nur nicht alles Geld dem Ländbau und den

Gewerben entzogen und zum Handel mit Staatspapie -
xen und zum Speculiren in fremden Fonds gebraucht
würde .

Wenn wir nun mit einem Blicke die gegenwärtige
Lage der Dinge zuſammen Faſſen , ſo finden wir , daß

; Preußen mit großem Kraftaufwande ein Gebäude bes

„ ' gonnen hat, . welches. bis jezt unvollendet geblieben iſt ,
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und ſtatt , nach) dem Willen : - des : Monarchen „ feinem

S3olfe, . im Sturme Schutz . zu- gewähren , eine , Ruine,zu

werden droht , 1.in welcher ſich .böſe „Geiſter . einniſten

wollen «,

Unbedenflich . iſt gie lie jekt wirde; in einer ole

ſo gefährlichen Criſis , „als in den Jahren 3 807 , 10 ,

I2 und „ 4813 , eben ſo gefährlich
weil . ſie. nicht ſo

ſichtbar iſt . ;

Preußens/innere - Verhältniſſe ſind erſchüttert, Die

Stüßen . - auf welchen früher die, Wohlfahrt ruhte , hat

die , Zeit - Untergraben , hat dieGeſeßgebung niedergeriſ =

fen . „Gleichgültigkeit , gegen „die Religion , eine in . bei -

nahe lauter ; ändividuellen Glauben , übergegangene,Neli -

gion , läßt . die Nation | dieſen,mächtigen gemeinſchaftli -

chen Stüßpunkt entbehren . Die Macht , „das Anſehen

der Krone » iſt. auf . manche - Weiſe : geſchwächt 5; der Adel ,

ſo weites von „der Geſezgebung abhängig . war, “ vernichz

tet3 - alle - Bande , die den Bürgerſtand , unter/ſich den

Landmann mit ſeinem Obergrundherrn . verhanden, . ſind

ganz . gelöſet 9der gelo >ertz falſche Theorien über Frei -

beit „- Gleichheit ; Volkserziehung „' ' Volksthümlichkeit ,

BVolksſoyverainität haben um ſo-gefährlicher. die Köpfe

„der Menſchen verdreht , als in dieſen Begriffen zugleich

das Heiligſte , was die Menſchen beſizen , mit den

Quellen vermiſcht iſt , aus welchen vnabſchhneg
Elend

entſpringt .

Noch iſt Hülfe möglichy vielleicht nicht 2000 ſo

Ächwer , als man . denkt „noch ruhen die Mittel in des

Königs Hands Alle Elemente zu einer guten und ; zu
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ener böſen Zukunft ſind bei uns vorhanden 3. zu beiden

liegen die Würfel vor uns ; die Hand , in welche ſie

kommen „ entſcheidet den Wurf . Noch hat ' der ' Strus -

del , in welchem ſich das ſüdliche und das weſtliche Eus

ropa drehen , Preußen nicht ergriffen . Aber" ſeine

äußerſten Wellenkreiſe drohen uns zu erreichen , und

es bleibt nur die Wahl , mit fortgeriſſen zu werden

und es Gott und dem Zufall zu überlaſſen , wohin auch

wir geriſſen werden , oder ihm einen feſten Damm ent2

gegen zu ſtellen . Stille bleiben bringt eben ſs gewiß

Verderben , als ſich hineinſtürzen .

Die Herſtellung der Finanz - Verhältniſſe iſt die

nächſte und nothwendigſte Maaßregel ; ' - Durch Ord =

nung und Sparſamkeit auf ' der einen Seite , und durch

Fichtige Würdigung der Geldverhältniſſe “ und Herſtel :

füng des Wohlſtandes der Unterthanen auf der andern

Seitel , wird dieſer Zwe erreicht werden .

Die Einführung einer "einfachen nicht koſtbaren

Verwaltung , die - Vereinfächung ' des Geſchäftsganges ;

die Wiederherſtellung / einer ſtändiſchen Verfaſſung ,

eine Reviſion des Landvechts , und ' verbeſſerte Credit 2

Suyſtitutionen , würden , verbunden mit “ guten “ Fi -

nanz - Einrichtungen , die ' Macht ' des Staats ſtär -2

ken und vermehren ; ' den Wohlſtand ' der Einwohs2

ner herſtellen , die Unzufriedenheit entfernen und . das

Tntereſſe der Unterthanen ' und des Monarchen ſo eng

an einander ketten ; ' däß Preußen die Stürme von

außen ruhig toben hören könnte , indem es wirklich

einen Damm bildete , an welchem ſich die revolutio -
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nairen , Wellen , die uns . dex Weſten zuſendet , bres

<hen. müßten .

So ausgemacht es iſt , daß durch dieſe Mittel ,
aber auch nur durch ſie , " Preußen gerettet und glüd -
lich werden Fann , ſo klax gehet aus allem herz

vor , daß der Staatskanzler immer den Plan gehabt
hat , eben auf dieſe Weiſe das große Gebäude zu

vollenden , zu welchem ſein König ihn - als Baumei -

ſter ernannt hat .

Das Werk des Herrn Benzenberg werde - dem Kanz -
ler eine Aufforderung , die inneren Angelegenheiten,
welche in dieſem Augenblicke weit wichtiger , als die

äußeren ſind , ſchnell ins Auge zu faſſen , und mit der

ganzen Stärke ſeines großen Genies ſie zu ergreifen .

Große Denkmäler hat ſich. der Kanzler geſtiftet ,
er hat in ſeiner Stellung als Miniſter der auswärtigen
Verhältniſſe ein Talent . und eine Characterſtärke ent2

wielt , die zu den ſeltenen Beiſpielen in der Geſchichte
gehören . Er hat in den innern Verhältniſſen durch
Erſchaffung . eines neuen freien Eigenthümer . - Standes,
durch Befreiung . des AFerbaues von den Feſſeln , die

ahn drüten , und durch die Kraft ' - Entwi >elungen im

Jahre 1813 die Bewunderung der Welt verdient .

Aber ſo groß. dieſe Dinge einzeln ſind und erſchei -

nen , ſo hat ein unerforſchliches . Schi >ſal die Anforde -

rung . an ihn noch höher geſtellt . und . in einer gußeror -

dentlichen Verkettung der Dinge liegt es , daß alles

Große , was bisher unter ſeiner Mitwirkung geſchehen

iſt , nur Fragmente bleiben , bis der Schlußſtein da iſtz
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denn von dieſem hängt die Sicherheit des Throns und

das Glü > des Staats und ſeiner Bewohner ab , von

dieſem das Maaß des Danks und der Bewundernng

ſeiner Zeitgenoſſen und die - Stufe des Ruhms bei ſeinen

Nachkommen .
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